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GUSTAF ADOLPH von Gottes Gnaden, Ler Schwe«
Len, Gothen und Wenden König rc. rc. re.

Erbe zu Dannemark und Norwegen, Herzog zu
Schleswig, Holstein rc. rc.

Unsere besondere Gunst und Gnädige Wohlgewogenheit
ruit Gott dem Allmächtigen, Getreuer Mann, Herr Frey-
Herr, Einer der Herren Unsers Reiches, General-Gvu-
verneur, Akademie-Kanzler, General-Lieutenant, Ritter
und Commandeur Unserer Orden! Schon seit längerer
Zeit her haben Wir mit Kummer verspürt, wie alle die

Mühe und Sorgfalt, womit Wir dasjenige umfasset,
was Unseren getreuen Pommerschen Unterthanen zum
wahren Nutzen und Vortheil gereichen können, bey der

Ausübung unerwartete Schwierigkeiten getroffen, womit-
telst Unsere Gnädigen Absichten theils oftmals nicht
erfüllt, theils durch Zeitverschub und bey jeder Gelegen-
heit geschehenes Berufen auf Privilegien in ihrer Wir-

kung verspätet worden. Wir haben Uns solchergestalt
von den Gebrechen der jetzt geltenden Verfassungen über-

zeugt, zumal, wenn Wir die rascheren Fortschritte der

vermehrten Bevölkerung und des Ertrages damit vergl!-
chen, die andere Lander darbieten, wo alle die Hindernisse
aufgehört, welche Unseren Deutschen Staaten die Quel-
len des Gedeihens, die einem wohleingerichteten Gemein-
wesen so nothwendig sind, bisher fast abgeschnitten; ha-
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Len auch, zum schließlichen Beweise von der gegenwäkti-
gen Staatsverfassung gefährlichen Folgen, jüngst erfahren,
daß Unser Gebot wegen Errichtung der Pommerschen
^andwehre von Landsiänden, durch die ungebührlichste An-

Wendung, zur Prüfung der Deutschen Reichsgerichte hin-
gewiesen worden, und zwar während eines Zeitpunktes,
wo die Grenzen des Landes von Feinden bedroht werden.

Aus allen diesen verschiedenen, wichtigen Gründen
und dem zuletzt erfolgten Auftritt, so wie um die Sicher-
heit des Landes zu befördern, haben Wik Uns genöthigt
gefunden, hiemittelst zu erklähren, daß die dermalige
Staatsverfassung in Unseren Deutschen Staaten von

diesem Tage an aufgehoben, die Landsiände nebst den

kandräthen aufgclöset, und alle dazu gehörige Einrichtun-
gen und Verfassungen durchaus abgeschasst werden.

Allein da Wir auf der einen Seite die Nothwen-
digkcit, diesen Beschluß zu fassen, eingesehen, so haben
Wir auf der anderen geglaubt, auf keine mehr überzeu-
gende Art an den Tag legen zu können, daß Unsere
Gnädige Absicht lediglich ist, die künftige Wohlfahrt
Unserer Deutschen Unterthanen zu bereiten, nicht aber
Uns etwann neue, sie drückende Gerechtsame anzumessen,
als indem Wir die Schwedische Staatsverfaffung in

Unsere Deutsche Staaten einführen. Als König eines

freyen und dem Gesetz gehorchenden Volkes haben Wir
die besondere Zufriedenheit, Unseren Pommerfchen und

Rügenschen Unterthanen durch diese Veränderung eine
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Zukunft zu verschaffen, tvo sie, in Rücksicht sowohl ihrer
Wichten gegen Uns, als ihrer bürgerlichen Gerechtig-
feiten gleich, und gesichert unter dem Schutze billiger
Gesetze, nicht mehr einen abgesonderten Theil des Schwe-
dischen Volkes ausmachen, sondern in brüderlicher Verr

einigung die Verfassung geniessen sollen, welche die Wohl«
fahrt desselben schon seit Jahrhunderten verbürgte.

£ Wir wollen also, kraft dieses, öffentlich erklähren,
dass.die Regierungsform des Schwedischen Reiches vom

Listen August 1772., die Vereinigungs- und Sicherheit^
Acte vom Listen Februar und zten April 1789, die jedem
Ker Vier Stande in Schweden vergonneten Privilegien
Uüd Gerechtsame, imgleichen das Gesetz des Reiches
Schweden, künftig die Fundamentalgesetze und Grundver-

Fassungen Unserer Deutschen Staaten ausmachen, und

darnach alle neue Einrichtungen gefügt, und ins Werf
gesetzt werden sollen-,

Bey dieser Gelegenheit wollen Wir jedoch Unsere
Pommerfthe Unterthanen aufs kräftigste versichern, daß
sie jetzt und künftig, an der Bezahlung der Schwedischen
Rrichsschulden und den in Schweden damit Gemeinschaft
habenden Bewilligungen und Auflagen, nie Theil nehmen
sollen. Ueberdcm, wenn etwas vorfallt, das Pommer«
und Rügen "eigentlich und allein betrifft, und worüber,
in Gleichheit mit der Schwedischen Staatsverfassung, die

unterthanigen Auslassungen der Bevollmächtigten des

Landes eingeheler werden müssen, so wollen Wir solche
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in diesem Lande besonders zu eurem allgemeinen Landta-

ge zusammen berufen lassen. Eine solche Berufung, wors

über Wir in Gnaden weiter verordnen werden, wird auch
unverzüglich ausgefertigt, und wird es Unserm Herze»
eine angenehme Zufriedenheit gewähren, vor Unserm
Thron ein treues Volk verfammelt zu sehen, das, nicht
mehr mißgeleitet von verwickelten Verfassungen, bey der

Ausübung seiner Unterthanenpflichten Unsere landes-

väterliche Bemühung für sein Wohl, worin Wir Unsere
grössefle Belohnung finden, durch einträchtigen VeytritL
Unterstützen kann.

Dies Unser Gnädiges Schreiben habt Ihr, in»

Deutsche übersetzt, durch den Druck allgemein kund zu
machen, und zu aller Behörde» unterthänigen Gelebung
und Unterricht von den Kanzeln verlesen zu lassen.
Wir empfehlen Euch Gott dem Allmächtigen besonders
gnädiglich. Hauptquartier Greifswald, den Löste»
Junius 1806.

GUSTAF ADOLPH.

Gust, von Wettersted#

Unserm General-Gouverneur in Pommern,
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Ak. Königk. Majestät und der Reichs»

stände festgesetzte Regierungsform, vom

Ar. August 1772»
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V
Wir GUSTAF von Gottes Gnaden, der Schwe-

Len, Gothen und Wenden König rc. rc. rc.
t

Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig,
Holstein rc. rc.

^hunFund: Daß, da Wir vom Anfänge Unserer Re-
gierung an, Unsere Königliche Macht und Mündigkeit
zur Wiederherstellung, Starke und Wohlfahrt des Reicht
rznd Unserer getreuen Unterthanen Gedeihen, Sicher-
Heil und Glückseligkeit ununterbrochen anwenden wollen;
und Wir, zur Erlangung dessen, in Gnaden gefun-
Len, wie der gegenwärtige Zustand des Vaterlandet
fordere, daß eine, zum vorbenannten hochstnützlichcn End»
zweck passende Verbesserung der Grundgesetze unumgang-
^ich gewesen, daher auch, nach genauester Ueberlegunz
und Prüfung, eine Form für des Reichs Verwaltung untz

Legierung verfasset, welche die nun versammleten Reichs-
stände einhellig angenommen und-beschworen; also wol-

lhen Wix in Gnaden diese solchergestalt von den Reichs-
fanden genehmigte Regierungsformhiedurch gut heißen,
bekräftigen und auf Art und Weift, wie sie nach dem
Buchstaben von Wort zu Wort hienächst folgt, bestärken.

Wir Unterschriebene, des Schwedischen Reichs Räche
UN.d Stände, Grafen, Freyherren, Bischöfe, Ritterschaft
SNd Ädel, Klcrifty, Kriegsbefehl, Bürgerschaft und ger
Aetne Bauerschaft, welche gegenwärtig hier versammlet
sind, für Uns und Unsere abwesende Mitbrüder, thun kund;
daß, da Wir durch eine unglückliche Erfahrung gefunden,
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Laß, unter dem Namm der edlen Freiheit, verschledrntz

Unserer Mitbürger sich zu Herrschergewalt erhoben, dies»

viel unleidlicher geworden, weil sie unter Eigenmacht auf«

gekommen, durch Eigennutz und Härten gestärkt,
und endlich durch fremde Macht und Gewalt zum Un»

glück der ganzen Staatsgesellschaft unterstützt worden ist,

welches Uns durch verdrehte Ausdeutung des Gesetzes
in die größte Unsicherheit gestürzt hatte, und endlich dem

Reich, Unser aller theurem!Vaterkande, die traurigen Schick-
sale zugezogen haben könnte, welche Uns die Geschichte»
früherer Zetten und Unfter Nachbaren Beyspiele zeigen,
wofern die Mannhaftigkeit und Vaterlandsliebe patrioti-

scher Mitbürger, unterstützt von dem Eifer und Bemühet»
Les Großmächtigsten Fürsten und Herrn, GUSTAF III.,
Ler Schweden, Gothen und Wenden Königes, Unser aller

Mergnadigsten Königes und Herrn, Uns nicht herausge-
rissen, und befreyet hätte, Wir darauf bedacht gewesen
sind, Unsere Freyheit dergesiaU zu befestigen, daß sie durch
keinen eingreifenden und für das Reich übelgesinnten Re-

genten, oder auch durch ehrsüchtige, eigennützige und vers

rätherische Mitbürger, noch durch arglistige und Hochmüs
thige Feinde gekränkt werden könne, so daß daS uralte

Schwedische und Gvthische Reich stets ein freyechi
selbstständiges Königreich bleiben möge. Dieserwegrn ha,
Len Wir diese Regierungsform bewilligt und festgesetzt,
so wie Wir hiemit erklären und fesisetzrn, daß sie ein VN-

erschütterliches und heiliges Grundgesetz fty, welchem, M
Uns und Unsere Nachkommen, so gebohrne als uttgebohrne.
Wir Uns verpflichten, nachzuleben, dessen huchsiabÜch-nZ»-
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halt zu befolgen- und den oder diejenigen für Unsere und
des Reichs Feinde anzusehen, die Uns verleiten wollten,
Davon abzuweichen z gänzlich so, wie es hier von Wort
Hu Wort lautet:

§. r.

Einigkeit in der Religion und in dem rechten
Gottesdienst ist die kräftigste Grundmauer zu einen»

Löblichen, einträchtigen und dauerhaften Regiment?. Die»
serwegen sollen künftig, so wie zuvor, so wohl die Kö^
«ige, als alle Beamte und Unterthanen hier im Reich
zuerst und zuvörderst bey Gottes reinem und klarem
Worte bleiben, so wie es in den prophetischen und apos
ftolischen Schriften abgefaßt, in den christlichen Symbo-
lis, Lutheri Katechismo, Ler unveränderten Augspurgi,
sehen Confesston erklärt, und im Upsalschen Concilio,
samt früheren Reichsbeschlüssen und Erklärungen
darüber verordnet ist, so daß die Rechte der Kirche befae
pigt werden sollen, allen Rechten des Königs, der Krönt
und des ganzen Schwedischen Volkes unbeschadet.

§. 2.

Es liegt dem Könige ob, Sein Reich zu regieren-
wie es Schwedens Gesetz besagt, Ihm und niemandem an-

Lers; Recht und Wahrheit zu befestigen, zu lieben und
zu bewahren; hingegen Ungerechtigkeit und Unrecht zu
verbieten, abzuschaffen und niederzuschlagen; niemanden
an Leben und Ehre, Gliedern und Wohlfahrt zu verder«

iben, er sey denn gesetzmässig überführt, und verurtheilt
worden, und niemandem etwas von seine» Gütern, beweg«
kichen oder unheweglichen, zu entziehen »der entziehen
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lassen, ohne gesetzliches Urchel und Untersuchung, auch
das Reich nach dem Abschnitt vom Könige, (Konungar
Dalken) dem Landesgesetz, und dieser Negierungsform
zu regieren. )

K
Mir der SuccesslSnsordnung im Reiche verbleibt

es gänzlich, bey dem Erb - Verein, 'so wie selbiger
3743 in Stockholm gemacht, und angenommen wor-

den, und dem gemäß, was Westeras Erbverein von

,544 und Nonköpings Beschluß vvm Jahr 1604 fest-
setzen und vermögen.

.Rächst des Königes Hoheit ist von Alters ge-
Evesen, und soll ferner bleiben die erste Würde bey dem

Meichsrath, welchen der König nimmt und wählt-aus
ringebohrnen Rittern und Knappen,' die Srv Königlt
Majestät und dem Reiche mit Huld, - Treue und Mannr
Heit verbunden sind : Und weil diese nicht -zu einer
gewissen Anzahl gefetzt werden können, da man am lieb-
sten so viele ordnet, als des Reiches Bedürfniß und Ehre
.erfordern; so sollen gleichwohl'der gewöhnlichen 17
seyn, des Reiches hohe Aemter und den General-Goru
verneur von Pommern mit eingeschlossen. Dieser samt
unö sonders Bestreben soll seyn, des Königes Majestät
in des Reiches angelegenen Gewerben und Geschäften zü
rathen, wenn sie von Sr. König!. Majestät darum
rathgefragt werden; alle Rechte des Reiches zu befestü
gen, Höchstihnen nach ihrer beßten Einsicht zu rathen,
ivas . Ihnen und dem Reiche.am ersprießlichsten ist; dä
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«Stände und Das Volk in Treue und' MreWviürtzkeit zu
-befestigen; des Königes und Reiches Rechte, Hoheit,
Selbstständigkeit, Nutzen und Wohlstand sich angelegen
seyn zu lassen, und also, wie der Reichstags-Beschluß
von 1602 besagt, zn rathen, wie es deren Amt er-

fordert, aber nicht zu regieren. Uebrigens sind die
Reichsräthe nur allein dem Könige verpflichtet, und
Demselben lediglich für ihre« Rüth verantwortlich; doch
kann der König denselben einen unglücklichen Ausgang,
so wider deren Votirung, , Vermuthen, Gedanken, und

-auf Gründe sich stützende Meinung sich ereignen kann,
nicht vorwerfen, oder ihnen zurechnen, besonders, wen«
die Bewerkstelligung guter Nathschläge durch die Schuld

^desjenigen, dem es oögelegen und anbefohlen worden,
sie auszuführen und zu verrichten nicht ihren bezielteik

^Endzweck erreicht.
§. 5.

Dem Könige liegt ob, zu herrschen und zu re«
-gieren, die Burgen und Lande und alle Seine und der
Krone Gerechtsame zu bewahren und zu schützen, so>
wie es das Gesetz und diese Regierungsform besagen.

§.6.
Da Verhandlungen über Frieden, Stillstände

und Bündnisse, sie seyen offensiv oder defensiv, selten
den geringsten Verzug dulden, und die grösseste Verschwie-
genheit nothwendig erfordern; solchemnach überlegen des
Königes Majestät mit den Reichsräthen dergleichen wich-
tige Fälle, und nachdem Sie deren Meinung erwogen
«NY eingeholt, nehmen Siejsolche Maasregeln Md Aus-
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Wege, die 'Sie Selbst dem Reich am besten und nützlichsten
zu seyn finden. Sollten jedoch Key so wichtigen Fällen

die Reichsräthe einhellig in einer Meinung übereinstim-

men, die gegen die, welche des'KZniges Majestät hat, stritte,

so lassen Se. König!. Majestät es bey dem Gedanken

Ler Reichsräthe verbleiben; falls aber die Meinungen

verschieden waren, dann prüfen Se. Majestät, und

nehmen diejenige an, die Sie Selbst für die beste und

nützlichste halten.
§- 7>

Wenn der König ein Ausländer ist- so reis«
er nicht ohne der Reichsstande Wissen und Einwilligung
aus Seinem Reiche; wenn er aber ein Schwede und

eingebohren ist, so theile er sein Vorhaben bloß den

Reichsrathen mit, und hole auf die Weise, wie vvrg«-

schrieben sieht und der 6. §. vermag, deren Rath und

Gutachten ein.

§. 8.

Und damit alle bey Sr. König!. Majestät vvrs

fallende vielfältige Reichs-Angelegenheiten und Bereich-
tungen mit desto grösserem Betrieb und Ordnung ab-

gemacht werden mögen; so werden die Geschäfte unter

die Reichsräthe auf eine solche Art vertheilt, wie es

Sr. König!. Majestät am nützlichsten und zweckmässigsten
scheint; weil Se. König!. Majestät, als das Haupt des

ganzen Reiches, allein Gott und dem Vaterlande für des-
sen Leitung verantwortlich sind, und in allen diesen

.Fallen, nachdem Se. Majestät die Gedanken derjenige»
von dm Herren Reichsräthen, die solcher AtMlegerp



Helten kundig, und Se. Majestät dazu berufen,
gehört, haben So. Königs. Majestät das votum

decisivum; doch sollen hievon ausgenommen seyn alle

Justitz-Angelegenheiten, welche von den Hofgerichten,
Kriegsgerichten und allen Richterstühlen im Reiche ab-

gemacht werden, und hernach unter der Justiz-Revision
schließliche Aburthelung gehören, dir allezeit aus 7
Meichsräthen, welche in richterlichen Aemtern gebraucht
worden, und als gerechte und gesetzerfahrne Männer be-
kannt sind, bestehen soll, und wvbey Se. Kön. Maj.
Selbst, jetzt wie zuvor, gegenwärtig sind, und allda
nur 2 Stimmen, so wie, wenn die Meinungen gleich
sind, das Votum decisivum haben.

§. 9-
Es kömmt allein Sr. Königs. Majestät zu, Gna«

de wiederfahren zu lassen, Ehre, Leben und Gut bey
allen Verbrechen, die nicht offenbar wider Gottes klare
Worte streiten, wieder zu geben.

§. 10.

Alle höhere Dienste vom Obristlieutenant bis
zum Feldmarschall, beyde inclusive, und alle ihres
Gleichen, so wohl geistlichen, als weltlichen Standes, wer-

den von Sr. Königs. Majestät im sitzenden Rath auf
folgende Weise ertheilt : daß, wenn sich eine Vacanz
ereignet, die Reichsrathe sich von der Geschick-
üchkeit und den Verdiensten aller der Personen, die
solche wichtige Aemter suchen, und in Betracht kommen
können, zu unterrichten, und solches Sr. Königl.
Majestät Lsrzutragen haben; und nachdem Höchstdieselbett



Dero Gnädige Ernennung inrNathe gethan, wer bey St-

Königl. Majestät in Gnädigen Betracht gekommen, zrr

solcher Bestallung befördert zu werden, so machen die

Reichsräthe dabey ihre nöthige Erinnerungen zu Pro-

tocoll, und schreiten zu keiner weitern Votirung. Zu

allen übrigen Diensten werden Sr. Majestät von den

Kollegien und andern Behörden drey der verständigsten,
würdigsten und zu der ledigen Stelle dienlichsten Perso--
neu, die nur zu finden, vorgeschlagen; wobey eines

oder des andern meritirten Mannes äusser dem Colle-

gium gedacht werden kann, und werden zugleich alle,

Lieft Stelle suchende kompetente Personen mit an-

gemeldet. Bey den Regimentern verhalt man sich
mit dem Vorschläge zu ledigen Stellen nach des Königes
Carl XII. ausgegebener Verordnung vom 6. Nov. 1716.
Sollte sich, finden, daß bey dem Vorschläge jemandem
zu nahe geschehen, oder er ohne Ursache vorbeygegangen
wäre, so können die Behörden dafür unter Verantwor-

tung gestellt werden. Von den Suchenden erwählen Se.

Königl. Majestät denjenigen, welchen Sie dazu am ge-

schicktesten finden. Aber alle Lie geringeren Dienste, welche
Lie Collegien, Consistorien, Obersten der Regimenter,
und andere Staaten, vor dem Jahre 1680 zu vergeben
gewohnt waren, bleiben jetzt und künftig zu ihrer br-

sondern Errheiluttg. Es mögen keine fremde auslan-

Lische Männer, sie seyen Fürsten, Prinzen oder andere

Personen, künftig zu einigen Reichsbestallungen, weder

im Civil- noch Militair- Stande, Sr. Königl. Majestät
Hof ausgenommen, gebraucht oder gesetzt werden, wo-

' fern
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fern sie nicht durch glänzende und grosse Eigenschaften
dem Reiche besondre Ehre und merklichen Vortheil
machen können. Zu allen diesen Diensten soll
bloß Geschicklichkeit und Erfahrung führen, ohne Ab-

.sicht auf Gunst und Geburt, wenn selbige nicht mit
- Geschicklichkeit verbunden sind. Mit der Wahl des. Erz-
bischofs, der Bischöfe und Superintendenten verhält man

sich nach dem früheren Gebrauch, da Se. Königl. Maj.
allein einen aus den dreyen, welche Ihnen von den

Behörden vorgeschlagen worden, ernennen. Mit Zu-
setzung der Pfarrer verbleibt es ganz so, wie es die Re-
gierungsform von 1720 und die Verfassungen, die seit,

.dem darüber festgesetzt sind, bestimmen und wollen.

§. ^r.

Es gebühret Sr. Königl. Majestät allein, zu
adelichem Stande und Würde diejenigen zu erheben, wel-

che sich durch Treue, Tugend, Tapferkeit, Studien
und Erfahrung um Se. Königl. Majestät und das

.Reich wohl verdient gemacht. Da aber in Schweden eine

..grosse Menge Adel ist; so dürften Se. Königl. Majestät
so gnädig seyn, diese Anzahl auf Einhundert und Fünfzig
einzuschränken, welchen 150 neuen Familien die Ritter-
schäft und der Adel die Introduction nicht weigern können.
Desgleichen kann die Ritterschaft und Ade! die In-
troduction den Rittern nicht verweigern, welche Se.
Königl. Majestät mit Gräflichem und Freyherrlichem
Stande begnadigen wollen, und die sich durch grosse und
besondre Verdienste dazu wohlverdient gemacht, haben.

B
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§. 12.

Alle Geschäfte, die hier loben 'nicht ausge-

Kommen sind, lassen Se. Königs. Majestät Sich im Kabinette

vertragen, oder auch in einer der Divisionen der

Nathskammer, wenn Sr. Majestät solches anpa^'n-

der scheint, oder Sie auch die Gedanken mehrerer

Reichsräthe darüber einziehen wollen. Aber da soll

es gleichwohl angesehen werden, als Ware -es im Ka-

binette vorgetragen worden.

§. rz-

Weil das Reich weitläuftig, der Geschäfte viele und

zu wichtige, als daß der König sie allein zu be-

streiten vermag, so bedarf Er Beamte und Hauptleute,
die Ihm bepstehen.

§. 14.

Zu emsiger Abwartung- Verrichtung und Ve-

treibung der Geschäfte, sind gewisse Collegia verordnet,
welche, wie die Arme am Leibe, sich auf alles das er-

strecken, was im Reiche gethan, und ausgerichtet wer-

den soll. Sie haben Recht und Macht, ein jeder in sei-
ner Bestallung, von des Königes und ihres tragenden
Berufs und Amts wegen, ihren Unterhabenden zu ge-

bieten und zu befehlen, diejenigen, so nnrer ihrer
Vorsorge und Gehorsam stehen, zur Erfüllung ihrer
Pflichten anzuhalten, von ihnen wegen ihrer Verrich-
tungen Bescheid zu fordern, und davon sowohl, als

ihn eignen Geschäfte angehend Sr. König!. Maje-
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stät lallen nöthigen nnd verlangten Unterricht zu
-eben.

§. IZ.

Am Hofgerichte, als des Königes höchstem
Gericht, ist ein Präsident, der durch Gelehrsamkeit
und Gefttzkunde sich zum Richteramt geschickt gemacht,
welcher einen Vice-Präsidenten und die gewöhnlichen
Hofgerichts-Rathe und Assessores zu Beysitzern hat. Die-
sen hohen Richterstühlen liegt ob, jeder an seinem Ort,
Aufsicht und Acht zu haben, daß Gesetz und Recht
richtig und wohl gchandhabet werde, nach Schwedens
geschriebenem Gesetz, Statuten und Verordnungen, welche
unverdreht, nach dem rechten Wortverstande bevbach-
tet, und beym Urtheln befolgt werden müssen; derge-
sialt, daß die Hofgerichte, ohne Vorthcil, Eigennutz oder
andere Absichten, einem jeden Gerechtigkeit wiederfah-
ren lassen, so wie sie es vor Gott und vor des Königes
Majestät verantworten können, damit nicht Unrechtfer-
tigkeit Land und Reich verderbe. Kein Ritters- oder
Edelmann darf in solchen Anklagen, welche Leben und
Ehre betreffen, vor einem andern Gericht gerichtet wer-

den, als bey den Hofgerichten, ganz so wie die Pri-
vilegien und die Proceß - Ordnung von 1615 solches
verordnen, feststellen und gebieten; doch so, daß die
Untersuchung in loco geschehe, und keine andre Criminal-
Sachen, als die, so Leben und Ehre angehen, darunter
gezogen werden mögen. Es gebührt den Hofgerichten
auch, genaues Einsehen auf die Unterrichter auf dem Lau-
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de und in den Städten, wie auch die Executoren zu

haben, und wenn aus Unverstand, Fahrlässigkeit,-oder.
Geldbegierde, etwas von ihnen verübt wird, selbiges

nach jedes Falles verschiedener Beschaffenheit sofort un-

ter Ansprache, Urthel und Strafe zu stellen; wofern aber

jemand betroffen wird, daß er vorsetzlich ans Haß, bö-

sem Willen oder Begierde zu Bestechungen das Recht ver-

drehet, und solchergestalt sein Gewissen befleckt, und sei-

nem Nächsten am Leben, Ehre und Wohlfahrt gescha-
det, der soll nicht mit Geldbußen oder Absetzung, son-
bern mit Verlust von Leben und Ehre, nach Befchaf-
fenheit der Sache, für seine Boßheit und Unart völlig'
nach Schwedens Gesetz bestraft werden. Es müssen
auch solche Verbrechen nicht unterdrückt oder aus Nach-
sicht, Glimpf, oder unzeitiger Barmherzigkeit verschont
werden, damit andere in so kritischen Sachen nicht zum

eigenmächtigen Mißbrauch der Gerechtigkeit veranlaßt
werden mögen, wenn sie sehen, daß auf Fehler, Ver-

sehen oder Argheit keine gebührliche Züchtigung oder wohl-
verdiente Strafe erfolgt. Dahingegen sollen diejenigen,
welche aus Widerwillen, Unbedachtsamkeit oder Rache,
mit schimpflichen, ehrenrührigen oder anstößigen Wor-

ten und Schriften, Richter und Executoren in ihrer Amts-

Verrichtung angreifen, ohne daß sie ihre Beschuldigun-
gungen und Vorbringen hinlänglich erweisen können,
nach jeder Sache Beschaffenheit sofort mit harter
Strafe bestraft werden, damit kitzliche, böse und un-

geartete Menschen daran Scheu und Warnung nehmen
mögen: und soll niemand, wer er auch sey, lange in
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Urthel gestellt werden. Und damit Noth oder Bedräng-
niß bey dem Richter keine Anleitung zu schädlicher Nach-
folge geben, und ein Schein und Vorwand zum Mis-

brauch seines Amts werden mögen; so müssen die

von der Bauerschaft zum Lohn und Unterhalt ihrer Rich-
ter bewilligten Lagmanns- und Haradshöfdings- auch
Landgerichts- Diäten - Gelder völlig nach des Höchstseligen
.Königs Gustaf Adolfs Versicherung von ißn, zu

ihrem rechten Zweck und der respectiven Richter Be-

soldung nach dem Staat, unverräckt gehalten werden.

Die König!. Anwalde und Fiscäle sollen ihre Obliegen-
Hecken nicht mit Beleidigung oder Eigennutz verrichten:
und wenn solches befunden wird, so stehen sie dafür
zu gesetzlicher Verantwortung, worüber der Justitz-
Kanzler ein wachsames Auge zu halten hat, dem es

auch obliegt, Einsehen zu haben, wie den Gesetzen
und Verordnungen nachgelebt wird, und hat er da-

von Bericht an des Königes Majestät abzustatten. Die-

ser Hofgerichte sollen künftig, wie bisher, drey seyn.
Das erste in Stockholm, unter welches das ganze

Schwedische Reich, wie es in dem alten Gesetz eigent-
lich genannt wirb, gehört; das zweyte ist allezeit zu

Iönköping, und unter diesem sieht das ganze Gothi-
sche Reich; und das dritte, unter welches das Groß-
fürstenthum Finnland gehört, hat in Abo seinen Sitz.

§. 16.

Alle Commissionen, Deputationen mit Urthels-
recht, oder ausserordentliche Gerichtsstühle, sie seyen vom
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feyn, da sie nur als Beförderungsmittel von Despotis-
mus und Tyrannei) dienen; sondern jeder Schwedische
Mann genieße das Recht, von dem Gericht gerichtet
zu werde», unter welches er nach Schwedens Gesetz
gehört. Sollte es aber sich so begeben, daß jemand
von so hoher Geburt, oder auch Reichsräthe, oder auch ei»

ganzes Collegium sich dergestalt versähe, daß es den Kö-
uig, das Reich oder die Majestät der Krone anginge,
und die Schuldigen weder vom Hofgericht noch Rath
vcrurtheilt werden könnten, dann wird ein Reichsge-
richt gesetzt, worin Se. König!. Majestät Selbst ist,
oder an Deren Stelle der Kronprinz, oder der erste der

Erbfürsten, oder auch der älteste des Reichsraths präsi-
dirt, und sämtliche Reichsräthe, den Feldmarschall,
alle Präsidenten der Reichs- und König!. Collegien, die
vier ältesten Hofgerichtsräthe aus allen drei) Reichs-
Hofgerichten, einen General, die beyden ältesten General-
Lieutenante, die beyden ältesten General-Majore, den
ältesten Admiral, die beyden ältesten Vice-Admirale,
nebst den beyden ältesten Contre- Admiralen, den Hof-
Kanzler, und die drei) Staats -Secretaire zu Beysitzern
hat; der Justiz-Kanzler ist jederzeit Actor, und der
älteste Revisions - Secretair führt das Protokoll. Die-
sem Gerichte steht zu, wenn die Untersuchung geschehen ist,
Das Urthel bey offenen Thüren abzukündigen, und darf
hernach niemand solches ändern, noch weniger schärfen;
Sr. Königs Majestät aber ist unbenommen, Gnade zu
enheilen.
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Nach den Hofgerichten folgt das Kriegs - Cvl-

legium, worin nach, wie vor, ein Präsident und der

General-Feldzeugmeisier, der General-Quartiermeister
und die gewöhnlichen Kricgsrathe sitzen, die in Rech-
nungs- Sachen geübt seyn müssen, und am liebsten
von denen genommen werden, die des Kriegswesens
kundig sind. Dieses Collegium hat die Aufsicht und

Besorgung über des Reiches Kriegsmacht zu Lande, die

Artillerie, welche im Felde und in den Festungen gc-

braucht wird, desgleichen über den Fortifications-Staat,
über Geschütz, Factoreyen, Waffen und Wehr, Am-

Munition, und was dazu gehört, den Zustand der

Festungen, besonders an der Granze, die Schanzen und

Kriegsgebäude, über Ausschreibungen, Werbungen
und Musterungen u. s. w., nach Anleitung der In-
srructionen, Verordnungen und Königs. Briefe, welche
bereits oder künftig ausgcfertigt werden.

§. 18.

Des ganzen Reiches Kriegsmacht zu Lande und

zu Wasser, nebst deren höchstem Ober- und Unterbe-

fehl müssen Sr. Königl. Majestät, dem Reiche und

den Ständen den Eid der Treue und Huldigung nach
dem aufgesetzten Formular ablegen. Die Kriegsmacht
zu Pferde und zu Fust sowohl, als das Matrosenwerk
(Bätsmanshäll) bleiben bey ihrer Eintheilung, und den

mit der Bauerschaft und den Ständen errichteten
Contracten, welche genau nachgelebt/ und beobachtet
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werden müssen, bis Se. Königs Majest. und die Stande n§-

thig finden, gemeinsam einige Aenderung darin zu machen.

§. 19.

Es mag ohne Sr. Königl. Majestät eignen Gna-
diaen Befehl,. kein Oberster oder anderer vom Kriegs-
befehl einige beurlaubte Mannschaft zum Aufbruch und

Zug aufbieten, äusser den gewöhnlichen Regiments-
und anderen Zusammenkünften, es sey denn, daß solches
bey einem unvermutheten Einfall vom Feinde des Reiches
geschähe, da es Sr. Königl. Majestät sogleich be-

richtet werden muß: immaßen Sr. Königl. Majestät
der alleinige Oberbefehl ihrer ganzen Kriegsmacht so-
wohl zu Lande als zu Wasser zusteht, so wie es in
den früheren und für das Reich glänzendsten und

glücklichsten Zeiten stets gebräuchlich gewesen.

§. 20.

Das dritte Reichs - Collegium ist die Admira-
lität, worin ein Präsident ist, der alle gegenwärtige
Admirale und Flaggenmänner zu Beysitzern hat. Um
aber diese Geschäfte besser zu handhaben, muß
in den Berathschlagungen bey Sr. Königl. Majestät
wenigstens ein Reichsrath sehn, der zur See gedienet,
und im Seewesen erfahren ist. Dies Collegium hat
die Aufsicht, Besorgung und Wartung der See-
macht des Reiches, nebst allem, was dazu gehört, so-
wohl Bau, Ausrüstung und Bestückung der Schiffe,
als auch Anschaffung des Proviants, Aufbietungen der
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Matrosen, Dükerey und Lootswesen, desgleichen aller
andren hierunter gehörigen Bestellung und Angelegenheit,
alles den Königl. Instructionen, Schreiben und Verordnun-
gen gemäß, die bis jetzt verfasset sind oder künftig ver--

faßt werden.

§. 21.

Das vierte Reichs - Collegium ist die Reichs-
Kanzley, worin allezeit einer der Reichsrathe prasi-
dirt, und einen oder mehr Reichsrathe, einen Hof-
kanzler, Staatssecretare und die gewöhnlichen Kanzley-
Rathe zu Beysitzern hat. In diesem Collegio werden
alle Beschlüße, Verordnungen und Recesse, die das
Reich überhaupt, oder auch einzelner Städte und Per-
sonen Privilegia angehen, verfaßt und entworfen;
insbesondre Vollmachten, Schreiben, Gebote und Be-
fehle. Hieher gehören auch alle Reichstags- und Zu-
sammenkünfte - Verhandlungen, Bündniße mit fremden
Machten, auch Friedensverträge mit Feinden, die ge-
hörigen Abfertigungen der Gesandten, alle Berathschla-
gungen, welche der König gewöhnlich mit dem Reichs-
rath ansiellt, öder auch mit einigen aus demselben und
die darüber gehaltenen Protocolle, ungleichen das, was
mit des Königs Majestät Hand und Namen ausgefer-
tigt wird. Diesem Collegium sieht ebenfalls zu, die nö-
thige Besorgung und Wartung des Postwesens im gan-
zen Reiche und dessen unterliegenden Provinzen zu ha-
ben, so daß es, unter, des dazu verordneten Ober-
directors Aufsicht, gehörig verwaltet wird. Die Staats-
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Secretäre haben dabey genau zu beobachten, und znzu»

sehen, daß die Expeditionen nach Sr. König!. Majestät

Decision und nach den Protocollen fordersamst, richtig
und in guter Ordnung vollbracht, und ausgcfertigt wer-

den, ohne Hintansetzung des Geringsten, es sey aus

welcher Absicht es wolle. Sollte jemand Ho kühn
seyn, und eine Expedition, die mit des Königes
Majestät Decision stritte, ausfertigen und suchen wollen,

des Königes Majestät damit zu surpreniren, (welches
wegen der Menge der Expeditionen leicht geschehen kann)
der soll nach Untersuchung und rechtlichem Urtheil aus

dem Dienst gesetzt, und nach dem Verbrechen gehörig
abgestraft werden. Es soll daher keinem Befehl, künf-

tig wie bisher, gehorsamt und nachgekommen werden,
der nicht mit behöriger Contrasignation versehen ist;
Kriegsangelegenheiten ausgenommen. Dieses Collegium
hat sich übrigens nach der Kanzleyordnung und den In-
structionen, Briefen und König!. Verordnungen zu rich-
ten, welche es bereits empfange» hat,^ oder künftig em-

pfaugen wird.

§. -2.

Se. König!. Majestät ernennen im sitzenden
Rath, doch ohne Stimmensammlung, den Präsidenten
der Kanzler), die Kanzleyrathe, welche Reichsräthe sind,
den Hofkanzler, den Justitzkanzler, die Staatssecretäre,.
die Kanzleyrathe und Expeditionssecretäre, und nehmen
diejenigen, auf welche ihr Vertrauen gefallen ist. Glen-

cberweise wird es mit Sr. König!. Ministern an Hem-
de» Höfen gehalten.
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§- LZ.
Das fünfte Reichs - Collegium ist das Kam-

mer- Collegium, welches einen Präsidenten und die ge-
wöhnlichen Kammerräthe hat. Da sollen alle die, so
mit des Königes und der Krone Einnahmen und Aus-
gaben zu bestellen haben, Befehl empfangen und Be-
scheid thun, alles den Instructionen, Königl. Briefen
und Befehlen gemäß, die bereits ausgefertigt sind, oder

künftig ausgefertigt werden. Dieses Eollegii Obacht, Vor«
sorge und Bestreben ist, daß die Renten richtig und zeitig
eingefordert und vermehret, das Land durch rechte Haus«
Haltung und Verbesserung wohl bearbeitet, gepflegt und

verbessert, so auch, daß die Regalia Fifci nicht ver-

schleudert, versäumt und verloren, sondern des Reichs
Mittel auf alle Weise erhöhet, den Ausgaben angemes-
sen, zu Rathe gehalten, in Zeiten geschasst, und der

Credit nicht verloren werde, damit Se. Königl. Maje-
siat im Nothfall inner- und ausserhalb dem Reiche Un--
tetstützung, Beystand und Hülfe zu erwarten haben
können. Der große Seezoll mit seiner Erhebung und

Berechnung, nebst den kleinen Zöllen und der Accise,
gehören gleichfalls unter des behörigen Oberdirectors
Pflege und Verwaltung zu des Kammer - Collegii Auf-
sicht und Obsorge, wo für die behörigen Zöllner und

Einnehmer Vollmachten ausgefertigt, und für Se.
Königl. Majestät alle gebührliche,- erforderliche Sicher-
heit gesucht werden.
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Im Staatscomtoir bleibt ein Präsident und die ge-

wöhnlichen Staats - Commissarien. Hierunter gehört
die Disposition und Vertheilung der Mittel, auch sol-

ten da alle, die der Krone Mittel unter Händen haben,
zu rechter Zeit mit ihren Vorschlägen einkommen,
ivie ihre Instructionen es deutlich gebieten und befehlen.
Der Staat muß auch jährlich und zeitig eingerichtet
und 1696. Jahrs Staat dabey zu einer Richtschnur und

zum Grunde genommen und so besorgt werden, daß die Be-

dienten von der Krone Ertrage und Einkommen ihre Be-

soldungen geniessen. Aber bemeldter Staat wird nicht

überschritten und vermehrt, es sey denn, daß Sr. Kön.

Majestät und des Reiches unumgänglicher Dienst und

Beßtes solches fordern. Im Staat wird nicht allein

die gewisse Summe Handgelder, die bereits Sr.

Königl. Majestät besonderem Wohlgefallen und Disposi-
tion überlassen, sondern auch jährlich eine Summe zu Extra-
Ausgaben angeschlagen, welche nach Sr. Königl. Maj.
unterschriebenem und behörig contrasignirten Befehl an-

geordnet wird, alles nach den Instructionen, König-
lichen Briefen und Verordnungen, die bereits ausgefer-
tigt sind, oder künftig ausgefertigt werden.

§. 25.
Se. Königl. Majestät ernennen im sitzenden Rathe,

doch ohne Stimmensammlung, den Präsidenten und

die Staats - Commissarien aus den Männern, welche
durch Treue und Einsicht in diesem angelegnen Werk

sich Sr. König!. Majest. Vertrauen würdig gemacht.
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§. 26.

Das Bergcollegium hat gleichfalls einen Präsiden--
ten und die gewöhnlichen Bergräthe und Assessoren,
sämtlich solche, die sich sowohl durch Gelehrsamkeit
und Erfahrung zum Richteramt geschickt gemacht, als

sich auch alle nöthige und eine gründliche Kenntniß al-
ler zum Bergwesen gehörenden Stücke erworben ha-
den. Dieses Collegium hat Aufsicht und Vorsorge für
der Bergwerke Aufrechthaltung, und was mehr zu der-

selben Pflege, Obsorge und Verbesserung gehört.

§. 27.

Das Commerz - Collegium hat gleichfalls einen Prasi-
denten und die gewöhnlichen Commerzräthe, Assessoren
und Commiffarien, welche eine gründliche Kenntniß
vom Handel und Wandel haben. Diesem Collegium
liegt ob, Sorge zu haben, wie der Handel befestigt,
gehoben und verbessert, den Manufacturen aufgeholfen,
und die Handwerkshäuser wohl eingerichtet, gewartet
und unterhalten, auch Licent, Hafcnwefen, (Portorie)
Zollordnung und Taxen gehandhabt werden, samt
was weiter Instructionen, Königliche Briefe und Ver-
vrdnungen ihnen bereits vorschreiben, oder künftig fest-
gesetzt wird.

§. 28.

Die Kammerrevision bedarf auch einen Präsiden-
ten, welcher mit den gewöhnlichen Beysitzern Vorfor-
ge trägt, daß nicht allein den dort anhängenden Proceß-
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fachen mit'gesetzlichem Urthel und Resolutionen abgehol-
fen, und selbige durch die Fiskale zur Vollziehung gebracht,
sondern auch der Krone jährliche Rechnungen ohne Ver-

zug von der Zeit an, da sie im Kammer-Coüegio einkom-

men, und der Kammerrevision davon Unterricht gegeben
wird, übersehen, klarirt, ausgearbeitet und schließlich ab-

gemacht werden: alles nach den Instruktionen, König-
tichen Driesen und Verordnungen, die bereits ausgefer-
tigt sind, oder künftig ausgefertigt werden.

§. 29.

Der Reichs- oder Oberste - Marschall ist einer von

den Reichsräthen, welcher des Königes Hof, Schlösser
und Hauser unter seiner Obsorge hat, Desselben Tafel
und Hofieute, nebst dem, was dazu gehört, vorsieht, ord-

Net und bestreitet.

§. ZO.

Sr. König!. Majestät Hof sieht unter Derselben be-

sonderer Disposition, indem Se. König!. Majestät allein

bas, was Sie darin nöthig finden, andern, berichtigen
und verbessern können.

§. Zi»

Der Ober-Statthalter in Stockholm, der Capitaine-
Lieutenant, die Lieutenante und der Quartiermeister
der Trabanten, der Oberst und Oberstlieutenant von der

Leibgarde, der Oberst vom Leibregiment, der Oberst von

den Leibdragonern, der Oberst und der Obersilieutenan
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von der Artillerie, die General-Adjutanten und Commen-
Lauten in den Gränzfcstungen sind Vertrauensdienffe,
welche Se. König!. Majestät im sitzenden Rath, doch
ohne Stimmensammlung, ein- und absetzerr.

§. ZL.

Alle Collegien sollen einander wechselseitig in allem
dem die Hand reichen, was zu des Königes und Reiches
Nutzen und Beßtem abzweckt, wenn es so Noth ist und

begehrt wird, nicht aber das eine dem anderen Eingriff,
Hinderung und Verfang thun, sondern jedes sein Werk
mit gebührlicher Betriebsamkeit, schuldiger Sorgfalt, Fleiß,
Treue und Vorsichtigkeit besorgen. Solange die Prass--
Leuten in ihren Collegien zur Stelle sind, geniessen sie
ihre ordentliche Macht und Mündigkeit; trifft es aber,
daß sie in des Königes oder eigenen Angelegenheiten ab-

wesend sind, so behalten sie wohl ihre Ehrentitel nebst den
daran hängenden Ehrenvorzügen und Bedingungen, aber
dürfen keineswcges etwas verordnen, gebieten und beseh-
len, was das Präsidentenamt angeht, bis daß sie wieder

zur Stelle kommen, und wieder in des Amtes wirklichen
Brauch eintreten. Mittlerweile verrichtet der älteste Bei-
Der mit gleichem Recht, Kraft und Wirkung die der Bc-
siallung anhangenden Geschäfte. Diese Collegien sind
pflichtig, dem König für ihre Verrichtungen Bescheid zu
thun, da er es von ihnen verlangt, und demselben allein
für der Geschäfte gehörige Verwaltung verantwortlich
zu seyn.
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§. 33-

Die Landregierung besteht aus den gewöhnlichen
Hauptmannschaften, ganz, wie sie jetzt sich befinden; weil

künftig kein General - Gouverneur innerhalb dem Reiche,
wo nicht unter besondern Umständen, und auf eine ge-

wisse Zeit, seyn, noch eben so wenig irgend ein Leib-

gedinge, Land und Lehn vergeben werden kann, und werden sie
solchergestalt nach der Ordnung, wie sie sie jetzt und nach
der Negierungsform vom Jahr 1720 innehaben, vertheilt.

§. 34.

Des Schwedischen Reiches Erbfürst und die Prinz«
vom Schwedischen Blute mögen eben so wenig ir-

gend ein Leibgeding oder General-Gouvernement haben,
sondern begnügen sich mit dem Unterhalt in Gelde, der

ihnen auf dem Staat bestanden wird und für die Erb-

fürsten nicht unter 100,000 Thaler Silbermünze seyn
soll, von dem Tage an, da sie mündig erklärt

sind, welches beym Alter von 21 Jahren ist. Die

Prinzen von Schwedischem Blute, die entfernter von

der Krone sind, sollen zu ihrem Unterhalt jährlich eine

Summe Geld geniessen, welche angemessen und ihrer Ge-

burt anständig ist.. Doch können sie mit Titeln von

Herzogthümern und Fürstenthümern, so in uraltem

Brauch gewesen, beehrt werden, doch ohne irgend eine

Gerechtsame auf die Provinzen, deren Namen sie tra-

gen, welche allzeit unter Einem Haupte und Regenten
ohne Minderung und Absonderung zusammengefügt
bleiben sollen.

§. 35.
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§- 35-
Mit dem Unterhalt des Kronprinzen, welcher allzeit

des regierenden Königs ältester Sohn oder Enkel in gra-
Le absteigender Linie ist, wird es ganz auf die Art und

Weise gehalten, wie des Höchstseligen Königs Adolf
Friedrichs Sohns, Unsers jetztregierenden Allergnadigfien
Königs, Königs Gnsiav des Dritten Unterhalt festgesetzt
und gebraucht gewesen. Und er trete in Sr. König!.
Majestät Rathkammer, wenn er achtzehen Jahre zurück-
gelegt hat.

§. 36.
Kein Prinz vom Schwedischen Blute, er sey Kron-

prinz, Erbfürst oder Fürst, kann sich ohne des Königs
Wissen und Einwilligung vermählen; bricht Er dagegen,
so werde Er nach dem Schwedischen Gesetz angesehen
und die Kinder erblos.

§. 37-

Ist der König krank oder auf eine weite Reise ver-

reist, so wird die Regierung von den Reichsräthen ge-
führt, welche der König dazu ernennt; aber sollten Se.
Königl. Majestät so schleunig krank werden, daß Sie
über die Reichsangelegenheiten nichts festsetzen können,
so werden die Expeditionen von den vier ältesten Reichs-
räthen und dem Präsidenten in der Kanzley unterschrie-
ben, welche Fünf gemeinsam des Königs Macht in allen
Len Sachen ausüben, die eine eilige Abmachung fordern;
aber es können keine Dienste vergeben oder Bündniße
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geschlossen werden, ehe Se. König!. Majestät so zur Ge-

sundheit hergesiellt sind, daß Sie Sich Selbst mit den

Regierungsangelegenheiten beschäftigen könnens und sie-

chen sie dann Sr. Königl. Majestät zur Verantwortung

für die Art, wie sie die Geschäfte verwaltet. Aber ist
der König todt und der Erbfürst zart und unmündig, so

werden des Reichs Angelegenheiten auf oben stehende
Art verwaltet und die Dienste interimsweise vergeben,
wenn nicht Ler letzte König irgend eine Testamentarische
Disposition gemacht hat, da es bey des Königs Testa-
ment verbleibt.

§. Z8.

Des Reichs Stande sollen sich nicht entziehen zu-

sammen zu kommen, da sie von Sr. Königl. Majest.
berufen werden, an den Ort und zu der Zeit, so ih-
neu angedeutet wird, dort mit Sr» Königl. Majestät
Über die Angelegenheiten zu rathschlagen, für welche
Höchstdieselben sie zusamwenrüfen, und soll keiner, aus

was Ursach es sepn mag, Macht haben, des Reichs
Stande zu einem allgemeinen Reichstag, zu berufen, son-
dern Se. Königl. Majestät allein; ausgenommen in

des Königs unmündigen Jahren, da desselben Vormün-
.der diese Gerechtsame ausüben. Aber sollte der Thron
durch den Ausgang des ganzen Königshauses von der

Schwerdtseite (vor weicher unglücklichen Begebenheit der

Gnädige Gott uns behüten wolle) erledigt werden, so
sind des Reichs Stände schuldig, - ohne irgend jemandä
ZusammenLerufung, den dreyzehnten Tag nach des letz-
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te« Königs Tod- selbsigemahnt in Stockholm sich ein-
zufinden, gleichwie Unsre Vereinigung von dem azsien
Iunii 174z vermeldet, mit der Bestimmung der Strafe,
so ein solcher untergehen soll, der bcy dieser Gelegen-
heit mit Anzettelungen und Zusammenrottirungen sich
erkühnen dürfte, irgend einen Eindrang in der Stande
freye Wahl zu machen. Bey dieser unglücklichen Be-
gebenheit liegt den Ritterhausvorstehern, dem Dom-
kapitel in Upsala und dem Magistrat in Stockholm ob,
solches sogleich in allen Provinzen zu der Behörden
Nachgelebung allgemein kund zu thun; und da die
Landshaupileute dann pflichtig sind, jeder an seinem
Oort, sothanen Todesfall denen, welche im Lehn bauen
und wohnen, zu berichten; so dürften innerbalb
der vorbestimmten Zeit so viele sich einstellen können,
daß des Reichs Freyheit von ihnen geschützt und ver-

theidigt und ein neues Königshaus ausgewahlt zu wer-
den vermag.

§- 39- . •

«AM, «ÖW' Itn •

Des Reichs Stande sollen mit treuer Sorgfalt alle
Königlichen Rechte, wie Schwedens Gesetz beschreibt,
in voller Macht und Mündigkeit gänzlich ungckrankt
lassen, und was auf diese Art der Königlichen Mün-
digkeit zugehört, mit Eifer, Vorsorge und Beflissenheit
handhaben, vertheidigen und befestigen, auch dafür
nicht etwas von diesen Fundamentalgesetzen verbessern,
andern, vermehren oder vermindern, ohne des Königs
Beyrath und Beyfall, so daß kein .Ungesetz über recht

Cs
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Gesetz gehen oder der Unterhalten Freyheit und des K8-

nigs Gerechtsame schlecht gepflegt und unterdrückt wer-

den sollen; sondern ein jeder genieße seine gesetzlichen
Gerechtsame und wohl errungenen Privilegien: indem

alle andre vom Jahr 1680 bis auf die gegenwätige Zeit
als Grundgesetz angesehenen Statuten hiemit abgeschaffi
und verworfen werden.

§.40. f

Der König mag nicht ohne der Stände Wissenschaft
und Einwilligung irgend ein neues Gesetz machen oder

em altes abschaffen.

§. 4*'

Es mögen des Reichs Stände kein altes Gesetz
abschaffen oder ein neues machen ohne des Königs Ja
und Einwilligung.

§. 42.

Da ein neues Gesetz gemacht werden sott, wird

folgendes in Acht genommen: Sind es des Reichs
Stande, die es wünschen, so mögen sie unter sich über-

legen, und da sie übereingekommen sind, wird das

Projekt Sr. Königl. Majestät durch ihre vier Sprecher
übergeben, des Königs Gedanken einzuholen. Se.
Königl. Majestät rathfragen dann die Reichsräthe und

holen deren Meynung ein, und nachdem Sie Selbst sie
erwogen und Ihren Beschluß gefaßt, berufen Sie die

Reichs - Stände auf den Reichssaal und theilen ihnen
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in einer kurzen Rede Ihr Ja und Ihre Einwilligung
mit, oder auch die Ursachen, aus welchen sie darein

Nicht willigen können. Sollten hingegen Se. König!.
Majestät irgend ein neues Gesetz proponiren wollen, so
Heilen Sie es zuerst den Reichsräthen mit, und nach»
,bem -ie ihre Gedanken zu Protokoll gesagt, so wird

Ls allzusammen den Reichs-Stauden übergeben, welche,
nachdem sie unter einander überlegt und übereingekom-
men, einen Tag begehren, um auf dem Reichssaal
Sr. König!. Majestät ihre Einwilligung abgeben zu kön-

yen: aber sollte es ein Abschlag seyn, so überreichen
sie denselben mit den Ursachen, so sie dazu gehabt,
schriftlich durch ihre vier Sprecher.

§. 4Z.

Sollte es sich so zutragen, daß eine neue Gesetz-
frage aufkäme, wie früherer Zeiten Exempel genugsam
weifen, so werde die auf dieselbe Weise abgemacht, wie

her 4sste §° es oben bestimmt.

§. 44-

Es bleibt zwar des Königs eigne Sache und eine

zugehörige Gerechtsame, Münze schlagen zu lassen; doch
behalten die Reichs-Stände sich vor, wann irgend eine
Erhöhung oder Abschlag an Schroot und Korn beab-

sichtigt und vorgehabt seyn sollte, daß solche Aende-

rung nicht ohne derselben Wissen und Einwilligung
geschehen möge.



§. 45-
Sv. König!. Majestät steht zu, das Reich zu frie-

digen und retten, vorzüglich gegen auswärtige und

Feindes Macht; doch mag er gegen Gesetz, Königseid
und Versicherung den Unterthanen keine Kriegshülfen,
neue Leistungen, Ausschreibungen und andre Abgaben-
ohne der Reichs-Stände Wissen, freyen Willen und

Einwilligung attflegen; doch den unglücklichen Fall aus-

genommen, daß das Reich mit Heersmacht angegriffen
würde: da steht Sr.^ KZnigl. Majestät das Recht zu,
die Maaße und Schritte zu nehmen, die mit des Reichs
Sicherheit und der Unterthanen Frommen übereinstim-
wend sind; aber sobald der Krieg aufhört, sollen die
Stände zusammen kommen und die neuen Leistungen, die
des Kriegs wegen aufgelegt worden, sogleich aufhören,

§. 46.
Der Reichs - Stande Zusammenkünfte währen nicht

länger, als höchstens drei Monate: und damit das
Land mit langen Reichstagen nicht beschwert werden
möge, wie bisher geschehen, so können Se. König!«
Majestät bei der Zeit den Reichstag abkündigen und sie
jeden nach seinem Ort heimschicken: Und sollte in einem
solchen Fall keine neue Bewilligung feftgestellt seyn, st»
verbleibe es bei der alten.

§. 47-

Die Reichs - Stände haben Macht, die zu ernen-

Nen, welche in den Ausschüssen sitzen sollen, mit welchen
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Se. König!. Majestät wegen der Angelegenheiten überle-

gen wollen, die Ihnen scheinen geheim gehalten werden

zu müssen, und sind den Personen völlig, alle die Ge-

rechtsame aufgetragen, welche die Reichs - Stande selbst
tnnehaben; aber in allen Sachen, welche offenbar seyn
können, werden sie den Plenis der Reichs - Stande mit--

Zetheiit und ihren Berathschlagungen untergeben.

,§.48.

Die Könige mögen keinen Krieg und Orlog an-

fangen, ohne der Neichsstände Ja und Einwilligung^

§- 49.

Keine andere Protokolle, als welche die Angelegen-
heiten angehen, welche Se. König!. Majestät mit den

Reichs-Ständen erwogen, mögen ihnen übergeben oder

von ihnen verlangt werden.

§. 5°.

Der Zustand des Staatswerks wird vor den Aus-

schüssen der Reichs - Stände aufgewiesen, damit sie ein-

holen mögen, daß die Gelder zu des Reichs Gewinn

und Besten gebraucht worden.

§. 5i.

Wird ein Reichstagsmann bei bevorstehenden Reichs-
tagen oder bey der Hin- und Rückreise unverschitldet mit

Worten und Tharen angetasiet oder übe! handthieret, da
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er zu erkennen gegeben, daß er in solchem Geschäfte
wäre, fd soll solches mit eines Halsverbrechens Buße
abgestraft werden.

§- A2-

Se. Königl. Majestät lassen die sämtlichen Reichs-
Stände bei ihren wohl erworbenen alten Privilegien,^
Vorzügen, Gerechtsamen und Freiheiten beibehalten, in-
dem keine Einen Stand angehende Privilegien ohne al-
ler vier Reichs-Stande Wissen, gemachte Erinnerungen
und Einwilligung ausgegeben und ertheilt werden sollen.

§. 5Z.
>

Se. Königl. Majestät allein tragen gnädige Fürsor-
ge für die Deutschen Provinzen, daß sie nach den Ge-
setzen des Deutschen Reichs, ihren wohlerworbenen Pri-
vilegien und dem Inhalt des Westphälischen Friedens
regiert werden mögen,

§. 54-

Die Städte im Reich verblieben bei ihren, wohler-
worbenen Privilegien und Gerechtsamen, die ihnen von
früheren Königen gegeben und verliehen worden; doch
so, daß sie den Zeitumständen und dem Nutzen und Ge-
Winn des Allgemeinen angepaßt werden.

§. 55.

Der Reichs-Stande Bank verbleibt künftig, wie sie
bis jetzt gewesen, unter ihrer eignen Garantie und Ob-
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Hut, indem sie nach den Reglementen und Statuten, die

bereits gemacht sind oder noch von den Reichs - Standen

gemacht werden können, verwaltet werden soll.

§. 56.

Mit der Armee-Pensionskasse verbleibt es nach den

Reglementen, die bereits festgesetzt worden, oder nach de-

nen, worüber Se. Königl. Majestät mit Dero treuem

Kriegsbefehl und den Bevollmächtigten der geworbenen
Armee Übereinkommen.

§. 57-

Da in diesem Gesetz etwas undeutlich gefunden wer-

den sollte, so mag man sich da nach seinem buchstäb-
lichen Inhalt richten, bis daß Se. Königl. Majestät
und die Reichs-Stände auf die Art, wie in den Z9.
und 42. §, §. vorgeschrieben wird, vereint werden
können.

Dieses alles haben Wir hier nun versammleten
Reichs - Stände zu des Reichs ordentlicher Regierung,
Unsrer Freyheit und Sicherheit für Uns, Unsre abwe-
senden Mitbrüder und Nachkommen, so gebohrne als

ungebohrne, festzusetzen nöthig zu seyn gefunden. Wir
erklären hiemit aufs Neue, daß Wir den stärksten Ab-

scheu für die Königl. Alleinherrschaft oder die sogenannte
Souveranetät haben, indem Wir es für Unser größtes
Glück, Ehre und Northeil ansehen, frey und selbst-
ständig zu seyn und zu leben, als Gesetzgebende, aber
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dem Gesetz gehorchende Stände unter eines Machtha-
Lenden, aber an das Gesetz gebundenen Königs Regre-

rung: beydes zufammengefügt nnd beschützt unter dem

Gesetz, das Uns und Unser theures Vaterland von den

Gefahren bcfreyt, welche Unordnung, Eigenmacht, Allein--

Herrschaft, Aristokratie und Vielherrschaft nach sich zieht
zu der ganzen Staatsgesellschaft Unglück und zu eines

jeden Mitbürgers Druck und Betrübniß. Wir machen
Uns um so mehr eines ordentlichen, gesetzlichen und

glücklichen Regiments versichert, als Se. Königs. Majestät
bereits Sich erklärt haben, es für Ihre größte Ehre an-

zufthen, der erste Mitbürger unter einem freyen Volke

zu seyn, und Wir hoffen, daß ein solcher Vorsatz in

dem Königlichen Hause von Geschlecht zu Geschlecht bis

zu den spatesten Zeiten der Welt fortgepflanzet wird.

Deswegen erklären Wir auch hiemit für Unsere und des

Reichs Feinds den oder die unverständigen und übelge-
sinnten Mitbürger, welche heimlich und offenbar, durch
Lisi, Anzettelungen oder offenbare Gewalt Uns von die-

sem Gesetz verleiten, die Königliche Alleinherrschaft oder

die sogenannte Souveranetat aufdringen oder auch unter

dem..Schein der Freyheit diese Gesetze über den Haufen
werfen, welche, da sie eine rechtschaffene und nützliche
Frohheit befestigen, Eigenmacht und Verwirrung aus-

schließen, derselben Verbrechen ohne Schonung zu un-

terfuchen und nach Schwedens beschriebnem Gesetz abzu-
urtheln und zu strafen. Wir sollen auch nach UnsrerTreu-
Eibspsticht und dieser Regierungsform Sr. Königl, Ma-
jestät rechten Gehorsam halten. Derselben Geboten nach-
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kommen, in allem zumal wo es vor Gott und Man-
nern verantwortlich ist, Ihm zu gebieten und Uns za

thun, alle Seine und Unsere Gerechtsame halten, wie

getreuen Mannern und Unterthanen zusteht und geziemt.

Zu desiomehrer Vergewisserung haben Wir 'dieses
mit Unserer Namens - Unterschrift und Unserer Jnsiegei
Unterdrück befestigen, bestätigen und bekräftigen wol-

len; Sv geschehen in Stockholm den Ein und zwan-
zigsten Tag des Augusti - Monats, das Jahr nach
Christl Geburt Eintausend, Siebenhundert und Zwey
und Siebenzig.

Von der Ritterschaft und Von. des Priesterstandes
des Adels wegen wegen

A. G. Leyonhufvud, Anders H. Forssenms/
U. T. Landmarschall. Sprecher.

(L 8) (L S.)

Von des Bürgerstandes
wegen

Ioh.Heinr.Hochschild,
An Sprechers Statt.

(I.. 8.)

Von des Bauerstandes
wegen

Joseph Hansson,
Sprecher,

(L. 8.)



Dieses alles, was vorgeschrieben steht, wollen

Wir nicht allein Selbst für unerschütterliches Fundamen-
talgesetz annehmen; sondern gebieten und befehlen gleich--
falls in Gnaden, daß alle die, welche Uns und Unsern

Nachfolgern und dem Reiche mit Huld, Unterwürfigkeit
ynd Gehorsam verpflichtet find, diese Regierungsform
anerkennen, in Acht nehmen, ihr nachleben und gehör»
chen sollen. . Zu destomehrerer Vergewisserung haben
Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben und bekraf»

tigt und Unser Königliches Jnsiegel wißerlichen hier un<

ten hangen lassen. Sv geschehen in Stockholm, den

Ein und zwanzigsten Tag des Augustimonats, das Jahr
nach Christi Geburt Eintausend, Siebenhundert und

Zwey und Siebenzig.



No. Z.

Sr. KLnigl. Majestät und der Reichs-
Stände festgesetzte Vereinigungs- und

Sicherheit - Acte, vom 21, Februar und

Z. April 1789-
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Wir Gustaf von Gottes Gnaden, der Schweden,
.Gothen und Wenden König re. re. rc. Erbe zu Norwe-
gen, auch Herzog zu Schleswig Holstein rc. rc.

Thun kund: Daß nachdem Wir uns genöthiget gesehen,
vor Unsern treuen Unterthemen allgemein kund zu thun
und vor den Reichs-Ständen zu erkennen zu geben, dasi
solche listige, heimliche Anlagen und Anschläge imWerk gewe-
scn sind, welche in ihrem Ausbruch nichts geringeres als des

Reichs Trennung, des Königs Gefahr und den Sturz
der Königl. Macht, auch redlicher Unterthane» Bedruck
und Untergang zum Zweck hatten; so hat eine solche

.gefährliche Stellung von Feinden unterstützt, und solche
gespaltene Denkungsart, Zwietracht und eigensinnige
Absichten, welche auf das längste unterhalten worden,
für Uns und des Reichs Stände es zur Nothwendigkeit
gemacht, ''solche wirksame Mittel auszufindett, welche
so unerhört kühne Unternehmungen und zudringliche Ver-
suche für das Gegenwärtige dämpfen und ersticken, und

für die Zukunft hindern und abwenden könnten. Wir
haben daher mit des Reichs Standen die Mittel in Ve-
trgchtimg gezogen, um den Unser und ihrer würdigen
Endzweck zu erreichen, den Regierungs - Fundamenten
Lie erneuerte Festigkeit und Kraft zu geben, wodurch des

Reichs Selbstständigkeit, Ehre und Ansehn mögte kön-
neu zu der Höhe gelangen, welche Unser geliebtes Vater-
la»d unter voriger Könige ehrevoller Regierung und
treuer Uyterthanen männlichem und einigen Beytritt ge-
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Wonnen hat. Und da die allgemeine Stimme mit Sehn-
sucht und eifrigem Verlangen dieses Unser Unternehmen
.aufgefordert und beschleunigt, so haben Wir aus die-

sein Grund und Veranlassung mit den Reichs - Ständen

gemeinschaftlich diese Vereinigungs- und Sicherheits-Acte
verabredet, beschlossen und festgesetzt, welche Wir gna-

digst hiemit genehmigen und bewilligen, wie die Buch-
staben derselben lauten, und mit Unsrer nachmahls ge-

gebnen Gnädigen Bestätigung übereinsiimmen, von Wort

zu Wort wie folget:

Vereinigungs- und Sicherheits-Acte.
Um zu allen Zeiten von Uns und Unserm geliebten

Vaterlande die heftigen Erschütterungen zu entfernen,
welche theils durch einzelne Ehr- und Regiersüchtige Per-
sonen, theils durch ausländische geheime Anstiftungen
und endlich durch die zwischen den Ständen des Reichs
erregte Eifersucht und Mishelligkeit veranlasset worden,
und welche so oft das Reich, dessen Fortdauer und die

allgemeine Sicherheit in Gefahr gesetzt, und Spaltun-
gen nicht allein zwischen den Unterthanen unter einan-

Ler, sondern auch zwischen dem König und dem Volk

veranlasset; und um einmahl für allemahl Grundsätze
festzustellen auf welche die Regierungsgesetze gefaßt wer-

den mögen, und für die Zukunft alle Undeutlichkeit und

einseitige Zusätze zu entfernen, hat es Unserm Allergnä-
Ligsten Könige für Sich und Seine Nachfolger auf dem

Schwedischen Thron gefallen mit Uns über die nachfol-
gende
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«ende Vereinigungs - und Sicherheits - Acte sich zu
vereinigen:

Erkennen Wir, daß Wir einen Erbkönig haben,
welcher völlige Macht hat, das Reich zu regieren, zu
sichern, zu befreyen und zu beschützen; Krieg anzu-
fangen, Frieden und Vündniße mit auswärtigen Mäch-
ten zu schließen; zu begnadigen, Leben, Ehre und
Güter zu schenken; nach Seinem hohen Gutfinden über
alle Aemter des Reichs zu disponiren, welche mit einge-
bohrnen Schwedischen Männern besetzt werden müssen,
Gesetz und Recht zu pflegen und zu handhaben.

Die übrigen Reichsangelegenheiten werden verwal-
let, wie es dem König am nützlichsten scheinen wird.

Wir sehen uns als freye, den Gesetzen unterworf-
ne, Sicherheit genießende Unterthanen, unter einem
gesetzmäßig gekrönten Könige an, welcher uns nachSchwedens geschriebnem Gesetz beherrscht. Und wie wir
alle gleich freye Unterthanen sind, so sollen wir auchunter dem Schutz der Gesetze alle gleichen Rechts ge-Nießen. Daher soll auch das höchste Gericht des Kö-
nigs, in welchem alle Justitz- Revisions-Angelegenheitenentschieden werden, und worin der König zwey Stimmenhat, beydes aus adelichen und unadelichen Männernbestehen; in Ansehung deßen die Zahl der in selbiges

D
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aufzunehmenden Reichsrathe soll künftig von Sr. König!.

Majestät Gnädigem Gutfinden abhängen. Da'Se. König!.

Majestät Hohe und Niedere gegen alles Unrecht beschützen

wich so soll keiner an Leich Ehre, Gliedern und Gütern

- Schaden leiden, ehe er gesetzlich überwiesen, und durch

ras behönge Gericht gerichtet worden.

*

Citt gleich freyes Volk soll gleichen Rechts genießen,
und daher sollen alle Stände befugt seyn, Land in ihrem

gemeinsamen Daterlande zu besitzen Und zu erwerben;

doch daß die Ritterschaft und Adel auf dem Fuß, der

bisher festgesetzt und üblich gewesen, bey ihren alten

Gerechtsamen erhalten werden, sogenannte Säterier,

auch Rä- und Rörs - Hemman und die in Schonen,

Halland und Blekingrn sogenannte Znsockne -Hemman

zu erhalten und zu besitzen. Im übrigen soll auch kein

Land seine ursprüngliche Eigenschaft und den Unterschied
von Säten, Fralse, Skatte und Krotto - Güter verlieren;
aber die Skjutsbeschwerde soll ans alle Hemman im Reich

gleich vertheilt werden, nur die Säterier, Rä und

Rörs und Insockne-Hemman, und die Bostallen sind

davon ausgenommen und befreiet.

Die Gerechtsame für die Bauersthaft, Kronohem-
man zu Skatte zu kaufen, und deren sicherer Besitz ist

durch eine brsvndre, unter heutigem dato ergangene Der-

vrdnung mit gleicher Sicherheit festgestellt, als wenn

solche hier eingeführt wäre.
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§- 4-
Die shohen und vornehmsten' Aemter des Reichs

und die zum Königlichen Hofe gehören, werden von der
Ritterschaft. und dem Adel allein besetzt: aber
im übrigen bleibt Geschicklichkeit, Verdienst, Erfahrung
und erprobte mitbürgerliche Tugend der einzige und
rechtmäßige Grund zu Beförderung zu allen Aemtern
und Diensten des Reichs, sie seyn höhere oder geringere,
ohne Ansehn der Geburt oder besondern Standes. Aber
wenn ein unadelicher Beamte zur adelichen Würde er-

hoben wird, so kann er das Amt nicht langer behalten,
das er als Unadelicher zur Sicherheit der unadelichen
Stande besessen und inne gehabt.

§- 5.

Da die wahre Freyheit darin« besteht, daß man
srey zum Unterhalt des Reichs gebe, was nöthig gefun-
Len wird, so hat das Schwedische Volk daher ein un-

streitiges Recht, mit dem Könige desfalls zu berath-
schlagen, einzurichten, abzuschlagen und

, überein-
zukommen.

§. 6.
Auf Reichstagen berathschlagen die Stande des Reichs

über keine andre Gegenstände, als über die, welche der
König proponirt, auf dem Fuß, wie es vor r68o ge-
wohnlich war.

7.
Des Adels und der Priesterschaft Privilegia vom

Jahr 172z und der Städte bisher wohlerlangte Privi-
D
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legia und Gerechtsame werden in allem, was nicht gegen

die Sicherheits - Acte streitet, bestätigt.
§. 8.

Diese Vereinigungs- und Sicherheits-Acte soll von

allen Schwedischen Königen beym Antritt Ihrer Regie-

rung eigenhändig unterzeichnet werden, und es soll nie-

mals erlaubt seyn, eine Proposition oder Versuch zu

der geringsten Abänderung, Ausdeutung oder Berichti-
gung in dem buchstäblichen Inhalt derselben zu machen.
Und im Fall das Königliche Haus erlöschen sollte, soll
der König, der dann gewählt wird, in alle diese Rechte
eintreten und sich zu deren Beobachtung ohne die min-

beste Abänderung verbinden.

§- 9.

Die Negierungsform vom 21. August 1772 bleibt

unverrückt bestehn, in allem was nicht durch gegenwar-

tige Acte abgeändert worden.

Stockholms Schloß den

Christi Geburt 1789.

Von wegen der Ritterschaft
und des Adels

C. E. Lewenhaupt,
H. I. Landmarschall.

(L. 8.)
Von wegen des Bürger-

standes,
And. Lüdbergh,

Sprecher.

(L. S.)

21. Februar im Jahr nach

Don wegen des Priester-
standes

Iac. Ar. Lindblom,
Bischof j» Lindköping,

anstatt des Sprecher».

(1-, S.)

Von wegen des Bauern-
standes,

Olof Olsson,
H. T. Sprecher.

(L. 8.)
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Diese vorstehende Vereinigungs- und Sicherheits-
Acte, wollen Wir und Unsre Nachfolger auf dem Schwe-
dischen Thron, als ein unverbrüchliches und unveran-

derliches Grundgesetz annehmen, dessen buchstäblichem In-
halte nachgclebt werden soll, ohne Aenderung, Ausdeu-

tung oder Verrückung: gebieten und befehlen auch hie-
mit in Gnaden, daß alle die, welche Uns und Unsern
Nachfolgern und dem Reich mit Huldigung und Unter-

würfigkeit und Gehorsam verbunden sind, diese Vereint-

.gungs- und Sicherheits-Acte anerkennen und in Acht neh-
men und deren buchstäblichem Inhalte nachleben und

gehorsamen sollen. Wir müssen hiemit bemerken, daß
alle Richter in höheren und niederen Gerichten, und alle

geringere Amtleute, welche nicht Tromanns Würde oder

Theil an der Landesregierung haben, nicht sollen ohne
gesetzliche Untersuchung und Urtheil dem Gesetz undKriegs-
Artikeln gemäß, ihrer Aemtcr verlustig werden.

Betreffend die Skjutsbeschwerde, so sollen des Adels
Landbauern und Utsockne Frälse Hemman überall glei-
cken Theil nehmen mit den Kron- und Skatte Hemman
an dem Königs- Gästgifvare- Hall- und Reservessjuts,
und in Kriegszeiten, wenn die höchste Noth eine Gleich-
heit erfordert, wann Züge und größere Marsche durch
das Land geschehn, oder Proviant, Ammunition und

Mondirungsstücke zu den Armeen, Festungen und Ma-

gazinen abgeführet werden sollen. Und wie Wir nun

die Privilegia der Ritterschaft und des Adels vom Jahr
1723, welche in der Regierungsform vom Jahr 1772
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nicht deutlich anerkannt worden, befestiget und bestärk-
get haben, so gebieten und befehlen Wir, daß sie ins-

künftige in ihrer vollenKraft gehalten werden sollen: gleich
wie Wir hiemit des Priester-Standes Privilegia vom Jahr
172z bestätigen, samt Unsrer den 2. Marz dieses Jah-
reS gegebnen ferneren Versicherung, zugleich mit der Be-
stätigung gewisser Freyheiten und Gerechtsame, welch»
Wir unter dem 23. Februar den Städten des Reichs
gegeben und unterm 2z. Februar den Bauern des Reichs
zuerkannt und verliehen.

Zu desto mehrerer Gewißheit haben Wir dieses mit
eigener Hand unterschrieben und mit Unserm Königs.
Siegel bestätigen lassen.

Stockholms-Schloß, den z. April des JahrH4789.

GUSTAF.

(L. S.)
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§. I.

Se. Königl. Majestät gelobet, des Reiches Ritter-

schäft nnd Adel zu lieben und werth zu halten, nach ei-
nes jeden Amt, Geschicklichkeit und Verdienst, und sie
samt und sonders an ihrer Ehre, Leib, Leuten und Gü-
tern ohne Beunruhigung und Eintrag alle ihre wohl er-

worbenen Freyheiten, Privilegien, Vorzüge, und Ge-
rechtsame geniessen zu lassen, auch sie dabey auf alle
Weise zu handhaben.

§. 2.

Se. Königl. Majestät will den Reichsrath und hohe,
wichtige Aemter mit gebohrnen schwedischen Männern
und Unterthanen aus der Ritterschaft und dem Adel
besetzen, welche dazu am geschicktesten befunden werden,
imgleichen mit geringeren Diensten und Unterhalt
nach des Reiches Etat, welche nach der Collegien und
Obersten Vorschlägen ausgetheilt werden, ihrer zu ge-
Lenken nach dem §. 40. der Regierungsform.

§. 3.

In der Reichskanzlei) sollen auch adeliche Personen
gebraucht werden, damit Se. Königl. Majestät, wenn

es nöthig ist, Leute haben möge, welche sich auf des

Reiches allgemeine Geschäfte, sowohl in- als auslän-
bische, verstehn, und solche verrichten können, und sie
angetrieben werden mögen, ihre Kinder zur Gelehrsam-
keit und Geschicklichkeit zu erziehen, und solchergestalt
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der Adel besonders aufgemuntert werde, sich vorzüglich
der Tugend, der Kenntnisse und Wissenschaften zu befiel-
ßigen, wodurch sie solcher Vorzüge mögen würdig geach-
tet werden, nicht aber sich die adcliche Herkunft zum allei-

lügen Verdienst anrechnen; worin» auch dem §. 40.
der Regierungsform nachgelebt wird.

§. 4.

Allen und jeden von der Ritterschaft und dem Ädek
soll frey stehen, in fremde Lande zu reisen, sowohl um

Wissenschaften als freye Künste zu erlernen, auch sich
bcy fremden Herren im Kriege oder anderem Dienst
brauchen zu lassen; wobey der, welcher sich ausserhalb
Landes geschickt und verdient macht, solche Vorzüge bey
feiner Zurückkunft zu Gute geniessen soll.

§.5.
Wie Se. Königs Majestät den nicht ungestraft las-

scn will, der von einem Edelmann cttvas sagt und vor-

bringt, welches seinen Ruf, Ehre, adelichen Namen und

guten Leumund angeht und ihm sonst zum Spott und
Schimpft gereicht; so wird verordnet: daß kein Edel-
mann vergewaltigt, noch bevor er irgend eines groben
Verbrechens überführt ist, oder der Richter nach Gesetz
und Proceß gehörig erkannt hat, sich seines Verbrechens
halber seiner Person zu versichern, verhaftet, eingezogen,
weniger noch an Leib und Gliedern verdorben, noch ihm sein
Haus, Höfe, Briefe und loses oder festes Eigenthum ent-
rissen, durchsucht, geplündert, vergeben, oder in einiger
Weise abhanden gebracht werden soll, bevor er eines
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solchen Verbrechens-, wodurch er Leib, Ehre und Gut
nach dem Gesetz verwürket hat, überzeugt, gesetzlich über-

führt und verurtheikt worden. Wird jemand von der

Ritterschaft und dem Adel in offenbar grober Missethat
und Lebenssache baar und auf frischer That, oder auf
fluchtigem Fuß ergriffen, so soll er sofort angetastct, und

an einem anständigen und sichern Ort bis zur Ausma-

chung der Sache verwahret, und nachmals mit ihm nach
dem Gesetz verfahren werden. Ist das Verbrechen nicht
so grob, oder keine Lebenssache, und gleichwohl von

schwerem Aussehen, so mag der Schuldige personelle
oder reelle Bürgschaft für sich stellen, doch die Fälle
ausgenommen, welch« das Duell-Placat berühret.-

§. 6.

Verwürket ein Edelmann Leib, Ehre, adeliche Frey-
heit und Privilegia, Güter oder erbliche Gerechtsame,
so mag zwar die erste Untersuchung da, wo die That
vorgefallen, von dem Härads-Ting auf dem Lande, und

der Rathstube in den Städten, oder von andern Unter-

geeichten angesieüet, aber verurtheilt soll er nirgends
anderswo werden, als von dem Hof- oder Obergericht
unter welches er gehört. Mit denen von der Ritter-

schäft und dem Adel, welche sich in Kriegsdienst brau-

chen lassen, wird nach den Kriegsartikeln verfahren,
doch sollen sie wegen kleiner Vergehungen nicht mit sol-
chen Strafen belegt werden, die schimpflich und dem

adelichen Stande verkleinerlich feyn können. Ebenfalls
sollen die Streitigkeiten des Adels unter einander wegen

Erbtheilnng, Vormundschaft, Entschädigungen oder Ab-
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tretung des Eigenthums an Gläubiger, welche wegen
besseren Rechts streiten, auch Absonderung der Güter
unter Eheleuten (Boskilnad), vor dem Hofgericht
geschehen. Aber in allen andern Angelegenheiten, als
da sind Aufnahmen von Jnventarien, Landstreitigkeiten,
Schuldsachen, Kaufschlagen und Handel, samt andern
Civil- und geringeren Criminal-Fallen, sowohl unter
dem Adel selbst als dem Adel und andern soll ivor
dem Ting oder dem Rathsgericht nach dem gemeinen
Gesetz, Recht gegeben und genommen werden, ausge-
vommen in Duellfalleu.

§- 7-

In den Pfarrdistricten (giäld) und Kirchspielen, wo
der Adel ein ihm zugehöriges jus patronatus hat, oder
künftig erlangen könnte, oder bey der nach Maaßgabe
des §. 40. der Negierungsform anzvstellenden Untersu-
suchung gesetzlich beweisen kann, daß er solches vor

dem Jahr 1680 wirklich gehabt habe, entweder durch
unvordenkliche Verjährung, oder durch Vorzüge,
welche die Kirche genossen, hat er Macht, einen
Pfarrer zu wählen, besonders einen aus den Stiftskin-
dern, wenn deren von gleicher Geschicklichkeit und Ver-
diensten mit andern ausserhalb des Stifts vorhanden sind,
der in einem gehörigen Examine sowohl in Ansehung der

Gelehrsamkeit als seines Lebenswandels ■ bestehen kann,
welchen der Bischof und das Kapitel nicht nachmals
verwerfen mögen, sondern ihm auf des Patrom Beru-
fung ihren Collations - Brief unweigerlich und ohne
Aufenthalt mittheilen sollen. Besitzt aber ein Ade^
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sicher eigenchümlich einen Satesgärd in dem Kirchspiel,
und hat er Macht zugleich mit der Gemeine einen

Pfarrer zu wählen, und wo mehr als einer von Adel in

einen District oder Kirchspiele einen Satesgärd eigenthäm-
^ich besitzen, und sie entweder unter einander, oder die

eingepfarrtett Einwohner sich nicht vereinigen können,
da sollen der Bischof und das Consistorium sie aus ein-

andersetzen, so 'daß von den Vorgeschlagenen derjenige,
welcher diesen am geschicksten und dienlichsten scheint,
Pfarrer werden soll. Doch mag der Gemeinde bei) ge-

setzlicher Verantwortung keiner aufgedrangt werden, in-

dem ein ungesetzmäßig angeordneter Priester keinen

Eintritt in die Gemeine haben, noch Gehalt ge-

niessen soll.

§.8.

Der Ritterschaft und dem Adel in Schweden unb
Finnland wird verstattet, frey von allen Abgaben und

Beschwerden ihre Sätesgärdar zu behalten, mit den Ra-
und Rärs Hemman, sammt den innerhalb der Aecker ih-
res Stammsitzes (Balbys) entweder jetzt erbaueten Kos-
satensteüen (Tärp), Krügen, Mühlen u. s. f. oder denje-
nigen, welche künftig erbauet werden könnten, ihren
wohl erworbenen Vorzügen und Gerechtsamen gemäß
so daß ihre Sätesgärdar, mit ihren alten oder neu erbaue-
ten Kossatenstellen sollen frey seyn von Rüstungsdienst,
Königs-Zehnten, Ausschreibungen und Rotirungen,
Kronfuhren, Skutjsnmgar Durchzugs- und andern

Leistungen, Einquartierungen, Bau der Priester-Ting- und

Gastgifvarehöfe, Contribmionen und allen andern Kron«



Lasten, ausgenommen Wegebesserung Kirchen- Kirch-
Höfe - und Drücken - Bau. Eben so sollen auch
alle die Nä- und Rörshemman, welche innerhalb der

rechten Gemarkung eines und eben desselben Dorfs nebst
Rä- und Nör oder anderen gesetzmäßigen Dorfgrän-
zen begriffen und jetzt der Ritterschaft zugehörig sind,
vder von denen gesetzmäßig erwiesen werden kann,
Laß sie mit Unrecht davon abgekommen, aber nicht
Diejenigen, welche in Zukunft von der Krone oder ande-

ren von Adel erworben werden, vorberührte Vorzüge,
gleich dem Sategard selbst, worunter sie gehören und

belegen sind, geniessen. Aber für die bewohnten und zu

Hemmantal gelegten Rä- und Rörs - Hemman bezahlt
Der Landbewohner nach Gewohnheit Lagmans- Ha-
radshöfdings- und Landgerichtsdiäten-Gelder und ist zum

Kirchen- Kirchhofs- wie auch Priesierhofs - Bau, imglei-
chen zu Wegebesserung und Brückenbau, nach dem Ge-

setz pflichtig, wie auch bei) feindlichen Einfällen und

höchsidringender Noth, wenn die Kriegsmacht an Einem
.Ort zusammengezogen wird, eine verhältnißmäßige Ein-

Markierung bey sich einzunehmen. Der Ritterschaft Ne-

benhöfe (Lagugärdar) genießen denselben Vorzug als

Die Saterier, ausgenommen die Rä- und Rörs-Freyheit.
Einem Edelmann steht frey, wenn er zwei) bey einander

belegene Sätes-gärdar hat, selbige nach seiner Bequem-
lichkeit zusammen zu legen, nur daß sie in Einem Kirch-
spiel belegen seyn und der Krone Land - Buch dadurch
nicht geschmälert werde; Ferner wenn er seine zu Hern-
mantai unter Schatzung gelegte Rä- und Rörs-Hemma»
will zusammen schlagen, so sieht ihm frei), sie unter sei-
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-zu gebrauchen- zumal da der Krone dadurch nichts ab-

geht; gleichfalls zu seiner Bequemlichkeit die Säteris-

Freyheit von irgend einem ihm zugehörenden Sätes- oder

Ladugärd auf ein anderes Fralsehemman von gleichem
Hemmantal und Güte zu verlegen, welches dann des

vorigen Gerechtigkeit überkömmt; doch daß der Gates-

gärd innerhalb der Compagnie .liege, worinn zuvor das

Frülse-Hemman eingetheilt gewesen, und daß Niemandem

-dadurch präjuvicirt werde. Die Ritterschaft und der

Zldel in Schone»/ Halland und Blekingcn samt Bo-

Hus-Lehn behalten, wie ihnen vor Alters vergönnet wor-

den, ihre eigenthümlichen Sates-gärdar mit deren Kossa-
tenstellen, Kathen, Krügen und Mühlen u. s. f., welche
auf des SÜteögärds Grundstücken gebauet sind, oder künf-
tig aufgebauet würden, frey von allen Arten Abgaben
und Lasten, als Zehnt-Zahlung, Ausschreibungen, Enrol-

iirungen, Rotirungen, Kronfuhren, Skjutsningar, Durch-
zugs- und andern Leistungen, Einquartierungen, Kirchen-
Pfarrhöfe- auch Tings- und Giäsigifware-Hausbau, Con-
trlbutionen und allen andern Kron-Abgaben und Lasten,
ausgenommen den gewöhnlichen adelichen Rüstungsdicnst
nach dem §, 21. Von denselben Lasten werden ihre
insockne (innerhalb dem Kirchspiel belegne) oder Wecko-
Lags - Güter, Lie sie jetzt inne haben oder mit dexsel-
ben Gerechtigkeit wieder erwerben können, freygespro-
chen, ausgenommen den adelichen Rüstungsdienst, Kron-
Kirchen- und Priester-Zehnten mit andern alten beweisli-
chen Priester-Gerechtsamen, auch Weg-Besserung und
Brückenbau von beschatzten Hemman, imgleichen Kirchen-
Kirchhofs- und Pfarrhofsbau an den Orten, wo es so
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von Alters her gewesen. Item den in Schonen sogenann-
ten Matlagsffatt- oder Lagmans - Haradshöfdings- auch
Landgerichts- Diäten- Gelder, welche allein von den we-

ckodags-Bauern entrichtet werden, die zu Hemmantal sie-
hen und gelegt sind. Doch verbleiben die Kron- und

Kirchen-Zehndten, welche Jemanden von Alters her oder

durch besondere Gerechtigkeit gehören, und er bey seinem
Sateri besitzt, einem jeden gänzlich unverrückt nach dem

ihm zustehenden Recht, so daß die Kirche aufrecht und

in gleichem Stand erhalten werde. Bey feindlichem Ein-

fall und höchst dringender Noth, wird es mit den Ein-

quartierungen auf die insockne Hemman gehalten, so
wie von den Rä und Rörs vermeldet worden. Der Rit-

terschaft und des Adels Nebenhöfe behalten ihre vorige
Freyheit und wird ihnen nachgelassen, zu ihrer Bequem-
lichkeit ihre infockne oder weckodags-hemman zu Meyer-
Höfen zu benutzen, oder zu ihrem Satesgärd abzubauen,
doch mit Vorbehalt der Kron - Kirchen - und

Priester-Zehndten und mehrerer alten beweislichen
Priestergerechtsame, jimgleichen auch die Sateris-Frey-
heit von dem Satesgärd auf ein andres Fralse-Hemman
von gleicher Hemmantal zu übertragen, welches dann des

ersteren Gerechtigkeit annimmt und das erstere des letzteren

Eigenschaft. Ihnen wird gleichfalls nachgelassen ihre alte

insockne oder weckodags-Freyheit, auf den Hemman und

Gelegenheiten, welche sie nun in selbigem Kirchspiel, wo

das Sateri liegt, besitzen, aber nicht in den Annexen.
Sollte jemandes von ihnen gegenwärtiges utsockne.

(äusser dem Kirchspiele belegenes) Hemman mit Un-

recht die insockne Gerechtigkeit verloren haben, welche
solchem
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solchem Hemman von Alters her zugehöret, nemlich
als das Land von Dänemark ab unter Schweden
gekommen, und befunden wird, daß es. dazu berech-
tiget sey, so wird ihnen verstattet, solches wie-
der zu gewinnen. Aber die, welche in Zukunft von der
Krone oder Privatperfonen gekauft oder getauschet wer-

den, können nicht unter das insockne Recht gezogen
werden, nach dem Königlichen Brief vom 4 Marz 1690.

§. 9.

Des Adels Landbauern und utsockneFrälsehemman wer-

den von allen Kron- Frvhndiensteu, Fuhren, Skjuts,
Reisen undBewirthung fteygesprochen, äusser wenn Züge
und größere Märsche durch das Land geschehen, oder
Proviant, Ammunition und Kleidungsstücke zu der Ar-
mee, den Festungen und Magazinen abgeführt werden
sollen, in welchem Fall sowohl Fraise- und utfockne
Fralse, als Kron- und Schatzbauern, mit Skjutsreisen,
Leistungen und sonst gegen Bezahlung helfen sollen: doch
auf diese Art, daß zu allen Einquartierungen, Lei-
siungen, Kronfuhren und Hülfen 2 Frälsehemman ge-
gen ein Krono- Skatte- Frälfe- Skatte- und Krono-
-Hemman, 2 halbe gegen ein halbes, und 2 Viertheils-
Hemman gegen ein Viertheilshemman gerechnet werden,
äusser wenn in Kriegszeiten die höchste Noth eine Gleich-
heit erfordert. Sonst sollen keine adeliche Landbauern
und utsockne Hemman mit einigen Leistungen und Hül-
fen, Skjutsreisen oder in andern als vorberührten Fal-
ftn beschwert werden: doch daß die, welche den Hüll-
skjuts zu leisten haben, die Reisenden gegen Bezahlung
fortschassen, w»nn es erfordert wird und die Reihe sie trifft.'

E
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5- io. : . I

Wenn in den Gesetzen berührte Bedürfnisse des

Reiches Vorfällen, daß einige Contribution bezahlt wer-

den muß, so soll des Adels Landbauern und utsvckne
Fralsehemman nichts auferlegt werden, vhne der gesam-
.ten Ritterschaft und des Adels, welchen selbige Landgü-
ter gehören, Genehmigung und Bewilligung. Die im

§. 9. bestimmte Proportion Zwischen Kron- und Fraise-
Güter soll auch dann jederzeit in Acht igenommen wer-

den, sowohl in allen solchen Hülfen, als auch, wenn ei-

mge Ausschreibung bey der gemeinen Baucrschaft (All-
mögen) bewilliget wird. Ausserdem soll in Kriegszeiten
der Ade! nicht mehr Hülfe an Mannschaft leisten, als

.jedes -Hemman nöthige Beackerung fordert und die

Dienstboten-Verordnung zulaßt. Aber wenn die hohe
Nothdurst dringen könnte, daß Mannschaft aus dem

Hause ausgehen müßre, so sollen sich alle dazu bereit

.finden lassen. '

ii.

. Skatte-hemmaN, von welchen der Ritterschaft das Fralse-
Recht und die Rente zustehen, werden für vollkommnes

Fraise angesehen, wenn der Frätsemann sich die.SchLtz.gr»
rechtigkeit darauf erwirbt. Wenn solches Schatzland
(Skattcjord) wovon die Rente einem Frälsemann zuge-

hort, ausserhalb der Familie veraussert wird, so hat
der.Frälsemann die Einlösung vor allen andern, welche
micht aus der Familie sind.

§. 11.

. Der Ritterschaft Hauser, Höft mnd Fralft-Land,
welche sie in den Städten entweder haben, oder sich er-
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werben können, sind (doch jeden Standes und jeder
Stadt Privilegia ungekrankt) frey von allen Kron- und

-Stadt-Lasten, ausgenommen Grundgelder von Hausern,
(Tomtöron) wenn sie auf unfreyem Grunde sich befinden,
auch Brandwache (Nachtwache) und Gassenpflasterung;
auch gehört ihnen die freye Disposition über ihre er-

wvrbnen Häuser und Höfe in den Städten nach dem
Beyabschied von 1668. !§. A. Treiben sie aber einige
bürgerliche Nahrung und Handel, so müssen sie mit ei-
ner darnach proportionirten Real-Abgift zum Stadt-
Contingent belegt, und jährlich, so lange sie handeln,
taxirt werden, auch eidlich auf eben die Weise, wie die
Bürgerschaft, sich verbinden, keinen verboten Handel zu
treiben. Im übrigen richten sie sich nach dem §. 19.
Mit der Wegebesserung innerhalb des Stadt-Districts
wird es nach Gewohnheit gehalten.

Im Fall auf des Adels Privat- Erb- und Eigen-
thums-Gütern einige Silber- Kupfer- Eisen- und andre
Metall- oder Mineral-Gruben gefunden werden sollten,
so dürfen sie nicht allein solche Grubenwerke aufnehmen
und betreiben, wenn sie wollen, sondern es werden ihnen
auch alle die Vorzüge versichert, welche die Berg-Ord-
nungen und Sr. König!. Majestät nun auf dem Reichs-
tage erlassenes Privilegium sowohl dem Landeigenthümer,
als dem Entdecker beylegen.

§. 14.
Obwohl der Adel Freyheit hat, zu seinem eige-

Pen Hausbedürfnist Mehl- und Sage-Mühlen auf eige-
E 2
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MM Lande anzulegen: so muß doch nicht der Krone
oder des Adels alten eigenthümlichen Frey- Wasser- und

Säge-Mühlen an ihren Herkommen und Einkünften mit

Zoll-Erhebungen geschadet werden, sondern wenn eine

neue Zoll - Mühle soll gebauet werden, muß dies

beym Ting (Landgericht) angezeigt, von dem Hä-
radshofding und Gerichts - Beysitzern befehlt, auch
andere in der Gegend belegene Mühlen-Eigenthümer und

Nachbaren gehöret und über solche Gründe resolvirt wer-

den, wie weit ohne Nachtheil anderer solche Freyheit ge-

stattet werden mag, in Gemäßheit des Reichstags-Be-
schlusses von 1638. §. 9- Mit des Berg-Coüegii Geneh-
migung mögen sie auch in ihren Strömen Hammer oder

andre dergleichen Werke bauen, so weit sie nicht bereits

privilegirtcn Bruk (Hammerwerken) zum Schaden ge-
reichen. Krüge mag die Ritterschaft wohl bauen auf ih-
ren Frälse-Landen, doch nicht anders, als an Bey- und

Winterwegen, (Schlittenwegen) aber sonst an der großen
Heerstraße, (Strakwagen) nicht näher, als £ Meile von

Len Gäsigifwaregarder.

Der Adel darf auch in seinen Seen, Strö-
men und Flüssen Schlagnetze, Ahlkisten und andern

Fischfang anlegen, sowohl am Strande, als in der Mitte.
Doch daß das Boots- oder allgemeine Fahrwasser und

die Königsader dadurch nicht gesperrt werde, wo solche
von Alters her gewesen, und anderen an ihren ober- oder

unterhalb gelegenen Aeckern, Wiesen und Fischereyen
kein Schade geschehe. Sie mögen auch allerhand F^
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schercy in der Salz-See und auf der freyen Tiefe (fria
diupet) treiben, so daß, wenn Jemand Mühe und Ko-
sten anwenden will auf Herings- oder andere Fischerey
auf der Tiefe, wodurch nicht jemand anders an seinen
Stranden und gewöhnlichen Fischerey beeinträchtiget
wird, so mag er das thun, ohne Abgabe zu bezahlen,
oder von jemand, er sey Kronbedienter oder ein ande-

rer, daran verhindert zu werden. Doch daß er mit dem,
den es angeht, sich vergleiche, wenn er Landung für sein
Fahrzeug und Fischergerathfchaft sucht. Mit dem Strand-

wrak, welches auf ihrem eigenen Fralse-Land sitzen bleibt,
hem keine Leute folgen oder in gebührender Zeit nach-
kommen, wird es nach dem Gesetze gehalten, das schon
gegeben ist, oder künftig bestimmt werden kann.

§. 16.

Auf den einem Edelmann allein zustehenden Grund-
Lücken mag niemand ohne des Land - und Holz-Eigen-
thümers Bewilligung, Eichen, Büchen, Apfel- oder an-

dcre fruchttragende Baume oder was es sonst seyn mög-
te, fällen. Doch darf der Adel im ganzen Reiche nach
dem Gesetz die Waldungen nützen, in welchen sie samt
den Gemeinden zu ilchem Bedürfnis Antheil haben, nach
der Holzordnung von 1'664.

§.^7-
Auf der Ritterschaft und des Adels eigenen Lande-

reyen und denen, an welchen sie Antheil haben, oder

auf Land- und Harads-Gemeinheiten, der Krone beson-
dere Parke und Iagdplatze ausgenommen, steht ihnen
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frey, Vögel und Thiere zu schießen, äusser der in den-

Gesetzen verbotenen Zeit, Auch mag niemand anders,
wer er auch sey, ohne des Landeigenthümers Bcwilib-

gung auf des Adels besonderen Aeckern und Ftschwas-
fern jagen, fahren oder fischen.'

§. 18-

Der Ritterschaft und dem Adel wird freygelassen,
Renten und fällige Zahlungen bey ihren Fralsebauern
auszupfanden und sie anzuhalten, das zu bezahlen, was>

sie nach gehaltener gesetzlicher Besichtigung für den Ruin
des Hauses (Hus-röta) und sonst unstreitig können

schuldig seyn: Doch daß solches durch zwey uupartheyische
Gerichtsbeysitzer (Nämdeman) geschehe, und dem Land-

Lauern freygelassen werde, solches gerichtlich wieder zu
gewinnen zu suchen, wenn er glaubt, daß ihm durch sol-
che Auspfändung Unrecht geschehen. Bey solchen For-
derungen an des Adels Bauern und Bediente hat der

Hausherr ein besseres Recht, als ein anderer nicht prü
Lilegirter Creditor.

§. 19.

Äusser dem, was in dem §. 12. wegen des Inlän--
Lischen Handels festgesetzt worden, wird der Ritterschaft
und dem Adel erlaubt, mit Wechseln zu handeln, Manu-
facturen zu errichten, in Schiffen zu rheden, auch in den

Städten LH gros und in größeren Partien, welche aus

dem Auslande kommen, zu handeln, aber nicht en detail;
doch gegen eine gebührende und zu eines jeden Handel
verhaltnißmäßige Real-Abgabe zu dem Stadt-Contingent
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wach obenstehendem raten Artikel: worunter doch nicht
verstanden wird, was der Adel zu seinen Kleidern und

besonderem Hausbedürfniß verschreibt; nur was von dem

Auslande kommt, wird in das Packhaus und Lastage-
Platze der Städte gebracht und da visitirt, und Zoll und

Ungelder nach den Verordnungen dafür bezahlt. Sie ha-
Len auch Freyheit, zu ihrem Vortheil in- oder ausserhalb
Reichs an Einheimische oder Fremde abzusetzen, auszu-
schiffen und zu veräussern, alles was sie für gut finden,
von ihren jährlichen Einkünften, auf ihren Frälsegütern,
Höfen und rechten Frälsehuttenwerken, als Eisen, Ge-

treide, Pferde, Vieh, Zimmerholz, Bretter, Bauholz oder

was für Namen es haben möge, doch gegen den gewöhn-
liehen Zoll und Ungelder, auch Messer- und Wägcrgeld,
gleich der Bürgerschaft in der Stapelsiadt, wo sie Han-
del«. Werden aber diese Producte bloß durch irgend ei-

ne Stadt nach der See ausgeführt, und nicht in der

Stadt veräussert oder niedergelegt, noch die Stadtwaage
und Maaß gebraucht, so wird keine Abgabe erlegt, aus-

ser in den Städten, wo Brücken- und Wagegelder vom

Eisen nach den Resolutionen bezahlt werden müssen.
Aller Handel auf dem Lande (Land-Kiöp) mit Salz, He-
ring und auderen Waaren insgemein wird der Ritter-

schäft und dem Adel verboten, doch ist denen, die Berg-
wesen treiben, die Freyheit unbenommen, wie die in den

Resolutionen auf der Städte Beschwerden auf dem

Reichstage von 1700 erläuterte Verordnung vermeldet,
.mit dem zu handeln, was sie zum Behuf ihres bescn-
Lern Brnks nöthig haben, ausgenommen Kaufmanns-
waaren, als Kleidungsstücke, Wein, Specereyen u. ft ft



Ihnen wird auch zugestanden, ihre eigenen Fabrikate von
Eisen aus ihren Bruk und Frälsegütern, welche einen
Hafen haben, nach den Stapelstädten auszuführen mit
eigenen Fahrzeugen, oder von welchen Städten sie kön-
nen sie in Fracht zu verdingen, doch nicht selbst fremde
Fracht zu fahren. Sie mögen ebenfalls von den Land-
städten ihr eigenes verarbeitetes Eisen abholen, wenn
diese nicht, selbst zu rechter Zeit, sogleich auf Anforde-
rung, sie mit tüchtigen, bequemen und zureichenden Fahr-
zeugen versehn können, wozu sie sollen verpflichtet seyn, bey
Verlust solches ihres Privilegii und gesetzlicher Derantwvr-
tung wegen des Schadenstandes nach den Umständen,
wenn darüber geklagt und solches erwiesen wird. Aber
wenn sie sicher, prompt und gegen billige Fracht die von
ihren Bruk angekommenen Fabrikate und Produkte nach
den Stapelstadten verschiffen können, so sollen ihre Fahr-
zeuge vor fremden den Vorzug haben, dazu gebraucht
zu werden; doch ganz ohne Zwang der Brukspatrone,
und daß sie nicht an gewisse Schiffer oder Fahrzeuge ge-
Kunden sind, oder daß die Fahrzeuge der Städte nach der
Nummer Fracht einnehmen sollen zur Hinderung der Se-
glation. Es steht auch der Ritterschaft und dem Adel
frey, seine Böte auf Lax- Ströming- und andere Fische-
reyen auszuschicken, nur der Städte besondere Fischer-
lagen ausgenommen, um zu ihrem Hausbedürfniß zu
fischen und Fische gegen andre Produkte auszutauschen,
nach eines jeden Orts Hafen-Ordnung. Doch dürfen sie
nicht unter ihrem eigenen Namen anderer Leute Getreide,
oder was es sonst für Gut seyn mögte, nehmen und ausfüh-

cken, bey Verlust der Waare, und bey Strafe wie für
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Schleichhandel. Es wird ihnen auch erlaubt, über das

ganze Reich ihren gewöhnlichen Ochsenhandel zu treiben,
und Ochsen auf ihren Höfen aufzustallen, auch sie zu ih-
rem Vortheil zu verhandeln. Doch wird der Ritter-
schäft und dem Adel in Schonen allein deren Ausschif-
fung Vorbehalten, ganz nach der Verordnung vom izten
Januar 1694., wozu sie ihren bestimmten Antheil von

Kron- und Kirchenzehndten nützen mögen, doch bloß von

ihrem eigenen Fraise, nicht von Kron- und Schatzbauern.

§.20.
Auf verfallenen Frälse- Hemman, wo der Herr

zu deren Wiederaufrichtung für einige Jahre Frey-
heil nachlassen muß, will Se. Königl. Majestät eben
so viele Jahre Freyheit von Kron-Auflagen nachlassen,
als der Fralsemann auf seiner Seite darauf nachgiebt,
nach des Landgerichts Beprüfung.' Wird ein Fralsemann
veranlasset, einige seiner Güter und Hemman, welche sonst
nicht bestehen können, in den Steuern herunter zu setzen,
(Förmedla) so muß der Landshöfding auf Ansinnen des

Fralsemanns sie nach der Methode messen, und zu Steuer
anschlagen lassen, und so bald es thunlich ist, sowohl den

Steueranschlag als sein Bedenken darüber dem Cammer-
Collegio einsenden, welches innerhalb 6 Monaten darnach
den Ausschlag mittheilen muß. Wird damit langer gezögert,
so genießt, ohne Nachrechnung für die verflossene Zeit, der

den es angeht, seine bei) der Ausmessung gegründet befun-
dene Steuerverminderung zu gut, bis das bemeldete Col-

legium einen Schluß trifft, so daß Sr. Königl. Maje-l
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frät und dem Frälsemann auf beyden Seiten Recht-
wiederfahre.

§. -i.

Der Waffendienst des Adels für seine Güter wird nach
des Hochstieligen Königs OVLD-Ll? LP HS Pri-
Lilegien vom Jahr 1626 geleistet, so daß der Edelmann,
der bis 580 Mark Rüstungsdiensi-Rente .von seinem Gute

hat, soll Möndirung nach selbiger Rüstungsdienst-Ord-
nung halten: hat jemand größere Rüstungsdienst-Rente
und über 580 Mark, so halte er dafür eine besondere
Möndirung. Die, welche weniger Rüstungsdiensi-Rente
haben, mögen zusammen gefüget werden bis Zoo Mark.
Von der Ritterschaft und dem Adel in Schonen, Hal-
land, Blekingen und Bohus-Lehn wird der Waffendienst
nach der Rüstungsdienst-Ordnung von 1687 ansgerichtet.'
Die, welche zusammen gefügt werdens in Ansehung des

Müstungsdiensies, werden nicht wieder getrennt, äusser bey
einer neuen Zusammensetzung. Diese Adelsfahne soll
kraft des Schwedischen Gesetzes niemals ausserhalb Schwe-
dens und Finnlands alter Granze und Landmark ge-
braucht werden, und zu Officieren bey derselben solle»
keine andre als angesessene Schwedische jEdelleute ange-
ordnet werden. Denk Adel mag nicht chufgebürdet wer-

den, Geld zu Mondirungen zu geben, sondern sie mö-
gen sie sich selbst verschaffen, nach der versiegelten und
in den Landshauptmannschaften verwahrten Probe. Rn-
siungsdiensi-Verzeichnisse sollen nicht öfter eingegeben wer-

den, a!s zu jeder Zusammensetzung am gebührenden Ort.
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W

Witwen und Vaterlose Kinder, so lange die Witt-
we und Töchter unverheirathet und die Söhne unmündig
sind, oder die, welche einen blödsinnigen Vater

haben, genießen Freyheit vom Waffendienst ans ihrer
Morgen - Gabe und allen Erbgütern, aber für erworbe-

ms Land (aflinge jord) müssen sie ihn leisten. Doch
rüstet der Adel in Schonen, Halland, Dlekingen »und
Bohus - Lehn nach der Rüstungsdienst - Ordnung.

§. 2Z.

Se. Königl. Majestät will die Adelsreuter ranzioni-
ren lassen, welche im Kriege gefangen genommen wer-

den könnten, eben so wie mit dem übrigen Kriegsvolke
gejchieht, das in Gefangenschaft geräth.

§. 24.

Se. Königl. Majest. gelobet für Sich und Seine Nach-
kommen, daß er nicht zu Schwächung des Adelstandes
irgend ein frei) und Frälse-Gut von jemand kaufen, jsich ver-

pfänden lassen, vielweniger veradhändigen will: und da

Se. Königl. Majestät geneigt ist, die Ritterschaft um den

Adel bey ihrem unbeweglichen Eigenthum zu schützen,
auch dabey überleget hat, wie die von der Krone durch
Kauf abgekommenen Güter durch die Reductions-Derord-

nung vom Jahr 1655, äusser den an verbotenen Orten

belegenen, für des Adels unbewegliches Erbe und Fralse
erkläret sind, aber nachmals durch andre widrige Ausle-

gungen insgemein den Einlösungen unterstellt worden, wel-



che in den letzteren Jahren der Krone Vorbehalten? Ein-
lösung gegen die Eigenschaft und den Inhalt des Kaufs
und die rechte Meynung des ersten Reichstagsbeschlusses
darüber streitig gefunden worden; so hat Se. Königl.
Majestät, sowohl in dieser Rücksicht, als in der, daß der

Kaufschilling für solche verkaufte Güter zu glücklicher
Ausführung des Krieges verwendet worden, wodurch so
ansehnliche Provinzen damals der Krone unterworfen
worden, auch um Seine Geneigtheit zu Aufrechthaltung
dieses Standes zu zeigen, hiemit verordnet, daß alle

Kaufgüter, welche der Adel von der Krone gekauft und

jetziger Zeit besitzet, oder gegen entbehrte Kaufgutsrente
zur Entschädigung in Benutzung bekommen hat, als des

Adels Odal-Frälse angesehn werden, in der Krone Rech-
nungen so aufgeführet und me mehr den Einlösung
gen der Krone unterworfen seyn sollen. Doch der Kro-
ne Verpfändungen hierunter nicht begriffen.

$-25.

Solche Frälse-Güter, welche wegen allerhand Nach-
rechnungen, Gravationen, oder Amtsversehn u. s. f. von

der Krone eingezogen werden könnten, sollen der Einlö-
sung unterworfen seyn und entweder von den Geschlechts-
Mitgliedern und Agnaten, oder wenn die nicht da sind,
oder nicht wollen und können, von andern Fralsemännern
für die Summe, wofür die Krone das Gut angenom-
men hat, oder meistbietend, soferne der Krone Forde-
rung größer ist, als der rechte Werth des Guts, wie-
der eingelöset werden: So daß künftig kein Frälse, um
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welcher Ursache willen es auch an die Krone kommen
mag, bey derselben verbleiben, sondern auf bemeldete

-Weise wieder in des Adels Hande znrückfallen mag. Wie
übrigens jedem Edelmann freysieht, sich sein Gut und

Eigenthum so nutzbar, als er kann, zu machen: so sol-
len auch die Kronbediente dem Adel nicht hinderlich seyn,
oder sich weiter mit Frälse-Gütern befassen, als um das
zu erheben, was Sr. König!. Majestät davon entrich-
tet werden muß.

§. 26.

Verwürket Jemand von der Ritterschaft sein Land«-
gut an die Krone in solchen Fällen, die das Gesetz be-
stimmt, so soll darin seiner Ehefrau, Kinder oder
Leute Recht und Theil an Land und beweglichen Gütern
nicht verwickelt werden, sondern der rechte Eigenthü-

.vier soll solches ungehindert behalten. Das verwürkte
.und der Krone zugefallene Gut wird Jemandem seines
Geschlechts überlassen, doch bleibt Sr. Königl. Majestät
Vorbehalten, wem Se. Königl. Majestät dies aus Gnade
vergönnen will, der sich treulich dazu verdient gemacht,
es sey einer oder mehrere: -da denn solche Begnadig»»-
gen nicht sollen als Donationen oder Verlehnnngen an-

gesehen werden, sondern die Gäter sollen als Frälse die
Natur behalten, welche sie vor der Verwärkung gehabt.

§. 27.

Ein Unadlicher mag sich kein Frälse-Land oder Gut an-

kaufen, welches Säteris-Ladugärds-Rä und Rörs oder
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Weckodags-Necht und Freyheit unter sich begvefft und

har, da solche Säterier, Lagugärdar, Rä- uno Rörs-

Jnsockne- oder Weckodags-Hemman nach den Privilegien
von Niemand als von der Ritterschaft und dem Adel

besessen werden mögen. Wenn aber ein oder 'anders
Unadeliche vor diesem einen Sätes- oder Ladugärd- mit
vo'bemeldeten Hemman zu Eigenthum bekommen und

darüber gesetzmäßige Disposition, Bestätigung und Gebrauch
in seinem eigenen Namen erlangt, oder nach einem solchen De-

sitzec es zu Erbe bekommen, soll er solchen Hof und Gut ruhig
besitzen dürfen, für sich und feine Erben, so lange es vererbt
wird, von Erben, zu Erben, und der Hof und das Gut
alleren feine Natur und Freyheit behalten. Kommt aber
dasselbe mit dessen Zubehör zum Verkauf, so sey der Ei-

genthümer verpflichtet, es an jemand von der Mitter-
schäft und dem Adel zu verkaufen und abznsiehen, für
den Preis, für welchen sie am besten einig werden, oder
den ein Andrer redlich bietet, so daß solche Gelegenhei-
ten wieder an den Adelsstand zurückkommen mögen. Hat
ein unadelicher Druks - Eigenthümer zu unumgänglicher

. Unterstützung seines Skattebruks vor diesem einen nahe an

seinem Bruk belegenen Gates oder Ladugärd mit den da-

zu gehörigen Hemman zu Kaufbekommen und kann das

Bruk ohne Sateri und Fraise- Waldung ganz nicht be-

sichen, so soll der Bruksbesitzer und dessen Erben solches
ruhig behalten und nachmals unzertrennt von dem Bruk
verkaufen können an wen sie es gut däucht. Trennt
aber »der Besitzer das Bruk auf einige Weise von dem

Gateri, so wird das letztere vererbt und verkauft auf
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die Weise, wie 'oben «gemeldet worden. Se. Königs.
Majestät versichert, künftig keinen Unadelichen zu hegna-
Ligen, solche für !den Adel allein privilegirte Höfe nnd
Güter zu kaufen loder zu besitzen, es wäre denn, daß
Jemand durch gute und nützliche Dienste sich dessen wür-
dig gemacht. Auch mag kein Richter Künftig einem UN-
adeüchenf den Zuschlag und Bestätigung auf Adeliche
Saterier, Ladugördar, Rä- und Rörs - Jnsockne- oder

-Wekodags- Hemman ertheilen, da solches nie von keiner
Kraft oder Bestand seyn soll. Hat ein Unadelicher auf
solche Güter Vorschuß gethan, so muß er auf gerichtliche
Einzeichnung sich verlassen, und sollte er endlich daraus
feine Bezahlung suchen, so kann er desfalls gesetzliche Im-
Mission von den Exrcutoren suchen, nach Taxirung: doch be-
hält selbiges Eigeuthum allezeit seine natürliche Freyheit
und wird nie anders als wie Pfand angesehen, so lange
es in eines Unadelichen Hand iss, und wird einem an-

^dern Edelmann nicht verwehret, wie lange auch der
'Pfandhaber im Besitz des Guts gewesen, gegen dieselben
.Rechte jund. Bedingungen, wofür es deru Unadelichen
-haftet, es mit des rechten Guts - Eigottthümers Einwil-
ssigung an sich zu'lösen. Was .die zerstreut liegenden
MÄsegüter und Mfockne - Hemman angeht; so sollen des
Adels Gleichen sowohl, als die Priesterschaft und
aber Bütgerstand, welche ein oder anderes berührte
Hralse - Hemman bereits gekauft haben oder etwa künftig
kaufen mogte», wozu kein Agnat in gesetzlicher Zeit sich
angiebt, sie in Zukunft behalten und besitzen dürfen nn-
ter Fr.atftyianys .2Wt, von Erben zu Erben. .
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28.

Einem Edelmann wird gestattet, gegen eine eben so
gute Rente in natura sich solche Kron-Hemman oder

andere Gelegenheit einzutauschen, die ihm zur Hand liegen
können, in Gemäßheit der Verordnungen über solche Der-

tauschungen, welche jedoch zwischen den Reichstagen
nicht festgestellet oder Immission darin ertheilet werden

sollen, sondern es sollen die Stande selbst untersuchen,
ob bey einem solchen projectirten Tausch die Krone ohne
Schaden bleibe oder nicht, in welchem letzter» Fall er

nicht verstattet werden mag.

§. 29.

Wie Se. Königl. Majestät will, Laß Ehre und Tu-

gend in allen Ständen wachsen möge, und insonderheit
daß die Ritterschaft und. der Adel soviel möglich in ihrem
gebührenden Ansehn erhalten werden, so wird verord-

net, daß kein Sohn, der nicht das Liste Jahr vollendet

hat, oder unter seiner Eltern Obhut steht, noch weni-

ger eine Tochter von adelichem Stande sich ohne ihrer
Eltern Genehmigung und Einwilligung vermählen soll.
Sind Vater und Mutter todt, so wird der Rath und

die Einwilligung des rechmäßigen Vormundes gesucht;
doch bleibt Sr. Königl. Majestät Vorbehalten, wenn

Eltern oder Vormünder ohne Grund sich gegen die Hey-
rath setzen, aufangebrachte Klage das Recht suchendenTheiss
darüber zu disponiren, nachdem sich Grund dazu finden
kann. Läßt sich eine adeliche Wittwe oder Jungfrau in

Zukunft in eine unadeliche Ehe, ohne Sr. Königl. Ma-

jestät und der Behörden Einwilligung ein, so sotten' sie
für
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für ihre SÄesgärdar schuldig seyn, die Einlösungen nach
dem Ausspruch eines Schiedrichters vom nächsten Ge-

^schlecht, oder so viel jemand anders redlich bietet, an-

zunehmen. Läßt eine Wittwe oder Jungfrau sich von
einem adclichen oder unadelichen Manne schwängern, so
Hat sie all ihr unbewegliches Erbe an ihre nächsten Der-
wandten verwirkt, und wird in adelichen Zusammen-

. fünften niemals geduldet. Ist der Schwängerer ein
Edelmann und nimmt sie zur Frau, so behält sie ihr
sonst verwirktes bewegliche und unbewegliche Erbe. Ist
er ein Nnadelicher, und verheyrathet sich mit ihr, so
soll sie für ihr festes Erbe das Einlösungsgeld annehmen
wie oben gemeldet ist, wofern nicht Se. König! Maje-
stät in die Ehe einwilliget.

§. ZO.
Die Ritterschaft und der Ade! mögen in ihrem Schutz

und Dienst allerlei) Gewerksmänner und Handwerker zu
ihres Haushalts Bedürfniß haben und halten; aber
nicht mehr als sie selbst brauchen, doch ohne sie in den

.Städten zum Nachtheile der Zunftleute uud Handwerker

.für andere etwas arbeiten zu lassen.
§. Zi-

Der Edelmann behält nach dem Gesetz, den ge-
wohnlichen seinen Grundstücken zustehendenÄheil von al-
len Brüchen in Ansehung der Bussen, worinn entweder

seine besonder» Bauern, Leute und Bediente, oder andere

verfällt werden, welche einige Mißhandlung auf seinem
Frälse - Gut begangen, imgleichen auch die Gebühren
in Hinsicht der Angabe, (Mals ägande ratten) wenn er in

F



gesetzmäßiger Zeit den Fall Anzeigen laßt. Ein Adelicher
darf auch seine Bauern und besondere Bediente wegen

-kleiner Vergehungen, Wiederfpenstigkeit -und Versäum-

niße -gehörig züchtigen lassen.
'§. Z2.

Will ein Edelmann ausserhalb des Reichs unter ei-

Mem Herrn wohnen, der bey seinem Abzüge in Friede und

Freundschaft mit diesem Reiche steht, so will Se. Kon.

Majestät zwar, wenn darum Anftlchung gethan wird und

'soweit es dem Reich nicht zum Undienst gereichet, mit

dem Rach der Rrichsrathe solches zulassen, und seine
Nachkommen, welche ausserhalb des Reichs -geboren wer-

den, oder ihm in ihren unmündigen Jahren'von hier dahin
gcfolget sind, von ihres Eides Pflicht befreyen. Doch ver-

lieren alle diese ihren Sitz und Stimme auf dem Ritter-

Hause, und bezahlen den zehnten Pfennig von ihrem
bewetzlichenEigenchmn, welches sie solchergestalt aus dem

Reiche führen. Aber mit denen, welche zu ihren mün-

Ligen Jahren gelanget sind, und aus dem Reiche ziehen,
auch sich unterstehen, mit Rath und That den Feinden
des Reichs, gegen das Schwedische Reich beyzustehn,
-wird nach dem Gesetz verfahren.



No. 5.

Privilegien für die sämtliche Priester-
schäft in Schweden und den darunter

liegenden Landschaften, vom 16, Octo-
ber 1723.



 



§. I.

Erstlich soll durch Gottes Gnade die rechte und reine

Evangelische Religion mit ihren christlichen Ceremonien

stets bey Macht erhalten, und keine ketzerische Lehre in-

nerhalb der Grenzen des Reichs weder öffentlich noch
heimlich geduldet werden. Niemand, der nicht von Unse-
rer Religion ist, oder sie annehmen will, soll hier im Lande

zu einem Amt, am wenigsten zu geistlichen und Schul-
amtern gelangen. Ausländischen Privatpersonen von an-

derer Religion, welche um des Handels, der Handwerke
und anderer Nahrung willen sich hier im Lande nieder-

lassen oder aufhalten, soll nicht verweigert werden, auf
rechtmäßige und löbliche Weise ihr Brodt zu suchen, Han-
del und Handthierung im Reich zu treiben, oder für
sich selbst in ihren Hausern zu thun, was ihr Gottes-

dienst erfordert; so lange sie sich in Privato, still und

ohne Aergerniß halten, und ihre erlaubte Geschäfte trei-

ben. Aber sie sollen nicht mit Worten oder Werken lln-

sere Religion verlästern, auch nicht heimlich oder öffent-
lich einige Versammlungen halten, oder Lehrer ins Land
oder in ihre Häuser ziehen, unter welchem Vorwande es

auch sey, bey Strafe, den Verordnungen gemäß.
Ihre Kinder sollen in unserer Lehre auferzogen wer-

den, und dabey standhaft verbleiben, sofern sie Bürger-
rechte geniessen wollen. Im übrigen soll alles nach den

Religionsverordnungen gehalten werden, welche Se. Kö-
nigl. Majestät ernstlich handhaben will.
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Akademien, Gymnasien und Schulen, welche vor
diesem gestiftet worden, oder künftig von Sr. König!. Majestät
gestiftet werden könnten, sollen mit den dazu erforder-
lichen Personen aufrecht erhalten, und diese nach ihren
Umstanden befördert werden, so weit des Reichs Staat
und Zustand es mit sich bringt; und müssen die Consi-
storien sie nach dem Kirchen Gesetz und der Schulordnung
zu besseren Stellen, nach ihrer Gelehrsamkeit, Verdienst
und Geschicklichkeit, zeitig Vorschlägen, und ihnen dazu
verhelfen, nach dem §. i<5.

§•3»
Sollen alle Personen vom Prediger - Amt und kehr-

siande, jeder nach seinem Grade, Ansehn und Wär-
de, alle ihre wohlerworbenen Freyheiten, Donatio-
neu und Verleihungen, auch andere zu ihrem Amt ge-
hörige Gelegenheiten und gewöhnlichen Unterhalt, imglei-
chen auch die Vergütungen (Wederlag) deren sie geniessen,
unter demselben Titel und Vorbehalt, worunter sie selbige be-
sitzen, gänzlich nach demInhall derBriefe unverrückt behalten-

§. 4-

Alle Bischöfe, Superintendenten, Theologia Doeto-
res, Professoren, Prapositi, Pastores in den Städten
und auf dem Lande, Lectores in den Gymnasien, Netto-
ren und Conrectoren in den Schulen und alle Pfarrer
insgemein, sollen unverändert nach altem Herkom-
men ihre Bischöfliche Stifter, Präbeyde - Pfarren
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und Hemman, PfarrhLfe in den Städten und auf dem

Lande,. Jndelnings - Stommer, (eingetheilte Pfarrgrund-
siücke) mit deren Annexen, Hofplatze (Tompter) Capel-

lans - Hemman und Vosiätlen, Küsierpfründen, (Klä-
ckare - Bord) Aussenländereyen, Wieftnanzer, Kossäten-
stellen, Hüttenwerke und Mühlenstellen mit allen Zu-
behörungen, welchen Ramen sie haben mögen, die

entweder nach undenklichem Herkommen dabey sind,
oder wovon durch andere rechtliche Gründe dargethan
werden kann, daß sie dazu gehören, behalten, welche
Aecker und Beyacker die Pricsterfchaft soll zu ihrem Un-

terhalt recht- und gesetzmäßig ohne jemandes Eintrag ge-

bt'auchen und benutzen, oder benutzen lassen zu Wasser
und zu Lande. Der Priesierschaft werden auch alle bis-

her benutzte Zehndten, Pastoralien und Gerechtsame be-

stätiget, so daß sie von denen, welchen es obliegt, richtig
geleistet werden sollen. Betreffend den Bau der Pfarr-
Hofe, so verbleibet es bey dem 41. §. der Resolution auf
der gemeinen Bauerschast Beschwerden vom Jahr 1722

oder dem, was die Bauerschaft an einigen Orten durch
Conventionen übernommen, so weit sie sich mit Grund

nicht darüber beschweren, in welchem Falle es von dem

Landshöfding und Bischof untersuchet, und entweder

ausgeglichen, oder auf dem nächsten Reichstage zu Sr.

Königl. Majestät und der Stande Entscheidung gestellt werden

muß. Ebenfalls wird festgesetzt, daß, was die Priester-
schäft bis jetzt an Kirchen-Herbergen (Kyrko-Herbergen)
von den Königszehndten, welche zu der Bischöfe, Su-

perintendenten, Professoren, Lectoren, Rectoren und

Cvnrecloren, Pfarrer und Prediger in den Städten und
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auf dem Lande, und anderer Kirchen- und Schulbedien-/
len, Hofprediger, Domkirchen, Kirchen und Hospitäler-
Unterhalt und Besoldung bestimmt worden, benutzet hat,
welches jederzeit ohne einige Abkürzung ihnen vorbehal-
ten wird, so daß keine Uebermaaße (rägar) von ihrem
Lohn abgekürzet und entzogen werden sollen, eben so we-

nig von dem Kirchen- Wein- und Bau-Korn, Dom-
Kirchen- Probst- und Bibeldrucks Tonne und dem Losten
Theil für das Findelhaus, welche zuerst entrichtet wer-
den sollen. Aber von den Vergütungen (Wederlag) wer-
den die Uebermaaße nach wie vor einbehalten.

Ueber die Domkirchen - Tonnen und andere
derselben Angelegenheiten, Einkünfte und Ausgaben
sollen die Bischöfe und Superintendenten mit den
Consistorien Inspection haben, daß sie wohl angeleget
werden, und den Kirchenprovisor (Syßlomanw) vor ihnen
jährlich Rechnung ablegen lassen, welche in dem Consi-
storio eingereichet, übersehen und verwahret werden soll.
Aber das Original wird an das Landes - Comtoir einge-
sendet, und damit nach der Landeshöfding Instruction
verfahren. Der Pfarrzehndten soll in allen Provin-
zen von einem und andrem, dem es obliegt, un-

verweigerlich entrichte werden, nach des Reichstags von
1638 Beschluß und Ordnung, oder nach dem Gebrauch,
welchen besondere Briefe mit sich bringen können, und nach
welchem er von den Hemman entrichtet werden muß,
nach einer gewissen entweder bereits festgesetzten oder
rechtlich festzusetzenden Zehndt - Ordnung. Der Priester-
schäft und den Consistorien wird nachgegeben, durch Ab-
geschickte auf gehörige und bequeme Weise rechtmäßige
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und gesetzmäßige Aufsicht über solcher Königs- und Pfarr«
Zehndten Entrichtung und Einforderung zu haben, daß
selbige der Krone und ihnen gebührend und zeitig etttrich«
tet werden. Die Landshöfdinge und Kronbediente dürfen
sich keine Disposition über die den Academien, Gymna-
sien, Schulen und Hospitälern besonders verliehenen Kirchen-
Herbergen, und woran keine andere Staaten Theil haben,
auch nicht über das Kirchen- Wein- und Bau-Korn,
Priesterschaft-Zehndten, Vergütungs- (Wederlag) und
Unterhalts-Getraide anmaaßen, und denen, welchen fol-
ches angeschlagen worden, unter dem Namen der Nach-
frage wegen des Uebermaaßes, der Verlegung auf an-
dere Kirchen-Herbergen, oder was sonst vorgegeben wer,
Len kann, an dessen freyen und unverkürzten Erhebung
feinen Nachtheil und Hinderniß zufügen. Die Geld-
Rente, welche einem oder anderm bey Academien, Gym-
nasien, Schulen, Pastoraten oder andern Kirchen - Dien-
sien zngetheilet seyn mag, soll ihm nach der Ordnung,
welche vordem festgesetzet worden, zugesiellet werden. Der
Unterhalt, welchen die Jugend bey einer jeden Acade-
mie, Gymnasium und Schule zu genießen hat, soll un-
vermindert, sondern vielmehr verbessert dem, welchem
xs zusicht, zugesiellet werden. Die Priesterschaft in
Schonen, Halland, Blekingen und Vohus - Lehn soll
nach den Friedensvertragen und Receß zu Malmö unter
gewöhnlicher Freyheit ihre Pfarrhöfe, Mensal- Rechte
und Annexen, mit allen Früchten, Landgille, (Landgülte,
Landsteuer) Stadsmäl, (bestimmtem Maaß) Acker und Ar,
beit davon behalten, iingleichen mit den Einkünften und
Vorzügen, welche sie nach bemeldeien Friedensvertragev
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und Neceß von Alters her gehabt: und sichtet sich die

Priesterfchaft in Schonen und Halland bey ihrer Erhe-
bung und Einkünften gänzlich nach der [auf diesem
Reichstage gegebenen Verordnung.

§. F.

Ohne des Cammercollegii, Domcapiteis und der-

Behörden Wissen und Einwilligung darf nienumd einige
Kirchen- Hospitals- Academien- Gymnasien- oder Schul-
Besitzthümer verkaufen oder zu Skatte (mit dem Recht
eines Skatte Hemman) kaufen, nur daß solches zur Verbef-
serung geschehe. Eben so wenig soll jemand unter ir-

gend einem Vorwand ihnen einreden, sie anfechten, oder

ihnen abhandigen, oder darauf ein Urthel nehmen, bis

die Gevollmachtigten des Landshöfdings und Capitels bey
Lem nächsten Ting (Districts-Gericht) zugegen seyn kön-

nen, wenn darüber Untersuchung angestellct und geur-

thelt werden soll: indem man sich nach König Gustaf I.

Brief vom 26sien May 1538 und der 1617 darüber er-

theilten Confirnration richtet. Entsteht Streit wegen Vin-

dication solcher Besitzthümer, so soll der Landshöfding mit

einem aus dem Consistorio sich ihrer gesetzlichen Verthei-
digung annehmen, so daß weder Vergleich, lwch Urthel,
so ihnen unwissend geschehen, Kraft haben mag, auch der

Pfarrer nicht pflichtig ist, auf die Sache sich einzulassen,
es wäre denn, daß nicht die vorbenannten, oder der,

welcher das Grundstück zur Kirchen- und Priesterpfründe
(Prast-Bord) gegeben haben kann und darüber jus pa-

tronatus besitzt, gehörig vorgeladen sind, und die Kir«

che oder das Kirchspiel müssen die Kosten dazu tragen,
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ober nicht der Priester, sdferne er nicht, ohne der Behörde»
Wissen und Einwilligung sich selbst in den Streit gemischt hat.

§- 6.
Die kleinen Kirchen Pertinenzien und ihnen nahe be-

legenen Hemman, welche von den Caplanen und Küstern
genutzt worden und noch genutzt werden, sind von allen Kron-
lasten befreyet, und hat niemand Macht, sie zu Fraise oder
Skatte zu verkaufen, sondern sie sollen zu der Kirchendiener
nothdürftigem Unterhalt verwendet werden. Und wenn
solche Hemman, Kossatenstellen oder Aussenlandereyen von
der Kirche bereits sollten weggekaust seyn,, so mag die Ge-
meinde sie von dem Käufer wieder einlösen gegen Bezahlung
des Kaufschillings, unter vorbemeldeter Freyheit.

8« 7-
Die Pfarrer in den Städten, Schulmeister, Caplane

Und Küster werden von den Städten mit bequemen öffent-
lichen Häusern und Höfen versorgt, sofern sie nicht Geld
zur Miethe bekommen, welches ihnen in solchem Fall ge-
reicht werden soll. Solche gehörig gebautte Häuser und
Höfe sollen die, welche sie bewohnen, im Stande erhal-
ten, so daß sie nicht verdorben werden, worüber Bürger-
meister und Rath die Hand halten sollen. Sollen sie von
neuem gebauet werden, oder Verbesserung daran geschehen,
so liegt den in den Städten Wohnenden und die nicht
durch besondere Privilegien davon frei) sind, ob, dazu
beyzutragen. Die Bischofs-Höfe in den Städten, welche bon
Kron- oder Kirchen-Mitteln vor dem Jahr 1707, da Sr.
Königl. Majestät Brief dieses veränderte, unterhalten wor-

den, erhalten künftig jährlich zur Reparationshülfe von der

Domkirche Tonne, was ihnen durch besondere Resolution jetzt
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oder künftig beygelegt wird, welches der behörige Bischof zu
des Hauses Bau und Besserung anwendet und berechnet,
und zur Verantwortung steht, wenn die Hauser nicht
gebührlich bey Macht erhalten werden. Was jährlich
nicht aufgeht, wird in der Kirche zu 'eintretenden Behu-
frn aufbewahret. Aber die auf dein Lande belegenen Bi»

schofs-Sitze und Präbende-Hemman müssen von dem be-

hörigen Bischöfe ohne einige Beyhülfe aus öffentlichen
Mitteln unterhalten werden. Mit der Leckeren Aintshö-
fen und öffentlichen Hausern in den Städten verbleibt es

nach der früheren Gewohnheit an jedem Orte. Biühofs-
Pfarr- Lesemeister- und auch Kuster-Höfe in den Städten
werden von Beköstigung, Eingnartirung, Wegebesserung'
innerhalb der Stadt Bezirk und Gemarkung, Errich-
tnng und Bewachung der Gatter, auch andern bürgerli-
chen Lasten befreyet. In der Bischöfe- Pfarrer- auch
Professoren- und Lektoren- Prabende- und Amts-Höfen
auf dem Lande mögen ohne der Behörden eigene gut-
willige Verstattung keine allgemeine Zusammenberufun-
gen, Ting, Ausschreibungen, Negimentszusanimenkünfte
oder Musterungen gehalten werden. Eben so wenig
sollen diese und der Caplane Höfe, Stonittrar, oder Kü-
sterpfrnnden auf dem Lande mit Frohndiensten oder

Skjutsfuhren, Einquartirungen und ausserordentlichen Lei-
stungen zu Durchmärschen, sofern nicht eine allgemeine
dringende Noth vorhanden ist, belastet werden. Caplane
und Küster, so weit diese künftig nicht ein zu Schatz ge-
legtes Hemman bewohnen, werden, wie der Pfarrer, von

Härads-Höfdings- und Lagmanns-Geldern befreyet. Di-
fchöfe und Superintendenten sollen genaues Einsehen ha-
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ben, daß dem Kirchen - Gesetz gemäß keine zu Küstern
genommen werden, als die der Jugend des Kirchspiels
im Lesen und Schreiben Unterricht geben können.

§. S.

Die Priesterschaft wird in Zukunft nicht nur von
allem Listenschreiben, äusser den der Zehndten, sondern
auch von der Mühe und Ungelegenheit befreyet, welche
derselben bisher zufolge der Mantals-Commissarien-In-
struction und während des gegenwärtigen Krieges aufer-
legt worden, so daß sie künftig nicht schuldig feyn sollen,
sich mit Mantals-Listen einzufinden, Listen aufzurichten
oder sie zu unterschreiben, sondern bloß auf Erfordern
zur Nachricht der Mantals - Commissarien entweder das
Kirchenbuch oder einen Extract aus demselben herzugeben.
Bischöfe-, Akademie-, Gymnasien-und Schulbediente,
auch die Pfarrer mit ihren Caplanen und Küstern wer-
den in Zukunft und für immer von aller Ausschreibung
undRotirnng für ihre Priesterpfründen Präbende>Hemman,
Caplan- und Küster-Stommar, welche bisher Notfrey und
nicht eingetheilt gewesen, und eben so wenig in Ansschrei-
bung gestanden, an den Orten, wo Ausschreibung ge-
bräuchlich ist, befreyet. Caplane, welche nach dem Ein»
theiiungs-Werk in dem Rote stehen, für ihre Bästallen,
mögen allezeit einen einzigen Dienstknecht frey vom Sol-
daten- und Matrosen-Dienst haben, worunter jedoch ihre
eigene ererbte oder erkaufte Skatte und Frälsc-Hemman
nicht verstanden werden.



§. 9-

Pfarrer und Caplane, welche "Lust und Gelegenheit
Lazu habe»/ mögen Kossatenstellen auf den besondeM

Besitzthümern ihres Pfarrguts errichten, doch mit Vor-

wissen der Gemeinde, nach Untersuchung und des Tings-
gerichts gesetzlicher Erlaubniß, auch -es Landshöfdings

■ und Kammercollegii Genehmigung, so daß das Pfarrgut
dadurch keinen Schaden oder Beeinträchtigung leide und

der Wald nicht verwüstet werde. Selbige Koffatenstellen
mögen nachmals ohne alle weitere Lasten unter des Pfarr-
guts Privilegium bebauet werden und so weit der Pfar-
der sie auf eigene Kosten aufgerichtet, und solches nicht
von dem Baumann (äbo) gegen gewisse Freyheitsjahre
geschehen, darf der, welcher sie zuerst errichtet, sie für sei-
ne Lebenszeit behalten und nachmals seine Hausfrau und

Kinder sie so lange besitzen, bis ihnen von dem Nachfol-
ger alle Kosten, nach der Entscheidung eines Schieds-
Mannes wieder bezahlt werden, wobey die jährliche Nutz-
niessung von dem Kossatenhvfe gegen. die Unkosten billig

'

berechnet werden soll. Stirbt der Nachfolger, der solche

ausgelöset, ehe er für seine Auslage die Genüge erhalten,
so sollen seine Erben dafür, was billig ist, zu geniessen

haben, nach der Gemeinde Vermittelung und Abmachung
unter ihnen-

§. io.

Der Priesterschaft, den Akademie- Gymnasien- und

Schnlbedienten in den Städten wird verstattet, : ihre

rechtmäßig erworbene, ererbte, gekaufte und erbanete Höfe
mit ihren Besitzthmuern an Aeckern, Wiesen, Koppeln,
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Baum- und Hopfengarten, auch Kohlhofs-Plätzen, (Kähl-
gärdsTompter) welche innerhalb der Gerichtsbarkeit der
Stadt belegen sind, frei) von allen Gattungen von bür-
gerlichen Abgaben zu haben, so lange sie, ihre Wittwen
und unmündige Kinder nach ihnen solche ihre eigenthüm-
licheHöfe besitzen, und keine bürgerliche Nahrung oder Hand,
thierung treiben, in welchem letzteren Falle sie einige ihrer
Handthierungverhaltnißmaßige onerarsslia zum Beßren der
Stadt, wo der Handel getrieben wird, übernehmen müssen.
Sobald aber jemand anders sich darin zu wohnen setzt, der
entweder unter die Bürgerschaft gehört, oder einige bürger-

liehe Nahrung treibt, so soll dieser unter bemeldeter Frey-
heit nicht begriffen werden. Wünscht ein Pfarrer zur Er-
Ziehung seiner Kinder oder zum Wittwensiß seiner Fran,
Eigenthum zu kaufen, oder Haus und Hof in solchen
Städten zu bauen, wo Akademien, Gymnasien, oder
gute Schulen sind, so mag er das unter vorgeinel-
Deter Freyheit thun, so weit er sich nicht in bürgerliche
Nahrung einläßt, zum Präjudiz der Stadt. Doch sollen
sowohl die ersteren als die letzteren Inhaber und Eigen-
thümer von solchen Hausern und Gelegenheiten, wo sic unfrey
sind, an dieStadt den Grundzins und den sogenanntenGrund-
oder Landschatz bezahlen, auch Brandwache leisten. Mit der
Wegebesserung innerhalb des Stadtdistrikts wird es nach
Gewohnheit gehalten. Wird einein Geistlichen zugestan-
den in den Städten oder auf dein Lande ciiien Skattehof
(Hof mit Skattegerechtsamen) zu erben, zu erwerben, oder
zu kaufen, so mag keiner solchen Hof von der Krone unter
Fraise kaufen, oder Donations- und Verleihungs-Weife
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sich erwerben, sondern der Skatte-Eigenthümer darf solchen
unangefochten gegen die gewöhnlichen Abgaben behalten.
Mit dem Besitz derSateri- und Frälsegüter für die Priester-
schäft wird es nach dem §. 27. der nun confirmirten
adelichen Privilegien gehalten, worüber sämmtliche Stän-
de sich nun auf dem Reichstage vereiniget haben.

§. 11.

Wenn eine Wittwe eines lang gedienten und ver-

dienten Pfarrers aus Armuth zu ihrer und ihrer Kinder

Versorgung genöthiget wird, bey Sr. Königl. Majestät
Hülfe zu suchen, will Se. Königl. Majestät Sich geneigt
finden lassen, derselben mit einer Hülfe und Erquickung
zu gedenken, wenn der Staat des Reiches es so mit sich
bringen kann. Die ihnen vergönnten Verlehnun-
gen von Kronzehndten, oder vermittelst Bewilligungen
der Priesterschaft und der Kirchen, werden bestätigt, über

deren Ertheilung die Consistoria Aufsicht haben sollen;
doch in Schonen, Halland, Blekingen und Bohus-Lehn
mit Vorbehalt des dem Patron» zustehenden Rechts, da

wo er das jus patronatus hat.
§. 12.

Bischöfe, Superintendenten, Theologiae Doctores

oder andere wohl verdiente Männer, welche lange bei)
Academien und andern vornehmen Diensten gebraucht
worden, und ihrem Amte wohl und treulich vvrgestanden
find, will Se. Königl. Majestät allemahl in gnädigem
Andenken haben, und ihnen Seine Königl. Gnade auf
eineoder andere Weise wirklich angedeihen lassen, wennSe.

Königl. Majestät auf gehörige Weise darum angesucht wird.

Die
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'Bischöfe und Superintendenten mögen auch überhaupt
ihre ordentlichen Bischofs-Sitze und ihre besonderen
Amtshöfe mit den dazu rechtmäßig gehörenden Be-

sitzungen sowohl auf dem Lande als in den Städten un-

ter gewöhnlicher Fralse-Freyheit und Bedingung nütze«.

IZ.

Lllle Pfarr- Schulmeister- und Schulbedienten-Witt«
wen samt ihren eigenen und des Verstorbenen unmün-

digen und unversorgten Kinder«/ mögen nach ihres Man-
nes Abfall ein Gnadenjahr hehalten, so fern sie in mit-

lerer Zeit die Pfründe und den Dienst mit einem tüch-
tigett Manne zu versorgen im Stande sind, welcher dem

Amt des Verstorbenen binnen des Gnadenjahrs Verlauf
unsträflich verstehen, auch den Pfarrhof und dessen Zu-
behör verantwortlich im Stande erhalten kann. Inner-
halb dieses Gnadenjahrs mag der künftige Successor die

Pfarre nicht antreten, oder mit seinem Hausgerath auf
den Pfarrhof einziehen. Die Pfarr-Wittwen mögen bei)
den Erbtheilungen nach ihren Mannern das Gut, es

sei) beweglich oder unbeweglich, wo es auch belegen ist,
nach Stadt-Gesetz theilen, so daß die Frau den halben
Theil gegen die Kinder nimmt, auch die- Tochter so gu-
tes Loos als der Sohn, die Schwester als der Bruder,
bekommt nach der bisherigen Gewohnheit. Begiebt sich
aber die Witwe in eine verächtliche Ehe, wodurch th-
res verstorbenen Mannes hinterlassenes Vermögen ver-

schleudert werden, und sie mit ihren Kindern in Ver-

üchtung fallen kann, dann genießt sie ihr Eherecht
G
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nach dem Landesgesetz', aber die Kinder unter einander

nach dem Stadtgesetz.
§. 14.

-Wer immer Getreide aus den Kyrko-Herbergen von

der Krone zuLohn und Unterhalt bekommen, und,-.solches
in Zukunft genießt, hat, nach dem Gesetz und vorigen
Resolutionen, Macht, die Bauleute, weiche den Kirchen-
zehndten bezahlen, selbigen führen zu lassen an einen
oder andern Ort innerhalb dem Gerichtsbezirk des Lag-
manns, (Lagsaga) entweder zu der nächsten Kaufsiadt, oder

wohin demjenigen immer am bequemsten fallt, dem das

Getreide zukommt, für welchen Zehndten sowohl als für
andere Exporten sie den Thorzoll bezahlen sollen, wenn

-er durch eine Zollstatte geführct wird, sonst aber nicht.
Zn Schonen, Halland, Blekingen und Bohus-Lehn ver--

-bleibet es hierin bei) der alten Gewohnheit.
§.

Mit der Kirchendisciplin und anderen Ceremonien
verbleibet es nach dem Kirchengesetz vom Jahr
1686 und dem Handbuche, welche Se. Königl. Majestät
geneigtsind nach der Stande Gutfinden vermehreuund ver-

. bessexn zu lassen. In mittler Zeit darf kein Lehrer oder

Zuhörer darin einige Veränderung nach eigenem Gut-
dünken lnachen oder zulassen.

§. 16.

Und wie es der Bischöfe und Consistorialen beson-
Leres Bestreben seyn soll, daß alle Gemeinen in ihrem
Stift mögen mit geschickten, gelehrten und gottesfürchti-
gen Pfarrern besetzet werdest, so sollen sie auch Macht



hoben, nach Gelehrsamkeit, Alter und Verdienst, wie auch
nach den Amtsgaben und tugendhaftem Wandel die ds-

neficia ecclefiastlca in einem jeden Stift, wie es vor

1680 gewesen, gehörig auszutheilen. Doch daß alles or-

deutlich mit der Gemeinde freyer Wahl, Consens und

guter Zufriedenheit geschehe; so baß keiner, welcher
dabey interesfirt seyn soll, ausgeschlossen, oder über-
gangen werde; wobey Se. König!. Majestät Ihre Dispo-
sition über Königliche Pfarren Sich gleichwohl Vorbehalten,
und dem Patrono sein Recht in den Kirchspielen, wo er das
ins patronatus hat, oder haben darf, nach einer jeden
Provinz Beschaffenheit.

§. 17-
Wofern ein Pfarrer seinen Bischof und Cynsisiorium

verachten, oder vorbeygehen und nicht ordentlich die Pro-
mvtion von seinem Bischof und Vorgesetzten suchen, son-
dern wegen Beförderung des Reichs Oberhaupt und vor-

nehme Standespersonen beunruhigen würde, welche we-
der von Amts wegen, noch als Patroni oder Mitglieder
der Gemeinde ein Recht haben, dazu beyzutragen, der

mag citirt werden, und nach Beschaffenheit seines Ver-
gehens dem Kirchengesetz gemäß büßen, und zum Gehör-
sam angehalten werden. Es soll auch in allen Stiften
genau in Acht genommen werden, daß kein weniger gelehr-
ter und von geringeren Verdiensten und Geschicklichkeit bey
einem oder andern Dienst denjenigen vorgezogen werde, die

gelehrter und geschickter sind, und besser eine Versorgung
verdient, welches nach ihren abgelegten Proben und Le-
henswandel beurtheilt werden soll.
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§. i8.

Mit den Sr. König!. Majestät vorbehaltenen Kö-

nigl. Pfarren soll es so gehalten werden/ daß wenn eine

solche in den Städten oder auf dem Lande erlediget wird,
der Bischof und das Consistorium einige geschickte Und

der Beförderung würdige Geistliche hinsenden sollen, um

sich da hören zu lassen. Aus diesen oder andern, von

deren Geschicklichkeit und Lebenswandel die Gemeinde

unterrichtet ist, erwählen die Mitglieder derselben in Ge-

genwart des Probstes drey, zu welchen sie das größeste
Vertrauen haben, wobei) hauptsächlich diejenigen itt Be-

tracht kommen, welche bey Academien, Gymnasien und

Schulen, imgleichen die beym Hof- und Kriegs-Staat die-

nen, wie auch geschickte und wohlverdiente Capellane.
Nach dieser einhelligen Wahl der Gemeinde wird ihre Vo-

cation an das Consistorium gesandt, welches dem Lands-

höfding kund thut, auf welche Personen das Const-
storium und die Gemeinde gefallen, und Sr. König!.
Majestät der Gemeinde Vocation in originali züschickt
nebst seinen Erinnerungen und Vorschlägen, worauf
Se. König!. Majestät entweder einen von den Borge-
schlagenen, oder nach dem in Ansehung der Kö-

niglichen Pfarren Ihm zustehenden Recht denjenigen,
welchen Se. König!. Majestät sonst dazu tüchtig
findet, verordnen will.

§. 19.

Die Bischöfe und Consistoria sollen künftig nicht
leicht und ohne Unterschied allen und jeden, welche es

begehren, Priester verordnen, sondern aus hochnöthigen
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Ursachen, und insonderheit für die, welche von hohem
Alter und krank sind, in welchem Fall die Berufung zu-

förderst in dem Consistorio schriftlich vvrgezeiget werden

muß, zugleich mit dem unter den Behörden geschlösse-
nen Contract. Diese Priester sollen bey gebührender
Strafe nicht dem Ordinario Ministerio, in dessen
Sprengel die Herren und Frauen wohnen, welche
sie mit ihrem Predigen bedienen, zum Nachtheil an ih-
ren gesetzmäßigen Einkünften ihr Amt brauchen lassen.
Eben so wenig mögen der Herr und die Frau um ihres
Alters und Krankheit willen ihr Gesinde und Bauern

von dem allgemeinen Kirchengehn abhalten. Dieselben
Priester sollen unter ihres Bischofs und Consistorii, von

welchem sie ordinirt sind, und unter derselben und des Prä--
positi, wo sie angesetzt sind, Jnspection seyn, ihnen Ge-

horsam und Folge leisten; auf des Bischofs Berufung,
wenn es erfordert wird, und sie keine gesetzliche Abhal-
tung haben, zu ihm kommen, auch so weit es geschehen
soll, und ziemlich befunden wird, ihre Beförderung da

suchen, wo sie ordinirt sind.

§. 20.

Se. Kön. Majestät befiehlt ernstlich, daß, wo auch
die Ritterschaft und andere im Reich wohnen, sie, wenn

sie keine gesetzliche und gegründete Hindernisse anführen
können, zu den Zeiten, wo der Gottesdienst gehalten
wird, in eigenen Pfarrkirchen oder an andern Orten, wo

sie sich aufhalten, mit ihrem Gesinde ins Gotteshaus
kommen sollen und da andächtig anderen zum Exempel
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ihren Gottesdienst verrichten, insbesondere da ihre Kin-
der taufen lassen und zum Abendmahl gehn in Gegen-
wart der Gemeinde. Aber im Nvthfall und wegen an-

derer gegründeter Ursachen richtet man sich nach der Zeit,
der Kirchenordnung gemäß.

6. 21,

Kein Unterthan im Reiche soll sich unterstehn, seine
Höfe, einen oder mehrere, von der einen Pfarrkirche,
zu welcher sie von Alters gehört, unter eine an-

dere zu verlegen. Eben so wenig mag jemand die itt
dem einen Stift ordinirten Priester in höheren oder ge-
ringeren Graden in ein anderes Stift, wo sie weder ge-
bohren noch ordinirt sind, eindrängen, sondern die

Stiftskinder sollen hauptsächlich vor andern, nach ihrer
Gelehrsamkeit, . Verdienst und Lebenswandel 'versorget
werden: doch daß ein anderer verdienter Mann, wenn

er schon in dem Stift nicht gebühren und ordinirt wor-

den, nicht ganz ausgeschlossen werde, sondern es bleibt
Sr. Majestät und dem, der das jus patronatus hat,
wie auch den Gemeinden, alles Recht und Freyheit in
Denk Falle Vorbehalten.

§. 22.

Die gesamte Geistlichkeit wird von Sr. Königl. Majestät
in Schutz genommen, so daß der, welcher einem Priester in
seinem Amt oder um seiner wirklichen Amtsverrichtung wil-
len einigen Schimpf und Unehre zufnget, oder mit Dro-
Hungen und Injurien, auch Streichen und Schlagen



anfallt, nach eines jeden Falles Beschaffenheit gestraft
werden soll, entweder nach dem 31. Cap. Kong. Balken
L. L., oder nach anderen Statuten, welche auf
jeden einzelnen Fall anwendbar gefunden werden.

2Z.

Die Priesicrschaft auf dem Lande soll jährlich zu

Philippa Jacobi und zu Michaelis, imgleichen auch zu
anderer Zeit, wenn es nöthig ist und die Gemeinde es

begehret, mit Rath der Behörden und nach Uederein-

kunft mit den Meisten wegen des Termins, auch nach
8 oder 14 Tage vorher erlassener Entbietung (soferne
nicht ein Ort mit besonderem Privilegiv hicwider Verse-
hen wäre) das Recht haben, allgemeine Kirchspielsstande
in ihren Kirchspielssiuben, oder gewöhnlichen Stellen

zu halten, woselbst alle Kirchspielsleute ohne Entschuldi-
gung und bey Verlust aller Einrede, wenn jemand
ohne gültige Ehehaften ausbleibt, an dem angesetzten
Termin zusammen kommen sollen, und nachdem der Pfar-
rer der Kirche Angelegenheiten vorgetragen und was zu

der Kirchendifciplin gehört, über die Kirchen - Einkünfte
und Rechnungen rathschlagen und bestellen, welche rich-
tig und verificirt von dem Pfarrer und den Kirchen-
Vorstehern gehalten und mit dem Ende des Jahres abge-
schlossen werden sollen, und nachdem sie von den Kirch-
spielsleuten dann auf dem allgemeinen Kirchspielsstand
übersehen und anerkannt worden, zu des behsrigen
Probsts und Bischofs, oder, wenn es nöthig gefunden
wird, zu des Landshöfdings weitererNachfrage versandt.
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und sowohl als die Mittel in dem Kirchenkasten oder sonst
verwaheet werden, wozu drey Schlösser und Schlüssel seyn
sollen, von welchen der Pfarrer allezeit einen in seiner
Verwahrung Haden soll, die Kirchenvorsteher (Kyrko-
wardar) den andern, und den dritten ein anderer schick-
licher Mann, den die Gemeinde dazu ernennt, In sol-
cher Kirchspielsversammlung soll auch über den Bau des
Kirch- und Pfarrhofs und mehrere besondere öconomi-
sehe Sachen, welche der Pfarrer oder die Gemeinde
vorzutragen hat, und welche der Gemeinde Bedürfnisse
und Angelegenheiten betressen, gehandelt werden.
Kommen Falle vor, für welche das Gesetz nicht ei-
gentlich eine Strafe bestimmt, oder die so grob sind, daß
sie endlich vor den Richter kommen müssen, als Gottlo-
sigkeit in den Hausern, Aergerniß und Versaumniß
im Gottesdienst, so mag der Pfarrer mit einigen dec
Vornehmsten aus der Gemeinde und den Sechsmän-
nern in der Kirchspielsstube solchen unbedachtsamen Per-
sonen ihr schlechtes Betragen vorhalten, und wenn sie
davon nicht ablassen, die Sache überlegen und sodann
den unartigen einen' oder mehrere Sonntage von der»
Kirchenvogt mit Beyhülfe der Läns-Fjerdings oder Sechs-
männer in den Stock draußen vor der Kirchenthüre setzen
lassen, oder auch nach den Umständen mit Arbeit an der
Kirche, oder Geldbußen, als dem letzten Grad der War-
nung, belegen. Verhärtet ein solcher sich dennoch in sei-
ner Bosheit, so wird die Sache bey seinem Foro angege-
ben. Sollten die Kronbediente der Priesterschaft hierin
Nicht die Hand reichen, so liegt dem Landshöfding ob, sie
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dazu anzuhalten. Die Kirchspielsstube soll ein privilegir-
les Zimmer seyn; wiederfährt dem Pfarrer oder den Ael-
testen und Vorstehern der Gemeinde daselbst einige Schmach
und Gcwaltthatigkeit, so ist der Thäter in eine willkühr-
liebe Strafe nach den Umstanden verfallen. Gerochen
andere unter einander in Handgemenge, so wird
alles doppelt gestraft. In den Städten, wo entwe-
der Kirchenrath oder Kirchspiels-Versammlung gehalten
wird, wird damit nach der Gewohnheit, oder wie vorbe-
rührt, verfahren. Die Kirchenvorsteher und Sexman auf
dem Lande sollen mit der Gemeinde Beyrath, so wie die

Kirchenrathe und Vorsteher in den Städten mit des Pfar-
rers und Magistrats Wissenschaft und Uebereinstimmung
gewählt und angesetzt werden. Wo jemand jus xscronmus
hat oder haben darf, da verbleibt es in vorberührten Fal»
len bey dessen erworbenem Recht und altem Gebrauch.

§. 24.

Niemand darf einen Geistlichen zum Gefängniß ein-
mahnen, noch weniger gefangen nehmen und verge-
waltigen oder an seinem Leibe und Gut antasten, bevor
er nicht einer groben Missethat rechtlich überzeugt worden,
oder der Richter oder Executor die Sache so beschaffen
finden, daß sie sich seiner Person versichern müssen. Ehe
jedoch dessen Sache von einem weltlichen Richter vorge»
nommen wird, soll solches dem Bischöfe und Consistorium
kund gethan werden, welche alsdann einen Bevollmächtig»
len verordnen sollen, der bey der Untersuchung der Sache
vor dem weltlichen Foro gegenwärtig sey, und bey dem
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Proceß in dieser Sache die Erinnerungen mache- welche
Hon des Consistorii wegen könnten nöthig gefunden wer-

Len, und nachmals dem Bischof und Consistono von des

Schuldigen Verhalten Nachricht gebe. Stellet sich
der Gevvllmachtigte nicht ein, wenn die Communication

ihm zu rechter Zeit geschehen ist, so soll die Sache gleich-
wohl abgeurthelt werden. Studenten, Gymnasiasten und

Schüler sollen ihrem ordentlichen, bis jetzt ge-

branchlichen Gericht bey den Akademien, Gymnasien und

Schulen unterworfen styn, und nicht ohne Grund davon

abgezogen werden.

25.

Bischöfe, Superintendenten und die gemeine Prie-
sierschäft, als ein besonderer Stand des Reichs, werden

in ihren gewöhnlichen Sitzen bey allen solennen Versamm-
jungen und Zusammenkünften bestätigt, wie sie solche zu

Ler Zeit der letztverstorbenen Könige gehabt, und hat nie-

wand Macht, ihnen darin» einiges xraejuäiLiuW zuzufügen.

6.26.

Der Priesterschaft wird zugesichert, daß wenn ihre
Söhne sich der Ehre und Tugend befleißigen und tüchtig
werden, einige Aemter zu bekleiden, alle und jede der-

selben Beförderung zu hoffen und zu geniessen haben fol-
fe«, je nachdem sie durch gute Verwendung ihrer Zeit in

löblichen Studien und Exercitien sich dazu geschickt
gemacht, Jach dem §. 40. der Negierungsform.



§. 27.

ty?

Se. Konigl. Majestät will die Priesterschast bey Schwer
dens Gesetz und Recht und allem diesem Vorbenannten
erhalten, befiehlt auch allen Behörden, von Sr. König!. Maje-
fiat wegen über alles dieses Lie Hand zu halten, und
nicht zu gestatten, daß den Bischöfen und der Priester-
schäft insgemein oder insonderheit hiewider einiger Ver-
fang, Herabwürdigung, Gewalt oder Unrecht in ihren
Aemtern, Häusern, Gütern und Einkünften geschehe:
indem alles was diese Privilegien enthalten, als ein
Gesetz angesehen werden soll, wornach in allen Fällen
geurthelt und vollzogen werden soll: wie sie auch sonst
auf alle billige Weise denselben allen gebührenden Bey-
stand', wann es nöchig ist, und sie darum er-

suchet werden, leisten sollen. Insbesondere sotten alle,
sowohl höhere als niedere Stands-Personen auf der Bi-
schöfe, Superintendenten und Pröbste Visitationen in den
Gemeinden sich einfinden, mit ihrem Ansehn ihre
Aemter unterstützen, ihnen zu ihrem löblichen Vorhaben die
Hand reichen, und ihnen zu rechtmäßiger Vollziehung
dessen, was abgchandelt wird, verhelfen.

§. 28.

Dagegen sott nun auch die gesamte Priesterschaft
schuldig seyn, sich die Wohlfahrt der christlichen Gemein-
de treulich angelegen seyn zu lassen, und ihre Aemter mit

christlichem Eifer führen, das ihrige dazu beitragen,
Sünden vorzubengen, ihr Bestreben seyn lassen,, daß es
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in allen Sachen ordentlich und schicklich zugehe: selbst
einen gottgefälligen, nüchternen und bescheidenen Lebens-
wandel führen; sich der Ruhe und Eintracht befleißigen:
selbst andern im Lebenswandel und Gelehrsamkeit mit gu-
tem Exempel vorgehn, und Sr. Königl. Majestät und der

Schwedischen Krone alle Treue und Redlichkeit beweisen,
imgleichen bey ihren Zuhörern allem Misverstande, Un-

ruhe und verkehrten Meinungen vorzubeugen suchen, so
daß alles zur Ehre des Namens Gottes, zur Erbauung
der Gemeinde und zu einem ruhigen Zustande im Reiche
gereichen möge, welches Se. Königl. Majestät mit aller

Gnade gegen sie samt und sonders jederzeit erkennen will.



No.

Sr. Königl. Majestät im Allgemeinen
ausgefertigte Gnädige Versicherung für
die Bürgerschaft und Städte des Reichs,
vom 26. Februar 1789.
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Se. König!. Majestät gelobet rind versichert hiedurch
die Bürgerschaft und Städte im Allgemeinen, sie bey
ihren innehabenden in alteren und neueren Zeiten erhal-
tenen Privilegien, Freyheiten und Gerechtsamen, gegrün-
det auf Sr. König!. Majestät Resolutionen, Donationen,
Schenkungsbriefen oder anderen mit ihnen gleiche oder
gesetzliche Kraft mit ihnen habenden Handlungen »nd

Verfügungen, in Zukunft, wie sie sie vor Alters inne
gehabt oder jetzt besitzen, ungestört und ungekränkt, jetzt
und in ewigen Zeiten, zu schützen und zu erhalten, so
dasi niemand ihnen weder in Ansehung ihrer innehaben-
denLandereyen, Häuser, Hofstellen, Hemman, Wälder, Aus-
senländereyen, Flüsse, Pachtungen,Uscherryen, Mühlen,Sä-
gemühlen noch anderer Einrichtung, eben so wenig in

Ansehung ihres Handels und Seefahrt, Nahrung und

Verkehr im mindesten Hindernisse oder Eintrag zufügen soll.
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§. 2.

Zu desto mehrerer Belebung und Beförderung des

Handels, der Schiffahrt und des Verkehrs will Se.

Königl. Majestät hiedurch ebenfalls in Gnaden festsetzen
und erklären: daß das sogenannte Product-Placat jeder-
zeit in seiner Kraft bleiben und zur Nachachtung dienen

soll, wenn das Reich nicht mit Krieg beunruhiget ist,
oder nicht andere besondere Gründe Veranlassung zu

dessen Suspension geben, in welchem Fall es gleichwohl,
sobald solche Ursachen aufhören, in seiner vollen Kraft

hergestellt werden soll; daß aller solcher Handel, Ger

werbe, Kunst oder Verkehr, welches vorhin gekannt ge-

wesen, betrieben, und im allgemeinen betrieben werden

könnte, künftig nicht soll einem oder einigen besonder»
: In- oder Ausländern überlassen oder durch exclusive Pri-
vilegia, Monopolia oder Verpachtungen ertheilet werden,

.deren Unbilligkeit in ihrem Grund und deren Schädlich-
keit in ihrer Wirkung Se. Königl. Majestät auch in

Absicht auf allen dergleichen Handel und Verkehr in Dero

Gnädiger Resolution auf der Reichsstände Beschwerden
vom 20. Nov. 1786 eingeräumt. Daß über die Beob-

achtung derjenigen Verfassungen ernsthaft die Hand ge-

halten werden soll, welche befehlen, daß alle Kron-Be-

dürfnisse sollen durch öffentliche Auktion aufgekauft wer-

den, ausgenommen bey entstehendem Krieg und wenn

Zeit, Zufälle und Umstände dieses nicht zulassen, oder

kein annehmlicher Bot gethan wird: daß niemandem

bürgerlichen Handel und Verkehr zu treiben erlaubt wer-

den
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den soll, wenn er nicht das Bürgerrecht darauf gewon-
nen und der Krone und der Stadt die Abgaben dafür
bezahlet; jedoch mit Vorbehalt alles der Ritterschaft und
dem Adel, auch Standes-Personen zusiehenden Rechtes.

§. Z.

Ebenfalls will Se. König!. Majestät in Gnaden der
gesamten Bürgerschaft und den Städten des Reichs
noch weiter versichert haben, daß sie ihr Recht,
Bürgermeister vorzuschlagen und Rathmänner zu wäh-
len, geringere Bediente anzunehmen, durch ihre eigene
Mitglieder beschützt zu werden (taxeras) rmd die beson-
deren Kassen der Städte zu verwalten, alles/ wie es
bis jetzt gewöhnlich gewesen, doch so daß sie hinreichend
seyen und zu den allgemeinen und nöthigen Bedürfnißen
verschlagen, ungeschmälert beybehalten sotten.

§. 4.

Die den Städten geschenkte, verliehene und unter
dem Namen der Stadt-Ländereyen begriffene Aecker sol-
len ungeschmälert bey den Städten beybehalten werden
und verbleiben, und ihre Natur nicht verändern, in
wessen Hände sie auch kommen mögen.
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§. 5-

Der handelnden Bürgerschaft und Handwerken im

-allgemeinen, wird auch hiedurch gnadigst zugesichert, daß
wenn es zu irgend einer Zeit sich zutragen sollte, daß
mehrere Kaufleute oder mehrere Handwerker zu Eewin-

nung des Bürger - und Meksierrechts sich anmeldeten,
als billig in Hinsicht auf die Belegenheit des Orts, die

Volksmenge, Nahrungszweige und Herumlietzende Ge-

gend, wahrscheinlich daselbst ihre Auskunft und Fortköm-
men haben könnten, auf der Societat, oder des Amts,
der Stadt Aeltcsten, oder des Magistrats desfalls gege-
benes Zeugniß gehöriges und -billiges Absehn genommen
werden soll-; gleichwie auch Se. König!. Majestät durch
Dero heute ausgefertigte Gnädige Resolution dem Scha-
den und NachtheiL, welcher den Handwerken durch die

sogenannten Pfuscher, Schutzverwandten (Forfwarskarlar)
und andere unbehörige Leute zugefüget wird, vorzubeu-
gen suchen und so verordnen will, daß die Freyheit,
welche dem geworbenen Soldaten zur Treibung des von

ihm erlernten Handwerks vergönnet ist, besser zu ih-
rem Zweck geleitet und den Handwerken nicht zur Un-
gelegenheit dienen möge.

§. 6.

- - -

'

Bey der Wahl der Reichstagsmanncr, woran, wie
an der Wahl der Bürgermeister', Rathmanner und Stadt-



Secretäre ibloß rechte Bürget', aber nicht Comingent-
Bürger, welche zu einem andern Stand gehören,
Theil nehmen mögen, soll die Bürgerschaft eine unum-

schränkte Wahl-Freyhcit haben, und will Se. Königl.

Majestät keinen andern für einen Neichstagsmann einer

Stadt anerkennen, als den, welcher durch die mehresten
Stimmen der Bürgerschaft vor dem Magistrat dazu ev-

wählet und bevollmächtiget worden.

§. 7'

Sowohl alles dieses, als auch jede andre Gerechtsams
und Vortheile, welche von eben derselben allgemeinen Be-

schaffenheit als diese sind und welche jede Stadt insbe-

sondere in Kraft von Negierungsgesetzen, Privilegien und

Resolutionen inne haben mag, will Se. Königl. Majestät
in Gnaden ihnen allen insgemein, und jedem insbeson-
dere zugesagt, und unter Sanction der Privilegien hie-

durch ^bestätigt haben.

§. 8.

Betreffend übrigens des Burgerstandes von wegen

der Städte und Bürgerschaft gethane Ansuchungen, we-

gen des jetzt freygelassenen Getraide - Handels, Kron-

Fischereyen-Pachtung u. a. m., so will Se. Königl. Ma-

jestät solchem allen, da es in Ansehung der Zeit, des Otts



und eintretender Umstände mehreren Veränderungen un-

terworfen ist, durch besondere Resolutionen nach einge-
holten näheren Erkundigungen, abhelfen, und sich darun-

ter die Gerechtsame, Aufnahme und Beförderung des

Handels, der Manüfacturen und Handwerke zu Her-
zen gehen lassen.

Stockholms Schloß, den 23. Februar 1789.



No. 7.

Sr. Königl. Majestät Versicherung und

Bestätigung der Freyheiten nnd Gerecht-
same des Schwedischen und Finnischen
Vauerstandes, vom 4. April 1789.
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§. *

Se. Köttigl. Majestät versichern 'in Gnade»/ daß

Niemand von der mit liegenden Gründen angesessenen
Kron- und Krvnfchatz-Banerschaft verhaftet, Weniger

noch am Leibe und Leben geschadet werden soll, es scy

denn, daß der Richter, oder sonst ein Beamter des

Königs, aus gesetzlichen Gründen und Anleitungen nö-

thig erachtet, sich seiner Person zu versichern; doch

mag der, welcher auf frischer That oder flüchtigein Fuß
betroffen wird, ergriffen, und in Verwahr genommen

werden..

JA
Das Recht, welches dem Schatzbauern am sei-

nem Skatte - Hemman zusieht, wird in seiner ttn-

Verletzlichkeit stets ungekrankt erhalten, gleichwie, auch

das Dispositionsrecht darüber, so verwilligt, und ver-

sichert worden: und die auf den Hemman einmal gemach-

ten, in gesetzlicher Ordnung besiimrnten Schatzauflagen
und Zehenden-Anschlage (Skattlaggningar och Tionde-

sattyingar) sollen zu ewigen Zeiten Bestand haben, und

niemals einige Aenderung oder Verrückung darin zu--

gelaßen werden.



§. z.
Der Bauerstand macht künftig, wie bisher, beyallgemeinen Reichsversammlungen den Vierten Reichs-stand aus, und seine Reichstagsmanner werden aus

Bauern gewählt, die in dem District, (Harad) welchesden Reichstagsmann absendet, auf Kronhöfen ange-sessen sind, oder dort Krono-Skatte oder Fralse-Skatte-Hemman haben. Die Wahl geschieht nach dem Hufenan-schlag und von den Gevoümächtigten der Kirchspiele vor
dem Districtsrichter (Haradshöfding) wenn er unade-
lieh ist, aber in den Gerichtsgebieten, wo die Districts-richter Edelleute sind, verordne das Hofgericht, auf er-
haltens Kundschaft von Zusammenberufung des Reichs-tages und ohne besonderes Ansuchen, geschickte Unade-
liche zur Verrichtung der Wahlen; und der, welcherdie Wahl gehalten, fertige dem, der die meisten Stimmen
bekommen, sogleich die Vollmacht aus. Diese Voll-
machten werden zu Anfänge des Reichstags beym Reichs-kanzler, oder wen der König verordnet, eingegeben, der
sie untersucht: und soll niemanden, der mit unge-tadelter gesetzlicher Vollmacht versehen ist, der Eintrittin den Stand verwehrt werden.

Der Districtsrichter oder ein anderer Beamter m5-
gen sich, bey des Königs Ungnade und Verlust des
Dienstes, nicht in die Wahlen des Reichstagsmannesmischen, oder die unbeschrankte Wahlfreyheit der Bauer-schäft hindern.
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Zum Secretär im Bauerstande Key den Reichst«-
gen wollen Se. König!. Majestät jederzeit einen geschick-
ten Unadelichen verordnen.

§.4.
Der Bauerschaft wird künftig auf gleiche Art, wie

ihnen bisher bewilligt gewesen, erlaubt, ihre eigenen
und ihrer Nachbaren Zuchtvieh und Produkte im Reiche
zu verführen und abzusetzen; bey der im Gesetz festge-
stellten Verantwortung aber mag kein Bauer anderen

ihr junges Vieh oder Waaren abkaufen, um davon

Niederlagen zu machen; die Fälle jedoch ausgenomz
men, wo solches durch besondere Verfassungen ver,

stattet ist: ' ■

§. 5-
Alle Urbarmachungen von Morästen, Sümpfen

und i unlandigem Boden auf Feldern der Schatzhöfe
werden zu ewigen Zeiten von aller.Schatzauflage und
Steuern jeder Art frey erkannt.

§. 6.

Kirchspiels - Handwerker an Schneidern, Schustern
und Schmieden mag die Bauerschaft, so künftig, wie

bisher, nach vorigen Verfassungen, zu ihrer Bedienung
auf dem Lande beybehalten, und benutzen.

§. 7-

Jeder Bewirthschafter eines Hemman (Hemmansbru-
kare) mag zur Bestellung eines Hemman so viele Arbeiter
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dvn eigenen Kindern und Dienstboten annehmen," und

gebrauchen/ als er nöthig findet; nicht aber mag er

überflüssige hegen, die er nicht beschäftigen kann. Alla

gewaltsame Werbung wird, nach, wie vor, ernstlich ver-

Loten. Doch mag sich niemand im Fall der Noth oder

in Kriegszeiren der Vertheidigung des Reiches entziehen,
trenn es erforderlich und dringend ist.

Se. Königl. Majestät verbleiben Ihren getreuen
Nnterthanen vom Bauerstande im Schwedischen und

Gothischen Reiche, wie auch in Finnland mit aller
Königl. Gnade und Gunst stets gewogen.

Stockholms - Schloß den 4. April, 1789»
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No. 8.

Ordnung, wie es bey der Reichsstande
Versammlungen nnd Zusammenkünften,
so auch bey der Stimmensammlung auf
den Reichstagen gehalten werden soll,

gemacht in Orebro den 24. Januarii,
Anno 1617.
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Zuerst wann der Reichstag begonnen werden soll, daß
alsdann die Stande sich im Reichssaal versammle«, und
dort dem Könige, den Erbfürsten, den Reichsrathen und
so jedem Stande, nachher in jedem Stande jeder Per-
son, ihr Sitz in solcher Maaße angeordnet werde: daß
Sr. König!. Majestät Königlicher Stuhl vorderst mitten
im Reichssaal gesetzt werde, hernach Se. Fürst!. Gna-
den, Herzog Carl Philipp, die rechte, und Se.
Fürstl. Gnaden, Herzog Johann, die linke Seite Sr.
König!. Majestät einschließt. Darnächst längs den
Wänden sitzen auf der rechten Seite die fünf hohen
Reichsbeamten, der Drost, Marschall, Admiral, Kanz-
ler und Schatzmeister; auf der linken Seite hienachst
längs der Wand die andern von den Reichsräthen.
Hienächst folgen auf gewissen verordneten Bänken, auf
der rechten Seite die Ritterschaft und der Adel, bey
welchen Se. Königl. Majestät die Ordnung zu halten
erachten, daß die Grafen die vorderste Stelle haben,
darnächst die Freyherren, jeder nach dem, wie sie im
Stande zugekommen sind, doch nicht mehrere als einer
vou jeder Familie, und der, welcher eine Grafschaft
oder Freyherrnschaft von der Krone hat, womit er sei-
nen Stand aufrecht halten kann, wofern er nicht im

Rathe ist, in welchem Fall der älteste und geschickteste
der Familie seine Stelle einnehmen kann. Darnächst
sollen die ganze Ritterschaft und der Adel nach ihrem
Alter sitzen, ohne Ansehen von welchem Stande und
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Berufe sie seyn können. Auf der linken Veite im Reichs«
saal sitzen nächst den Reichsräthen die Bischöfe nebst
Ler Priesterschaft auf ihren Bänken. Der Adel folge
dem Kriegsbefehl nach, die Bürgerschaft folge der Prie-

sierschaft nach und der Bauerschaft werden mitten im

Saale und unterst die Sitze angeordnet. Wann nun

alle Stände versammlet sind und jeder seine Stelle ein-

genommen hat, dann sollen die Reichsrathe und der

Adel in der Ordnung, nach welcher sie sitzen, die un-

tersten zuvörderst, zu Sr. König!. Majestät gehen und dann

Höchstdieselben in den Saal begleiten, und je nachdem

sie zutreffen, jeder wieder auf seiner Stells bleiben;
«nd nachher soll niemand erlaubt werden im Saal zu

seytt, äusser deNcn, die zum Reichstage gekommen sind,

so auch Zungen von Adel, Lie wegen ihrer Jugend
noch keine Sitze im Saale haben können, welchen er-

laubt werden mag, bcy der Thure an einem dazu be-

stimmten Platz sich aufzuhalkett.
Sobald nun Sei König!. Majestät entweder selbst

oder durch einen andern, nachdem Höchsidenselben es

gefallt, die Stände begrüßt und den Anfang und Ein-

gang zu dem Reichstage gemacht haben, da soll jeder

Erbfürst für sich Sr. Königs. Majestät entweder selbst
oder durch seine Depntirten antworten, so auch einet

von der Ritterschaft in ihrem und des Kriegsbefehls.
Ramen, so auch der Erzbischof oder ein anderer in sei-

nem, der Bürgerschaft und Bauerschaft Namen Sr.

König!. Majestät einen nnterthanigen Glückwunsch ab-

statten, und besonders zum Eingang des Reichstags;
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Md hierauf weiden dm Stangen die Punkte zur Ber
rathschlagung überantwortet. Und Se. Königl. Ma-
festat werden wieder in Ihre Kammer begleitet, wie
vorher gesagt ist.

Hierauf kommen die Stände wieder an derselben
Stelle zusammen und nachher jeder Stand von da und
in seine Kammer, zu berathschlagen und die Punkte
zu überlegen und ihre Antwort und Bedenken fchrift-
lieh zu verfassen. Und sollen sie da zur Stelle bleiben
jeder in seiner Kammer und was nicht an einem Tage
geschehen kann, das mag dann an zwey, drey oder

mehreren geschehen. Wo sie auch inmittlerzeit zusam-
men kommen wollen, das mag im Reichssaal selbst ge-
schehen. Wann NUN die Antworten fertig sind, sollen
sie sich wieder versammeln auf dieselbe Weise, wie oben
gesagt ist, und jeder nehme seine Sitze ein; indem keis
uer sich erdreiste, ohne gesetzliche Behinderung, entwe-
der von allgemeinen Zusammenkünften- oder von jedes
Standes besonderen Berathschlagungen fort zu bleiben.
Und dann wollen Se. Königl. Majestät wieder zu ihnen
hinein Hineinkommen, und da soll jeder Stand besonders
durch seine Deputaten Er. Königl» Majestät seine Ant-
Worten schriftlich überantworten und sie hernach mit

Gründen, so sie dazu bewogen haben, erklären. Zuerst
jeder Erbfürst entweder selbst oder durch seine Deputiere,
welches von beiden ihnen nun am besten gefalle; darauf
jeder Stand nach einander. Sind nun Se. König!.
Majestät mit der Antwort zufrieden, (so ist es) wohl und

gut: ist einiges Bedenken darin, so repliciren Höchstdie-
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selben entweder mündlich oder schriftlich, nachdem der

Sache Wichtigkeit es fordert. Wo auch einige Verschie-
denheit zwischen den Resolutionen der Stande gefunden
wird, da mag in Sr. Königs Majestät Gegenwart jeder
Stand durch einen der Seinigen seine Meinung verthei-
digen und verfechten.

Auf daß, wann die Beweise und Argumente unter-

sucht sind, man dann desto besser sie gegen einander Hal-
ten kann, und sehen, welche von ihnen den besten Grund

haben, so lange bis sie schicklich vereinigt werden kön-

nen, zumal da Se. Königl. Majestät davon nimmt waL

das beste ist. Und meinen Se. König!. Majestät, daß
wo alle Propositionen, so lange der Reichstag währt,
auf diese Weise geschehen, alle Deliberationen oder Be-

rathschlagungen solchergestalt vorgenommen und alle Ant-

Worten gegeben werden, und der Reichstag diesergestalt
beydes beendigt und begonnen wird, daß dann alle Din-

ge wichtiger und klarer zugehen werden und vieler be-

denklichen Gefahr ausgewichen wird. Und auf daß alle

Dinge desto geheimer und richtiger zugehen mögen, so
wollen Se. Königl. Majestät der Bauerschaft eidgeschwor-
ne Schreiber zuordnen, die ihre Stimmen aufnehmen und

ihre Antworten stellen. Da auch des Reichs geheime und

wichtige Angelegenheiten nur zu oft in des Feindes Han-
de kommen, dadurch, daß ein jeder von Sr. Königl.
Majestät Proposition Abschrift nimmt, darum, solchem zu

entgehen, wollen Se. Königl. Majestät, daß die Stände
die Propositionen nicht mit sich nehmen, sondern sie, jeder
in seinem verordneten Zimmer, überlesen, berathschlagcn und

bedenken, und, wann sie aus einander gehen, sie dort lassen
sollen, bis daß sie den Tag darauf wieder zusammen kommen.
Und nachdem alles beschlossen ist, daß sie dann wieder in die

Kanzley eingeliefert werden.



No. 9.

Ritterhaus - Ordnung, welche von dem

Großmachtigsten, Hochgebohrnen Fürsten
und Herrn, Herrn GUSTAF ADOLPH,
dem Zweytett und Großen, der Schweden,
Gorherr und Wenden Könige, Großfürsten
in Finnland, Herzoge zu Esthland und Care-

len, Herrn über Jngermannland rc., des

Schwedischen Reiches Rach, Ritterschaft
und Adel am 6ten Junius 1626. ercheilt,
und von dem Großmachtigsten, Hochgebohr-
nen Fürsten und Herrn, Herrn GUSTAF

dem Dritten, der Schweden, Gothen und
Wenden Könige, den Z. November 1778
auf dem allgemeinen Reichstage, nebst den

der Zeit beliebten Zusätzen, für ewige Zei-
ten bestätigt ist.
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x&irGUSTAF von Gottes Gnaden, dcrSchweden, Gothen
und Wenden König re. :c. rc. Erbe zu Norwegen, auch
Herzog zu Schleswig - Holstein, Stormarn und Dit-
rnarsen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst rc. :c. thun
kund: Daß da durch Gottes wunderbare Vorsehung samt
der Reichssiande einhelliger Beystimmung und Vereini-
gung des Reichs uralte Gesetze, so wie sie vor dem Jahr
1680 gewesen, durch den Z9. §. der Regierungsform vom

Listen Augusii 1772 wieder anfgelebt worden, welche die
Reichsstande für sich und ihre Nachkommen zu einem ewi-
gen und unerschütterlichen Grundgesetz angenommen und
bekräftigt, und König GUSTAF ADOLPHS Ritter-
Haus-Ordnung vom 6tcn Juny 1626 das einzige Grund-
gesetz gewesen, was für die Ritterschaft und den Adel
für ihre allgemeinen Versammlungen nunmehr noch da ist,
welches auch von der Königin CHRISTINA unter dem
7ten Derember 1644, so auch vom König CARL,
GUSTAF unter dem azsten December 1654, und end-

lieh vom König CARL dem Elften unter dem -rften
Marlii 167z bestätigt worden, und Wir Unsern treuen

Reichsrath, Ritterschaft und Adel bei) der Ordnung ge-
nau in Acht nehmen und beybchalten wollen, welche der

Große GUSTAF ADOLPH ihnen gegeben, und nach
welcher sie in bald hundert Zähren ihre Zusammenkünfte
geführt haben; So haben wir nicht allein auf diese Rit-
terhaus - Ordnung in Unserm offnen Berufungs - Briefe

Ä 2
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zu diesem nun bevorstehenden Reichstage Uns berufen,
sondern Wir haben sie Uns vorlesen lassen und sie mit

König GUSTAF ADOLPHS eigner Hand unterzeich-
net und mit seinem Insiegel bekräftiget "gefunden, ganz

Wort von Wort wie folget: p -

Wir 6 OS1AF ADOLPH von Gottes Gnaden, der

Schweden,- Gothen und Wenden König, Großfürst in

Finnland, Herzog in Esthland und Carelen, Herr über

Ingermanland re. thun kund: Daß nachdem Unser ge«

siebter Reichsrath, Ritterschaft und Adel Uns in Unter«

thänigkeit zu erkennen gegeben, daß sie sich vorgesetzt ha-
den, mit Unsrer Gnädigen Erlaubniß in dieser Unserer

Hauptstadt Stockholm ein Ritterhaus zu erbauen und

aufzuführen, um. dort ihre Privilegia zu verwahren, ihre
Zusammenkünfte, Hochzeiten und andere Solennitaten

zu halten, so auch eine Schule oder Kollegium für ihre

Jugend daselbst einzurichten, demüthiglich bittend, daß Wir

ihnen solches erlauben »Nd günstiglich privilegiren wollen:

So sintemalen Wir aus sonderlicher Gunst und Gnade, die

Wir zu Unsern Unterthanen insgemein und vorzüglich zu
dem adlichen Stande tragen, gerne ihr Emporkommen
und Aufnahme sehen- auch dieses ihr Vorhaben und Be-

gehren gut und billig zu seyn erachten — haben Wir

dies gttädigst bewilligt und zu der Sache besserer Beför-
derung ihnen nachfolgende Privilegia, Freiheiten und

Gerechtsame vergönnt und gegeben.
§. r.

Zuerst vergönnen und geben Wir Unsrer Ritterschaft
und Adel zum Ritterhausbau den unbebauten Platz, wor-
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auf die neue Kirche aufzuführen beschiessen war, belegen
zwischen der Swartemunke- und Praste-Gasse, enthaltend
in der Lange 82 Ellen und in der Breite am Süder-Ende
82 Ellen und am Norder-Ende 82 Ellen nebst allen den

gehauenen Steinen, welche da liegen und entweder im

Fundament niedergelegt oder dazu bestimmt und noch
vorhanden sind. Wir vergönnen auch dazu, daß sie sich
alle Pie Hauser, welche zwischen vorbemeldetem Platz,
sowohl der Swartemunke- und Praste-Gasse, als auch der

deutschen Kirche im Wattubrinck stehen, ankaufen und sich
frei) anhandeln und sie alle in das Nitterhaus ver-

bauen mögen,

§. 2.

Ferner vergönnen Wir ihnen auch hienstt besondere
Freyhcit und Exemtion auf selbiges ihr Ritterhaus, gleich
wie in locum publicum, und der da der Ritterschaft
Condition begleitet, von allen Stadt-Lasten und Beschwer-
den, welcherlei) Namen sie haben können; Uns und der

Krone vorbehaltend, daß Nicht jemand, der vielleicht dazu
kömmt, bürgerliche Nahrung zu gebrauchen, sich unter

solchem Schein irgend eine Zoll- oder Accis - Freyheit
zuwende,

§. Z-

Wir erlauben auch gnädigst, daß in selbigem Ritter-

Hause nach der Gelegenheit allerhand Gassenbuden und

Keller erbauet werden mögen, so hernach zum Unterhalt
und zur Aufrechthaltung des Hauses verheuert und aus-

zemiethet werden können.
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In gleicher Maaße vergönnen und erlassen Wir
alle die Landgüter, welche zu den allgemeinen Einrichtungen
des vorberührten Nitterhauses' und der Ritterschaft gege-
den werden können, frey von Unserm und jder Krone
Nüstungsdienst«

§. Z.
So haben Wir auch gnadigst bewilligt, daß alle die

Bußen, welche bey der Ritterschaft für Vergehungen und
Fehler in ihrem Nüstungsdienst und nach der Ordnung
einkommen sollen, dem Ritterhause zu Gute eingetrieben
und angewandt werden. Doch mit dem Vorbehalt, daß
mit niemand, der von Unsern Musterherren und Commis-
sarien schuldig erkannt ist, durch die Finger gesehen, son-
dem Stricte verfahren werde, auf daß Wir und die Krone
gegen dieses Unser günstiges Zugestandniß desto richtigem
und bessern Rüstungsdiensi haben mögen.

§. 6.
Wir verordnen auch hiebey und erlauben gnadigst,

daß die Ritterschaft bey den Reichstagen und Versamm-
lungen auf dem Ritterhause zusammen kommen lmöge,
dort die Angelegenheiten, welche proponirt werden, zu
überlegen und zu deliberiren, so wie auch sonst daselbst,
wie auf einer Börse, sich gewöhnlich zusammentreffen mö«
gen, die da einige Zwiste untereinander haben, so nicht
mit Proceß, sondern mit Vergleichung traktirt werden,
oder die da sonst untereinander abzuhandeln haben.

§- 7-
Und damit es bey ihren Versammlungen und Be-

rachschlagunge» ordentlich zugchen möge, so haben Wit
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verordnet, daß die ganze Ritterschaft in Schweden und

Finnland, sowohl alte als neue, angezcichnet, und nach
ihren Familien und Geschlechtern Disiinguirt werden soll,
Und haben Wir selbige iw drei) Ordnungen oder Classen
abtheilen lassen. In der Ersten sollen alle diejenigen seyn,
welche von Uns oder Unseren Vorfahren, den vormaligen
Königen in Schweden, mit Ehren-Titeln und Vorrang
in den Herrensiand erhoben sind, oder nach diesem dürft
ten erhoben werden, nemlich alle Grafen und Freyherren,
welche ihre Sitze haben sollen, je nachdem sie dazu er-

nannt sind, oder nach diesem damit beehrt werden können;
die Grafen zuerst und danachst die Freyherren. An der zwey-

ten Ordnung oder Classe sollen alle diejenigen Familien
eingeschrieben werden, welche beweisen können, daß je-
mand von ihren Eltern oder Vorfahren das Amt und

die Würde eines Reichsraths hier im Reiche bekleidet hat,
und sollen selbige über den Sitz unter sich loosen. In
die dritte sollen alle andere Familien kommen, welche ade-

lichen Standes sind, und sott es unter ihnen gleicher-
maaßen wegen des Sitzes in den allgemeinen Zusam-
menkünften gehakten werden, bey den Alten nach der

Ordnung, welche das Loos ihnen anweiset, und bey den

Neuern, uach derjenigen, in welcher sie-von Uns oder

den vorigen Könige» geadelt sind.
§. 8.

Keiner soll Stimme haben unter der Ritterschaft,

woferne er nicht in einer dieser drey Ordnungen einge-

schrieben ist, und jeder hat Stimme in der Ordnung,
wie er einmal eingeschrieben ist, bis er ordentlich zu einer

andern transferirt wird; diesemnach, wann Wir oder
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Unsere Nachkommen, Schwedens Könige, geruhen, irgend
xrnen unadelichen Mann mit Adel und Schildzeichen zu

privilegiren, da soll er sich auf dem Ritterhause angeben,
am liebsten, wann Versammlungen gehalten werden, und
dort immatriculiren lassen, indem er seinen Sitz und Stim?
nie unterst in der dritten Ordnung nimmt, Wird auch
einer von den Knappen zu Würden und in den Reichs-
rath ausgenommen, so soll er mit seinen Kindern und

Nachkommen in die Ordnung der Ritter und ihres Glei-
chen transferirt werden und behalt dort seinen Platz und
Stimme unterst, nachdem er sich dort ordentlich hat ein-

schreiben lassen. Wo auch einer aus der Classe der Rit-
ter oder Knappen von Uns mit Grafen- und Freyherrn-
Titel und Dignität erhoben würde, soll er auf dieselbe
Weise in die erste Ordnung transferirt werden, und zwi»
schen den Grafen oder Freyherrn, je nachdem es ihm de-

ferirt wird, seine Stelle und Stimme unterst nehmen,
pnd so seine Schwerdtmagen nach ihm,

§. 9,

Welcher Edelmann, so von einem Schwedischen pdep
Finnischen Vater und Mutter, oder allein von einem
Schwedischen und Finnischen Vater entsprossen ist, obgleich
die Mutter eine fremde ist, er ist Schwedischer Edelmann
und genießt Schwedisches Mannerrecht nnd Privilegium,
er mag nun innerhalb oder ausserhalb dem Reiche geboh?
ren seyn; aber kömmt irgend ein Fremder von Adel hier
ein ins Reich und verheirathet sich adlich innerhalb dem
Reiche, er mag wohl adliches Recht auf seinen Gütern ge?

Niessen, aber keinen Sitz oder Stimme unter der Ritter-

schäft, wofern nicht, und ehe dann er von Uns oder Un-
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ftren Nachkommen natnralisirt und nachher unter- dir
Ritterschaft immatriculirt wird, und er empfange allzeit
in der Ordnung, in welche er eingeführt wird, den un-

tersten Sitz und Stinrme. Aber seine Kinder bedürfen
nicht natnralisirt zu werden, sondern sind durch.Geburts-
recht und nach altem Herkommen Schwedische von Adel
und werden sogleich in die Ritterschaftsmatrikel einge-
schrieben, und haben Sitz und Stimme untersi in ihrer
Ordnung, der vom Grafen gebohren ist, bey den Grafen,
und der vom Frey Herrn gebohren ist, bey den Freyherren,
und so wird es in gleicher Maaße mit andern gehalten.

§. IQ,

Kein andrer fremder Mann, von welchem Stande
pder Nation er auch ist, so wie eben so wenig mit einer
ausiandlschen Frau erzeugte Kinder geniessen hier im
Reiche Fraise und adliche Privilegien auf Gütern, viel
weniger Sitz und Stimme unter der Ritterschaft, wofern
er oder sie nicht insonderheit von Uns oder Unsern Nach-
kommen natnralisirt, oder, so weit die Güter anlangt,
auf einem gewissen Gute privilegirt werden; in allen
andern Fallen werde er xespektirt, so wie er Mann und

würdig dazu ist.
§. ’n.

Trifft es sich, daß ein Edelmann, von welcher Ord-
pung er auch ist, sich eine öffentlich schlecht berüchtigte
oder sonst befleckte Frau nimmt, wiewohl sie auch von

Adel wäre, und Kinder mit ihr zeugt; diese Kinder sollen
ihren Sitz und Stimme in ihres Vaters Ordnung nicht
behalten, sondern unterst hinter die ganze Ritterschaft
persetzt werden und dort ihren Platz, aber keine Stimme
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halten, bis daß irgend einer durch eine ausgezeichnete
Lugend und Verdienst bey Uns oder Unsern Nachkommen

selbst die Gunst gewinnen kann, daß er wieder restituier
und ihm eine besondere Stimme und suffragittm gege-

den wird.
§. 12.

Versetzt ein Schwedischer Edelmann seinen Wohn-
sitz ausserhalb Reiches unter irgend einen Prinzen oder

Staat, der dieses Reiches Freund ist, ■ für irgend einen

Dortheil oder Gelegenheit, die es für ihn hat, er und

seine Kinder verlieren unter der Ritterschaft ihren Sitz
und Stimme; und da sie von Uns und der Krone ir-

gend ein Lehn haben, das falle ihren nächsten Erben,
welche in dem Reiche bleiben, zu Händen, oder da kei-

uer nach der Donation gefunden wird, dann falle es

Uns und der Krone wieder heim. Aber seine Erbgüter
und andere Erbgerechtigkeit mag er und seine Kinder

unter Rüstungsdienst genießen, und so weit jeder sein

Recht ordentlich und gesetzlich verfolgt und erhält; und

so fern er sich in mittler Zeit nicht bey einem Feind und

Unfreund dieses Reichs mit Dienst, Rath oder That an-

hängig macht. Da auch einem solchen oder seinem Sohn
wieder in den Sinn käme, ins Reich zurück zu kommen,
und sich Uns und der Krone von neuem zu verpflichten,
da mag er seinen oder seines Vaters Sitz und Stimme

wieder erlangen; aber artete einer so tief aus, daß er

aus Haß oder Verachtung gegen sein Vaterland sich aus-

serhalb Reiches begäbe, dort seinen Wohnsitz oder Hey-
Math aufschlüge, und feinen Kindern und Nachkommen
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die Verachtung dieses Reiches geflissentlich' einpflanzts
er soll gewarnt werden, und da er nach der Vermahnung
nicht absteht, und sich wieder hieher begiebt, so soll er
seine Stimme und seinen Sitz unter der Ritterschaft, so
auch sein Lehn, da er eines von Uns und der Krone
hat, unter die nächsten Erben im Reiche, oder, da sie
nach der Donation nicht da sind, unter Uns und die
Krone wieder Verlohren haben, und er sey verpflichtet,
bcy seinem lebendigen Leibe seine Erbgüter zu verlaufen,
oder da das nicht geschieht, weil er lebt, so fallen sie
nach seinem Tode seinen nächsten Erben im Reiche zu,
und er und seine Kinder werden im Reiche in aller
Maaße für wildfremde Männer gehalten.

§. iZ-
Wenn allgemeine Reichstage ausgeschrieben werden,

soll die gesammte Ritterschaft in Schweden und Finnland,
so viele von derselben zu dem gesetzlichen Alter gekom-
men sind, sich zur Stelle finden lassen, oder mittelst schrift-
licher Urkunde und Vollmacht ihre gesetzliche Abhaltung
kund thun; dergleichen sind, daß einer todtkrank, oder für
Alter gebrechlich, oder im Dienste des Reiches, oder auch
ausserhalb des Reiches verreiset ist.

§. *4-
Sobald sie zur Stelle gekommen'sind, sollen sie'sich auf

dem Ritterhause versammeln, und jegliches Geschlecht oder

Familie für sich in dieser Absicht einen von den Ihrigen
zum Haupt der Familie wählen und constituiren, welcher
dann den Sitz, die Stimme und das Recht seiner Fami-
lie einnimm und bekleidet: Und wenn irgend eine Fa-
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milie so schwach an Mannspersonen seyn sollte, daß kei-

ner von demselben Wappen zu mündigen Jahren gekom,
men wäre, der diesen Sitz, einnehmen könnte, so vertritt

selbiges alsdann der Vormund oder Fürsprecher, dafern

dieser nicht den Sitz seiner eigenen Familie bekleidet;
bekleidet aber der Vormund seinen eigenen Sitz, und hat
keinen nahen Verwandten dazu abzuordnen, so wird vom

Landmarschall ein anderer von Adel anstatt seiner ver-

ordnet. Ware auch Jemand mit des Reiches Dienst be-

schweret, so mag er an seiner Stelle einen andern mit-

.telst seines offenen Briefes deputiren, und ihm dazu sei-

zren Sitz und Stimme, nebst seinem Siegel anvertrauen.

§,
Jede Familie, sie sey stark oder schwach an Mannes-

zahl, habe nicht mehr als eine Stimme in ihrer Classe,
und sey der eine so gültig, als der andre, was er immer

oben oder unten stehe, und keiner sitze oder rede in der

Versammlung äusser dem, der von den Seinigen zum Fa-
milienhaupt verordnet wird. Er geniesse selbiges Recht,
so lange der Reichstag oder die Versammlung währt,
wofern er nicht wegen Krankheit oder anderer gesetzlicher
Verhinderung sein Recht mit seiner Geschlechtsverwand-
ten Einwilligung auf einen andern transferirt. Alle an-

bere mögen auf dem Fußboden hinter ihrem Familiensitz
und ihrem verordneten Haupte stehen, hören und schwei-
gen zu dem, was entweder debattirt oder votirt wird.

§. 16.

Die Rcichsrathe haben ihren Sitz «orderst im Rit-

terhause ihres Amts und ihrer Würde wegen, da sie in
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Unserm Namen etwas mit der Ritterschaft zu verhandeln!
hätten, aber keine Stimme. Rächst des Naths Sitz
hat der Herrenstand zur rechten Hand seine Sitze, zux
linken die Ritter und deres Gleichen Stand, und so der
Stand der Knappen feine Sitze an beyden Seiten.

§. 17-
Aber auf daß bey allen Deliberationen und Stim-

mensammlungen der Ritterschaft desto besserer Schick und

Ordnung gehalten werden möge, so wollen Wir und Un-
sre Nachkommen ihnen zu jedem Reichstag oder Versamm-
lung einen Landmarschall consiituiren, von Uns aus der

Ritterschaft selbst gekommen und gewählt, den Wir da-

zu bequem zu seyn befinden, der Uns und dem Reiche
samt der Ritterschaft wohl will.

§- »8.
Der Landmarschall soll.Macht haben, die Ritterschaft

zusammen zu rufen, zu proponiren, und zu repetiren, was
von Uns oder in Unserm Namen entweder den Ständen
insgemein oder auch der Ritterschaft allein vorgestellt
wird, ihnen Zeiten und Stunden zum Debattiren und

zur Deliberation attzuordnen; die Debatten und die Reden

zu moderiren, indem er einem jeden vorschreibt, wie weit

zu gehen ihm erlaubt ist; diejenigen zu züchtigen, welche
sich ungebührlich verhalten; zu befehlen, die Stimmen
und Vota aufzunehmen, sie zu collationiren, und durch
den Secretarius sogleich die Resolution verfassen, und sie
öffentlich ableftn zu lassen; für den Adel zu reden, und sei-
ne Resolution und Nothdukft zu referiren. Was auch mit

Unserem Zustandniß von der Ritterschaft geboten und be-

schlossen wird, das soll der Landmarschall exequiren, und
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keiner erdreiste sich, sich dagegen aufzulehnen,, Key Erlei-

Lung derj Strafe, so beliebt wird: worin auch Unsere

Statthalter in den Provinzen dem Landmarschall und der

Ritterschaft Hülfe und Hand leihen sollen.

S- 19-

Der Landmarschall soll jedem seinen Sitz im Ritter-

hause zuvrdnen, und da einer ihn übertritt, auf behorige
Weise ihn an seinen Ort verweisen, sehe auch zu, daß kei-

»er sich absentirt, oder wisse seine Verhinderung. Gleich-
wie auch keiner sich erdreisten soll, auszubleiben, wann er

vom Landmarschall berufen wird; sonst habe keiner Macht
die Ritterschaft zusammen zu rufen, ohne Unsre besondre

Erlaubniß und Befehl.
§. 20.

Bey der Umstimmung habe jede Familie, wie gesagt

ist, ihre Stimme in ihrer Klasse oder Ordnung, und jede

Klasse habe in der ganzen Ritterschaft eine Stimme oder

Votum, so daß die Panze Ritterschaft aus drei) Stimmen

besieht, und es sey die eine Klasse so gültig, wie die anbc-

re, es mögen nun viele oder wenige Familien darin«! ftyn.

In den Ordnungen oder Klassen soll die Stimmenmehrheit
beobachtet werden, und die Meynung gelten, welcher die

meisten Stimmen beyfallen. Nachher werden die Vota

aller drey Ordnungen collationirt,und die Meynung, wor-

auf zwey Vota fallen, soll gelten, und die dritte gehe
der zweyten zur Hand.

si. 21.

Die Stimmen unter den Familien in jeder Klasse oder

Ordnung soll derjenige in einem verdeckten Gefäße sam-
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meln, der die erste Stelle hat und besitzt, und nachdem er
sie aufgezählt har, öffentlich sagen, wie viele-Vota jeder
Meynung zngefallen sind, und sie dem Landmarschall über-
antworten, welcher sie nachher collationirt, und einen all-
gemeiuenlBeschluß darauf verfassen und denselben ordent-
lich auflesen laßt.

§. 22.

Jede Familie soll sich ein Familiensiegel mit bloßem
Wappen ohne Namen machen lassen, welches allein bey
den Versiegelungen der allgemeinen Verhandlungen oder

Reichstagsbeschlüße gebraucht werden soll, und wird ihr
Name dabey gesetzt mit desjenigen eigner Hand, der in sei-
ner Person die Rechte und Stimme der Familie ver-
tritt. Selbiges Siegel soll zu nichts anderm gebraucht
werden, und da jemand es misbrauchen wollte, nicht
gelten oder jemand zum praejuilicium gereichen. Das
Siegel mag auch von den Mannern desselben Geschlechts ei-
nein verantrauet werden, der ihnen gut scheint, und
wann ein Reichstag oder Versammlung ausgeschrieben
wird, so komme derselbe zur Stelle und überantworte
es wieder seinen sämtlichen Geschlechtsmannern, welche
cs wieder in ihrem Namen demjenigen anvertrauen, den

sie zum Familienhaupt erwählen. Hat auch vorbemel-
deter Mann gesetzliche Verhinderung, so sende er das

Siegel mit sseiner Vollmacht den andern Geschlechts-
männern zuhanden»

§. 2Z.
Keiner- nehme eines andern Geschlecht, Namen oder

Wappen an, es sei) lebend oder ausgestorben, und kon-
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fundire in solcher Maaße die Familien; sondelck er be^

halte den Keynacken, den er zuerst angenommen hat.
'

g. 24. -

Den Tag, da allgemeine Versammlung eintrltt

und solches kund gethan wird, es sey durch Trompetet
oder andere Zeichen, da soll der Landmarschall sackt al-

len konstituirten FamilienhäUptertt auf dem Nitterhause
sich versammeln und dort in Ordnung stellen, je nach-
dem sie ihre Sitze und Stimmen haben, drey und drey
in die Breite, und daraufhin Procefflon aus dem Rit-

terhause auf das Schloß in unser Vorgemach marschie-
ren; solchergestalt, daß der Landmarschall, einen Stab

in seiner Hand habend, allein vorderst geht, ihm "zu-
nächst die vom Herrettsiande nachfolgen, drey und drey-
je nachdem sie ihre Sitze haben; nächst nach ihnen fol-

gen die Ritter und Rittergleichen und so die Knappen,
jeder nachdem ihm das Loos oder die Einschreibung sei-
nen Platz in Nitterhause zuordnet. Und wann wir dann

gerufen, kn dem Reichsfaal zur Stelle zu kommen, sollen

sie sämtlich uns dahin auf folgende Att begleiten. Nam-

lich, daß Unser Marschall vorderst geht. . Auf ihn folgen
Unfere Hofdiener nebst allen denen von Adel, die nicht
Sitz und Stimme haben, drey und drey. Darauf geht
der Landmarschall allein, hierauf drey von den Knappen
hinter ihm; danächst die Ritterschaft und ihres Glei-

chen, und so die Freyherren; darauf folgen die Gra-

fen, welche Sitz haben : und Machst vor Uns die Reichs-
Lathe und alle diese, je nachdem sie Sitze haben, so daß
der, so nnterst sitzt, zu vorderst geht und zuerst feinest Sitz

auf
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auf dem Reichssaal einnimmt, der ihm zuvor vou dem

Landmarschall gewiesen ist, und sv jeder nach einander.

Unser Marschall bleibt mitten vor den Standen, aber
der Landmarschall nimmt seinen Platz mitten Vor der

Ritterschaft. Und auf dieselbe Wese begleiten sie Uns
wieder aus dem Neichssaal. Aber da Wir Selbst nicht
geruhen zu erscheinen, da mögen sie sogleich zum Reichs-
saal gehen und jeder seinen Sitz einnehmen und erwarten,
was wir ihnen und andern Standen durch die Reichs-
rathe zu prvPvniren haben oder mit ihnen traktiren las-
sen. Wenn auch die Versammlung auseinander geht,
so soll die Ritterschaft in derselben Procession wieder

vom Schloße und ins Ritterhaus gehen und dort von

dem Landmarschall Bescheid nehmen, welche Stunde sie
sich zur Deliberation einstellen sollen.

§» 25.

So wie in Ansehung der Sitze und Züge gesagt
ist, so geschieht und wird es mit der Unterschreibung
und Versiegelung gehalten. Daß der Landmarschall die

Beschlüße versiegelt und unterschreibt und abschiedet,
vorderst oder nächst den'Michsrathen; nachher die von der

ersten Ordnung, danachst die von der andern und sv die

von der dritten; und jede Familie nachdem ihr Sitz
und Stimme mit sich bringt. Und was solchergestalt
abgehandelt und gethan worden, binde so Abwesende, als

Gegenwärtige. Und da einer versäumt zur Stelle zu seyn
und seine Gerechtsame zu gebrauchen, der sey nicht we-

Niger gebunden, als andre, und habe nimmer Recht,
irgend eine Abwesenheit vorzuschützen»



§. 26.

Und demnach wir der guten Ordnung wegen uNd

alle Konfusion zu vermeiden, solchergestalt über die Ord-

nungen und Sitze der Ritterschaft auf Reichstagen und

Versammlungen haben verordnen wollen; so sollen doch
solche Ordnungen, Sitze oder Stimmen dem Dienste,
Amt, Beruf oder Tugend von irgend jemand nicht zum Ein-

drang gereichen, sondern er werde sonst respectirt, wie er

Mann dazu ist, und seine Tugend, Eigenschaften und an-

dere Ursachen einem jeden zulegen.

§. 27.

Wann der Reichstag geendigt und der Beschluß
unterschrieben ist, so soll der Landmarfchall, begleitet von

zwei) aus jeder Ordnung, nebst dem Sekretär der Rit-

terschaft in Unsere Kanzley aufgehen und dort dem

Reichskanzler den Beschluß unterschrieben und versiegelt
überantworten, und nachher wieder ins Ritterhaus tre-

ten und in der ganzen Ritterschaft Gegenwart folenniter

abdanken, indem er seinen Stab ablegt, und alle Akten,
die passirt sind, reingeschrieben überantwortet: welche in

der Ritterschaft Kanzley verwahrt und vom Landmarschall,
wie auch einigen ihm in dieser Hinsicht von der Ritter-

schäft Zugeordneten niedergelegt werden.

Dieses haben Wir, wie vorbemeldet steht, Unsern
geliebten Reichsräthen, Ritterschaft und Adel gnädigst
verordnet, zugestanden und verliehen, und wollen, daß
rs inskünftige gehalten und nachgekommen werden soll.
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Und zu-desto mehreren Gewißheit haben Wir dieses mit

eigener Hand unterschrieben und wisserlichen Unser ge-

Heimes.Siegel hier unten anhängen lassen.
^33 -.,6 -3 rn . V, 7 „7 7 s 3

. Datum Stockholm Pen 6. Juny, das Jahr nach

Ehristi Geb.urt Eintausend Sechshundert Sechs-
und Zwanzig.

Gustavus Adolphus.

Alle diese vorgeschriebenen Artikel, solchergestalt ver-

faßt und auf Pergament geschrieben, haben Wir mit des

Großen Gustaf Adolfs Hand unterschrieben und

-mit Seinem Insiegel bekräftigt befunden; welche Wir auch

jetzt für ein Fundamentalgefttz erkennen, zu der Ritter-

Mast und des Adels Richtschnur zu dienen. Aber da

feit mehr als 6o Jahren diese Ordnung äusser Brauch

gewesen; so haben Wir nöthig gefunden, mit Unsers ge-

treuen Reichsraths und Ritterschaft und Adels Bey-

stimmung folgende Artikel festzusetzen, zuzulcgen und zu

genehmigen, indem sie dieselbe Kraft und Wirkung ha-

ben sollen, als waren sie in der Ritterhaus - Ordnung

selbst einbegriffen.
-

Da die Ritterschaft und der Adel jetzt für sich und

seine Nachkommen auf immer den Aeltesien vom Ge-

K -
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schlecht ober das sogenannte Caput Familiae zumRepM
sentanten des Geschlechts erwählt und bestimmt hat,
um in der Folge allezeit auf den Reichstagen seinen
Sitz für das Geschlecht zu nehmen, und für das Gc-
schlecht zu stimmen: So soll nach diesem stets die Ord-
nung beobachtet werden, daß, wenn selbiger sich nicht
beym Reichstage einfindet, dessen ältester Sohn, falls
selbiger zu seinen gesetzlichen Jahren gekommen, und für
mündig erklärt ist, sodann den Sitz des Geschlechts ein-
nimmt, oder, in dessen Abwesenheit, der Aelteste von dem
Geschlecht, welcher zur Stelle anwesend ist, auf gleiche
Weife, als wegen des Erbrechts zum Reiche in der Erb-
Vereinigung vom Jahre 174z festgesetzt ist. Sollte
über keiner vom Geschlechte sich beym Reichstage ein-
finden können, so muß der Repräsentant des Geschlechts,
nach Maaßgabe des izten und i4ten Paragraphen der
hier oben bestätigten Ritterhaus-Ordnung, vom ganzen
Geschlecht gewählt werden, und selbiges dies durch ein
Schreiben an die Vorsteher des Ritter-Hauses zu erken-
nen geben.

§. 2.

Ist für die Zukunft zu beobachten, daß, wenn Je-
mand aus der dritten Classe von Uns oder Unsern Nach-
folgern zum Eommandeur des Schwerdt- oder Nord-
stern- Ordens geschlagen,, und zu solcher Ehre erhoben
wird, mit demselben und dessen ehelichen männlichen
Nachkommen in gerade niedersieigender Linie es eben
also, als im siebenden Paragraphen wegen der Reichs-
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räche Kinder bereits festgesetzt ist, soll gehalten, und sel-
bige sogleich in die zweyte Classe sollen versetzt werden.

. §. 3.

Vey der Ernennung der Personen, die sowohl im
Bancoausschuß, als den Ausschüssen sitzen sollen, die
Wir oder Unsere Nachfolger von den Reichssiänden ver-

langen, dem §. 47. der Negierungsform vom 21. Aügüsii
1772 gemäß, um über die Sachen zu überlegen, so ge-
heim gehalten werden sollen, soll in Acht genommen
werden, daß dazu aus jeder der dreh Classe» eine gleiche
Anzahl Personen genommen wird und daß jede jClasse
besonders zusammentritt und mit Stimmenzetteln eine
gewisse'Zahl Wahlmänner ans jeder Classe ernennt, dir
Ordnung beobachtend, auf jeden Zettel so viele Namen
zu setzen, als von der Classe zu Wahlmannern gewählt
werden sollen, nemlich Fünf aus der ersten Classe,
Sieben aus der zweyten und Elf aus der dritten, welche
besonders jede für ihre Classe zusammen treten, um aus
Ler Classe die Mitglieder zu erwählen, die im Ausschuß
sitzen sollen.'

§- 4«
Äusser dem, was bereits durch den 20. §. der Nit-

Lerhausordnung über Votirungen bestimmt ist, sollen
Ley allen Votirungen, welche nicht die Wahl der Wahl-
männer angehen, gedruckte Zettel mit Ja und Nein
gebraucht und da zwey zusammen sitzen oder äugen-
scheinlich gezeichnet sind, sie für .ungültig angesehen
werden-
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Ä 5-

Bey allen Votirungen sollen zwey Aufrufe gesche-
hen und soll deren Name, die bey dem ersten Aufruf
nicht zur Stelle sind, von denen, welche am Tische sind,
genau ausgezeichnet werden; und sollen die^ Nummern
der Bank zuerst aufgerufen werden, da die, welche auf
ihr sitzen, in die Schranken treten, und dem, der sich
verspätet, wird nicht eher, als bey- dem zweyten. Ausruf,
zu votiren erlaubt.

« 8. 6. ... .

Ist die Proposition vom Landmarschatt gemacht un-

mit Ja und Nein beantwortet, auch die Votirung be-

gehrt, so sollen die beyden ersten Classen in besonderen

Zimmern zusammen treten und dort jede für sich voti-

zen. Die dritte Classe votirt im großen Ritterhaussaale.
Die, welche am Tische sitzen in jeder Classe, nehmen die

Motirungs - Zettel entgegen und verwahren sie in einem

Kästchen oder Säcklein, welches mit den Siegeln der

Leyden ersten anwesenden Mitglieder der Classe versiegelt
wird, und da.die Votirung in allen drey Classen ge-

schlossen ist und die Zettel geöffnet werden sollen, so
werden die Sacklein oder Kästchen zum Landmarschalls-
Tisch gebracht, wo die Zette! geöffnet, gezahlt und mit

Listen verglichen werden, nemltch zuerst die Zettel der

dritten Classe, ■ dann der zweyten und endlich der ersten,
und da die Pluralität in jeder Classe ausgezogen wor-

den, wird der Votjrungs - Beschluß von dein Landmar-

schall in Kraft des 20. §. der Nitterhausordnung kund

gethan. .. . ..



§- 7-
Es soll der 9. §. der Rittethausordnuklg, derFrem-

de von Adel angeht, inskünftige nicht aas andere Weise
verstanden werden, als daß die, so unter diesem
begriffen sind, auf dem Ritterhause nicht introducirt oder

immatrikulirt werden können, ohne Unsern oder Un-

serer Nachfolger Schild- oder Naturalisations - Brief
vörzuweisen. -

" ;

Wir bestätigen und genehmigen für Uns und Un-

sere Nachfolger, der Schweden und Gothen Könige,
alle diese vorgrschriebenen Artikel, indem Wir wollen,
daß sie bcy allen Versammlungen und Reichstagen bevb-

achtet werden sollen, nicht nur als der Ritterschaft und

dem Adel zum Vortheil, Ehre und Ansehen gereichend,
sondern auch wegen der besonderen Verehrung, die Wir

Selbst nebst der Ritterschaft und dem Adel dem Anden-

ken des Großen Gustaf Adolfs schuldig sind; wün-

schend, daß sie unter dieser Ordnung Hut die Ehre
und das Gedeihen beybehalten, so ihre Vorvater unter

der Gusiavianischen Regierung, so ehrenvoll für

sich und dem Reiche zu so großem Gewinn und Vor-

theil, erworben haben.

Dieses alles haben Wir aus voller Königlicher
Mündigkeit, freyem Willen und wohlbedachtem Rath,

ungenöthigt und ungezwungen, beschloßen, bestätigt
und gut geheißen, welches Wir in Kraft alles dieses

für Uns und Unsere Nachkommen und Nachfolger,
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Schwedens Könige, bekräftigen, betätigen und gut-
heißen, und nicht zugestehen wollen, daß hiewieder
etwas geschehe. Zu destomehrerer -Gewißheit haben
Wir dieses mit Eigner Hand unterschrieben und mit
Unserm Königl. Sigill bekräftigen lassen.

So geschehen auf Unserm Schloße in Stockholm
den gten November, das Jahr Eintausend Siebenhun-
dert Acht und Siebenzig.

GUSTAF.
-
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No. io.

Extract
des Stockholmschen Reistags-Schlusses

vom Lösten Januar 1779«

§. 5.

die Ritterschaft und der Adel seine alte Einrich-
tung wieder'erlangt hat, und in Folge derselben Se.

Königl. Majestät geruhet haben, denselben mit einem

LandmarschaS, der Sr. Königl. Majestät und dem Reiche
seinen Eid geleistet hat, zu versehen: gleichermaaßen
auch Se. Königl. Majestät nach Maaßgabe der Ord-

nung, welche von dem Könige GUSTAF ADOLPH,
glorwürdigsten Andenkens, und den Reichsständen zu

Örebrv den 24sten Januar 1617 festgesetzt worben, den

Erzbischof von Upsala in Folge seines Amtes und nach
abgestattetem Eide das Amt eines Sprechers im Priester-

staube haben antreten lassen: So sind auch wir De-

putirte der Bürger- und Bauerschaft des Reiches glei-

chen Anleitungen, für unser Theil Se. Königl. Maje-

stät um Höchstdero gnädige Ernennung der Sprecher in

unseren Ständen für jetzt und die Zukunft in Unterthä-

nigkeit anzutreten, um so lieber gefolgt, als die verän-

derten Zritumstände und die Nvthwendigkeit mit vorbe-

nannten Ständen einen gleichen Zutritt zu Sr. Königl.

Majestät Throne zu haben, eine bestimmtere Einrichtung,
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als das alte Herkommen an die Hand gab, zum De-
dürfniß gemacht hat. Wir haben uns hiebey Sr. Kö-
Nigl. Majestät hohen Wohlgefallens zu erfreuen gehabt,
indem Sc. Königl. Majestät diefe unsere auf Se. Ma-
jcstät geschehene unterthänige Uebertragung mit gnädig-
stem Beyfall entgegen genommen haben: und da dem

zufolge Se. Königl. Majestät nicht allein für diesen
Reichstag unsere Stände mit Sprechern aus unserer
eigenen Mitte, welche die Gnade genossen, ihren Eid
vor Sr. Königl. Majestät Selbst abzuleisten, versehen,
sondern uns auch eine gleiche gnädige Fürsorge und Ve-
günsiigung für Sich und die nachfolgenden Schwedischen
Könige zugesagt haben; so haben wir geglaubt, solches
auch hier mit unrerthäniger Ehrerbietung und Mgeben-
heil erkennen zu müssen.
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No. ii.

Des Kömgl. Kanzelley - Collegii Bekaimtma-
chuug zur Berichtigung des Druckfehlers,
der, in Rücksicht des Datum, in Sr.
Königs. Majestät Offene Gnädige Ver-
sicherung und Bestätigung der Freyheiten
und Gerechtsame des Schwedischen und
Finnischen Bauerstandes eingeflossen;
gegeben Stockholm, den 16, Iunii 1789,

unterm Abziehen Sr. König!. Majestät Osse-
nen Gnädigen Versicherung und Bestätigung der Frey-
heilen und Gerechtsame des Schwedischen und Finni-
sehen Bauerstandes in der Druckerey, in Rücksicht des
Datum, der Druckfehler eingeflossen, daß Höchstberührte
Offene Gnädige Versicherung und Bestätigung den Vier-
ten April gegeben wäre, an Statt deren Datum eigent-
lieh der 2g. Februar jetzigen Jahres ist, und seyn muß;
so hat, auf gnädigsten Befehl, Sr. König!. Majestät
und des Reiches Kanzelley-Cotlegium sokhes zu gehört-
ger Berichtigung hiedurch allgemein bekannt machen sollen.



Erratum.

S. 109. Z.' 4. lies, für vom 26. Februar, vsm

23. Februar.



 



 



 



 



 



 


